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A. Entscheidung

I. Feststellung des Plans

Der Plan fir das Bauvorhaben Staatsstralle 2132 ,Bad Koétzting — Zwiesel,
Ortsumgehung Traidersdorf, von Bau-km 2+800 (= St 2132 _200_4,575) bis Bau-km
4+808 (= St 2132_200_6,905) wird mit den sich aus Teil A, Abschnitt II. bis IV. dieses
Beschlusses sowie den in den Planunterlagen (durch Blaueintrag) enthaltenen

Erganzungen und Anderungen nach

Art. 36 Abs. 1 S. 1, 39 Abs. 1 BayStrWG i.V.m. Art. 72 ff. BayVwVi{G

festgestellt.

Il. Festgestellte Planunterlagen

Der festgestellte Plan umfasst folgende Unterlagen:

Band 1:

e FErlauterungsbericht

Erlauterungsbericht vom 15.11.2019 (Unterlage 1.1)
Ubersichtslageplan Varianteniibersicht M 1:5.000 vom 15.11.2019
(Unterlage 1.2.1)

Ubersichtslageplan Nullvariante Eingriffsbereich M 1:5.000 vom
15.11.2019 (Unterlage 1.2.2)

Ubersichtslageplan Variante 1 Eingriffsbereich M 1:5.000 vom
15.11.2019 (Unterlage 1.2.3)

Ubersichtslageplan Variante 2 Eingriffsbereich M 1:5.000 vom
15.11.2019 (Unterlage 1.2.4)

Ubersichtslageplan Variante 3 Eingriffsbereich M 1:5.000 vom
15.11.2019 (Unterlage 1.2.5)
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- Ubersichtslageplan Variante 3A Eingriffsbereich M 1:5.000 vom
15.11.2019 (Unterlage 1.2.6)
- Umweltfachlicher Variantenvergleich — Textteii — vom 15.11.2019
(Unterlage 1, Anlage 1)
- Variantenvergleich M 1:5.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 1/Anlage 1)
Ubersichtskarte M 1:25.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 2)
Ubersichtslageplan + Luftbild M 1:5.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 3.1)
Lageplane
- Lageplan West M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 5/1)
- Lageplan Ost M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 5/2)
Hohenpléne
- Hoéhenplan West Bau-km 2+800 bis 4+100 M 1:1.000/100 vom
15.11.2019 (Unterlage 6/1)
- Ho6henplan Ost Bau-km 3+700 bis 4+808 M 1:1.000/100 vom 15.11.2019
(Unterlage 6/2)
Lageplan Immissionsorte M 1:2.500 vom 15.11.2019 (Unterlage 7)

Lageplane der Entwésserung
- Lageplan Entwasserung West M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage
8/1)
- Lageplan Entwasserung M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 8/2)
Landschaftspflegerische MalRnahmen
- MalRnahmenubersichtsplan M 1:10.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 9.1)
- Maflinahmenplan M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 9.2/1)
- Maflinahmenplan M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 9.2/2)
- Maflinahmenplan M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 9.2/3)
- Legende zum Mal3nahmenplan vom 15.11.2019 (Unterlage 9.2/L)
- Maflinahmenblatter vom 15.11.2019 (Unterlage 9.3)
- Tabellarische Gegenuberstellung von Eingriff und Kompensation vom
15.11.2019 (Unterlage 9.4)
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e Grunderwerb

Lageplan Grunderwerb West M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage
10.1/1)

Lageplan Grunderwerb Ost M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage
10.1/2)

Grunderwerbsverzeichnis vom 15.11.2019 (Unterlage 10.2)

e Regelungsverzeichnis vom 15.11.2019 (Unterlage 11)

e Lageplan Widmung M 1:2.000 vom 15.11.2019 (Unterlage 12)

Band 2:

e StralRenquerschnitt

Stralenquerschnitt vom 15.11.2019 (Unterlage 14.1)
Regelquerschnitt M 1:50 vom 15.11.2019 (Unterlage 14.2)

e Verkehrsuntersuchung vom 12.02.2019 (Unterlage 16)

e Immissionstechnische Untersuchungen

Immissionstechnische Untersuchungen vom 15.11.2019 (Unterlage
17.1)

Berechnungsergebnisse (Unterlage 17.2)

e Wassertechnische Untersuchungen

Erlauterungsbericht vom 15.11.2019 (Unterlage 18.1)
Wasserrechtlicher Fachbeitrag zu 8§ 27 und 8 47 WHG vom 20.06.2023
(Unterlage 18.2)

Lageplan Gewasserausbau Grabenverlegung Himmelreich M 1:500 vom
20.06.2023 (Unterlage 18.3/1.1)

Langsschnitt Gewasserausbau Graben sudlich Himmelreich M 1:500/50
vom 20.06.2023 (Unterlage 18.3/1.2)

Lageplan Gewasserausbau sudlich Himmelreich M 1:500 vom
20.06.2023 (Unterlage 18.3/2)

Lageplan Gewasserausbau sudlich Traidersdorf M 1:500 vom
20.06.2023 (Unterlage 18.3/3.1)
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Langsschnitt Gewasserausbau Graben sudlich Traidersdorf M 1:500/50
vom 20.06.2023 (Unterlage 18.3/3.2)

Lageplan Gewasserausbauten Graben sudlich Kieslau und Sollerbach
M 1:500 vom 20.06.2023 (Unterlage 18.3/4.1)

Langsschnitt Rohrdurchlass Graben sidlich Kieslau M 1:500/50 vom
20.06.2023 (Unterlage 18.3/4.2)

Langsschnitt Gewasserausbau Sollerbach M 1:500/50 vom 20.06.2023
(Unterlage 18.3/4.3)

Wasserrechtsantrage vom 20.06.2023 (Unterlage 18.3.5)

e Umweltfachliche Untersuchungen

Landschaftspflegerischer Begleitplan — Textteil — vom 15.11.2019
(Unterlage 19.1.1)

Bestands- und Konfliktplan M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage
19.1.2/1)

Bestands- und Konfliktplan M 1:1.000 vom 15.11.2019 (Unterlage
19.1.2/2)

Legende zum Bestands- und Konfliktplan vom 15.11.2019 (Unterlage
19.1.2/L)

Artenschutzbeitrag vom 15.11.2019 (Unterlage 19.1.3)
FFH-Vertraglichkeitspriafung vom 15.11.2019 (Unterlage 19.2.1)
FFH-Vertraglichkeitspriifung — Ubersichtslageplan — M 1:50.000 vom
15.11.2019 (Unterlage 19.2.2/1)

FFH-Vertraglichkeitsprifung M 1:2.500 vom 15.11.2019 (Unterlage
19.2.2/2)

Unterlage zur standortbezogenen Vorprifung des Einzelfalls nach § 7
Absatz 2 UVPG vom 15.11.2019 (Unterlage 19.4)

Beruicksichtigung aktueller Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz vom
20.06.2023 (Unterlage 19.5)
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Den Planunterlagen ist nachrichtlich beigefugt:

- Niederschrift (anonymisiert) Uber die Erorterung der gegen den

ausgelegten Plan erhobenen Einwendungen am 12.03.2024

lll.  Nebenbestimmungen (ohne wasserrechtliche Erlaubnisse)
1. Unterrichtungspflichten

a) Vor Beginn der Bauarbeiten sind die nachfolgenden Behorden und
Versorgungsunternehmen rechtzeitig zu verstandigen:
- die Stadt Bad Kétzting
- das Landratsamt Cham
- der Bezirk Oberpfalz (Fachberatung fir Fischerei)
- das Wasserwirtschaftsamt Regensburg
- das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege
- die Wasserversorgung Bayerischer Wald
- die Bayernwerk AG
- die Deutsche Telekom AG

b) Vor Beginn des Baustellenbetriebs ist die betroffene Offentlichkeit tiber Art,
Grad und voraussichtliche Dauer der BaumalRnahmen in geeigneter Weise zu
unterrichten. Fur die Anliegen der Betroffenen ist wéhrend der Zeit der
Bauausfiuihrung eine Ansprechstelle vor Ort einzurichten.

2. Regelungen und Malinahmen im Planfeststellungsverfahren

Der Vorhabentrdger hat alle Zusagen einzuhalten, die er wahrend des
Planfeststellungsverfahrens gegenuber den Beteiligten oder der

Planfeststellungsbehérde schriftlich, zu Protokoll oder per E-Mail abgegeben hat,
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soweit diesen nicht bereits durch Auflagen Rechnung getragen wird, und soweit in

diesem Planfeststellungsbeschluss keine abweichende Entscheidung getroffen wird.

3.

a)

b)

Ver- und Entsorgungsleitungen

Sofern Ver- und Entsorgungsleitungen von der Mal3nahme beruhrt werden, sind
sie in  erforderlichem Umfang im Einvernehmen  mit  den
Versorgungsunternehmen bzw. Eigentimern zu sichern und funktionsfahig

anzupassen. Leitungsanderungen regeln sich nach privatem Recht.

Die Kostentragung fir die Anderung von Versorgungsleitungen ist nicht
Gegenstand der Planfeststellung. Sie ist im Regelungsverzeichnis (Unterlage

11, dort Ziff. 7.) nur nachrichtlich aufgenommen.

Die mit der Bauausfihrung beauftragten Firmen sind vom Vorhabentrager auf
die Erkundungspflicht nach vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie
auf die einschlagigen Vorgaben gemal Kabelschutzanweisung zur Vermeidung
von Kabelschaden bei der Naherung zu Kabelanlagen hinzuweisen. Um
Versorgungstrassen vor Verwurzelungen durch geplante Bepflanzungen zu
schitzen, sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen. Auf das ,Merkblatt
Uber Baume, unterirdische Leitungen und Kanale“ (Ausgabe 2013) der
Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen, in dem
Gestaltungsmaoglichkeiten entlang von Leitungstrassen aufgezeigt sind, wird

verwiesen.

Auflagen zum Grunderwerb und Schutz benachbarter Grundsticke

Der Vorhabentrager hat die durch das Bauvorhaben verursachten Eingriffe in
das Grundeigentum angemessen zu entschadigen; dies gilt insbesondere fiir

- die dauernde Inanspruchnahme von Grundsticksflachen,
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b)

d)

- die vorubergehende Inanspruchnahme von Grundsticksflachen und die
baubedingten Auswirkungen auf diese,

- Betriebserschwernisse und Ertragsausfalle wahrend und nach Abschluss
der BaumalRnahme,

- Aufhebungen von Pachtverhaltnissen fur deren Restlaufzeit,

- Anschneidungs- und Durchschneidungsentschadigungen.

Die Hohe der jeweiligen Entschadigungsforderungen ist nicht Gegenstand der
Planfeststellung. Uber diese wird auRerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens
erforderlichenfalls in einem gesonderten Entschadigungsfestsetzungsverfahren

entschieden.

Die vorubergehende Beanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flachen ist
den betroffenen Bewirtschaftern dieser Flachen rechtzeitig mitzuteilen, sodass
die Bewirtschafter dies bei der Beantragung von flachenbezogenen,
landwirtschaftlichen Ausgleichszahlungsprogrammen bericksichtigen kénnen.
Den Eigentimern und Bewirtschaftern sind die bei Durchschneidung grol3erer
Schlage verbleibenden Restflachen grol3enmé&Rig anzugeben.

Die vorubergehende Beanspruchung von Grundsticksflachen ist auf den
unbedingt notwendigen Umfang zu beschranken. Der beanspruchte Bereich ist
so abzugrenzen, dass es zu keiner dartberhinausgehenden Beanspruchung
kommt. Innerhalb der festgesetzten Bereiche ist durch eine entsprechende
Planung und Organisation des Bauablaufs ein Befahren von Oberb6den auf das

unumgangliche Mal3 zu beschranken, um Verdichtungen zu vermeiden.

Werden im Rahmen der voribergehenden Beanspruchung von
Grundsttcksflachen fur Baustelleneinrichtungen zeitweise landwirtschaftliche
Nutzflachen beansprucht, so ist vor der Inanspruchnahme dieser Flachen der
Oberboden abzutragen. Der Oberboden darf nur bei geeigneter, trockener
Witterung abgeschoben und zwischengelagert werden. Der Ausbau und die

Lagerung von Oberboden missen getrennt nach Ober- und Unterboden sowie
21



f)

9)

h)

bei genigend abgetrocknetem Zustand erfolgen. Zum Schutz des
Mutterbodens und fur alle anderen Erdarbeiten sind die DIN-Norm 18915 und
die DIN-Norm 19731 einzuhalten.

Vorubergehend beanspruchte Flachen sind nach Abschluss der
BaumaRnahme unverziglich und ordnungsgemal’ im Einvernehmen mit den

Betroffenen zu rekultivieren.

Der Vorhabentrager hat sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung auf3erhalb
des Baufeldes gelegener landwirtschaftlicher Flachen nicht beeintrachtigt wird.
Es ist aul3erdem sicherzustellen, dass durch die BaumalRnahme keine Schaden
auf den nicht in Anspruch genommenen Grundstucksflachen sowie an den auf
diesen Flachen vorhandenen Anpflanzungen entstehen. Entsprechende
Vorrichtungen zum Schutz von Einzelbaumen durch einen Bauzaun oder
ahnlich geeignete Maflinahmen (nach DIN-Norm 18920 oder R SBB) sind

vorzusehen.

Bei der Bepflanzung der StralRenflachen und Ausgleichsflachen sind
mindestens die Abstandsregelungen des AGBGB einzuhalten. Auf die Nutzung
der angrenzenden Grundsticke ist darliber hinaus Ricksicht zu nehmen,
insbesondere sind bei Baumpflanzungen entlang landwirtschaftlicher
Nutzflachen die nachteiligen Auswirkungen durch Schatten, Laubfall und

Wurzelwerk auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschréanken.

Es ist durch bauliche Malinahmen dafur Sorge zu tragen, dass das Zufahren zu
den angrenzenden Grundstticken wahrend der Bauzeit und nach Abschluss der
Bauarbeiten angemessen moglich ist.

Kurzzeitig nicht vermeidbare Behinderungen wahrend der Bauausfuhrung sind
mit den jeweils Betroffenen rechtzeitig abzustimmen. Bei langerfristigen
Behinderungen wéahrend der Bauzeit sind gegebenenfalls mit den Eigentiimern

und Bewirtschaftern abzustimmende Ersatzzufahrten einzurichten.
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)

K)

Die Lage neuer oder gednderter Zufahrten zu Grundsticken ist im

Einvernehmen mit den jeweiligen Grundstiickseigentiimern festzulegen.

Der Vorhabentrager hat sicherzustellen, dass die bauzeitlichen Umfahrungen
ordnungsgemal errichtet, betrieben und anschlielend schadlos wieder
beseitigt werden. Die Benutzung der landwirtschaftlichen Grundstiicksflachen

ist in raumlicher und zeitlicher Hinsicht auf das Mindestmafd zu beschréanken.

Soweit durch die Baumalnahme Grundstiickseinfriedungen, Zugénge und
andere Anlagen angepasst oder verlegt werden muissen, sind sie im
Einvernehmen mit den Eigentimern in gleichwertiger Beschaffenheit

wiederherzustellen.

m) Das Oberflachenwasser des Stral3enkérpers ist so abzuleiten, dass flr die

anliegenden Grundstliicke keine Nachteile entstehen. Schaden, die durch
ungeregelten Wasserabfluss von der planfestgestellten Anlage verursacht

werden, sind vom Vorhabentréger zu beseitigen.

Bestehende funktionsfahige Drainage- und Entwéasserungseinrichtungen sind
funktionsfahig zu erhalten bzw. im Einvernehmen mit den Eigentimern
anzupassen oder wiederherzustellen. Es ist darauf zu achten, dass durch
landschaftspflegerische MalZnahmen Drainagen nicht durchwurzelt werden und
ihre  Funktion durch Anpflanzungen nicht beeintrachtigt wird. For
maflnahmenbedingte Verndssungsschaden ist nach Feststellung des
ursachlichen Zusammenhangs mit der gegenstandlichen

Strallenbaumalinahme eine angemessene Entschadigung zu leisten.

Sollten nach der Bauausfihrung wider Erwarten mehr als unerhebliche
Nachteile an den angrenzenden Grundsticksflachen verursacht werden, so
sind vom Vorhabentréger nachtraglich — im Einvernehmen mit dem Eigentimer

— geeignete Abhilfemal3nahmen durchzufihren.
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5.

a)

b)

d)

Belange des Denkmalschutzes

Soweit durch Vorkehrungen im Rahmen der Detailplanung, des Bauablaufs
oder der -ausfiihrung maglich, sind Beeintrachtigungen von Bodendenkmalern
und Vermutungen zu vermeiden (z.B. durch Uberdeckungen in Dammlage)
oder auf den zur Durchfihrung des planfestgestellten Vorhabens

unverzichtbaren Umfang zu begrenzen.

Der Vorhabentrager bezieht die vom Bayerischen Landesamt fur
Denkmalpflege mitgeteilten erforderlichen Schritte (einschliel3lich der
Prospektion von Verdachtsflachen) zur Vermeidung einer vorhabenbedingten
Beeintrachtigung von Bodendenkméalern bzw. bei unvermeidbaren
Beeintrachtigungen die erforderlichen denkmalpflegerischen MalRnahmen mit

dem erforderlichen Zeitbedarf von acht Monaten in seinen Bauablauf ein.

Bei nicht vermeidbaren, unmittelbar vorhabenbedingten Beeintrachtigungen
von Bodendenkmalern hat der Vorhabentrdger die fachgerechte Freilegung,
Ausgrabung und Dokumentation der Funde (Sicherungsmaflinahmen) unter
Beachtung der Grundsatze der Erforderlichkeit, Verhaltnismafigkeit und
Wirtschaftlichkeit zu veranlassen und die hierfir anfallenden Aufwendungen zu
tragen. Kosten der wissenschaftlichen Auswertung der Befunde und Funde
zahlen nicht zu den gebotenen Aufwendungen fir Sicherungsmafnahmen. Die
Sicherungsmallnahmen sind mit dem Bayerischen Landesamt fir
Denkmalpflege abzustimmen und unter dessen fachlicher Begleitung

durchzufihren.

Einzelheiten des Umfangs, der Abwicklung und der Kostentragung
(einschliel3lich eines Hoéchstbetrages der Aufwendungen) fur die
archéologischen SicherungsmalRnahmen sind im oben genannten Rahmen in
einer Vereinbarung zwischen Vorhabentrager und Bayerischen Landesamt fir
Denkmalpflege (gemall dem Schreiben der Obersten Baubehérde im

Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 26.10.2010, Az. 1IB2/IID3-
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f)

9)

h)

6.

0752.3-001/07) festzulegen. Die Planfeststellungsbehérde ist durch Abschrift
der Vereinbarung zu unterrichten. Fur den Fall, dass eine Einigung nicht zu
Stande kommt, behéalt sich die Planfeststellungsbehérde eine ergédnzende
Entscheidung vor. Der Vorhabentrager hat die daflr erforderlichen Unterlagen
unverzuglich nach dem Scheitern der Verhandlungen mit dem Bayerischen

Landesamt fir Denkmalpflege bei der Planfeststellungsbehdrde vorzulegen.

Vorab ist eine archdologische Baubegleitung durchzufihren.

Sofern in Zukunft innerhalb des Geltungsbereiches weitere Mal3hahmen an
Baudenkmalern oder in unmittelbarer Nahe davon durchgefihrt werden, ist das

Bayerische Landesamt fur Denkmalpflege hierzu vorab anzuhéren.

Der Erhalt des archaologischen Erbes, unabhangig davon, ob es bekannt ist
oder erst wahrend der BaumaRnahme entdeckt wird, ist durch Umplanungen,
Uberdeckungen, aber auch, falls keine andere das Bodendenkmal erhaltende
Alternative umsetzbar ist, durch eine fachgerechte, durch den
Malnahmentrager zu finanzierende Ausgrabung zu ermoéglichen. Auf diese

Weise kann das Bodendenkmal zumindest als Archivquelle erhalten werden.

Die ggf. notwendigen Schutzmafl3nahmen von Bodendenkmalern sind unter der
fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege
durchzufihren und in der Regel durch den Vorhabentrager zu veranlassen und

zu finanzieren.

Belange der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung

Die Planung und die Baumalinahme werden mit der zustandigen Feuerwehr, der
Branddienststelle des Landkreises Cham und den offentlichen Rettungsdiensten
abgestimmt. Insbesondere darf es durch die Malinahme zu keiner Beeintrachtigung

der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen kommen.
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7.

a)

b)

d)

8.

a)

b)

Agrarstrukturelle Belange

Alle landwirtschaftlich genutzten Flachen, die temporar befahren werden

mussen, sind mit Baustral3en bzw. Lastverteilungsmatten zu schitzen.

Wahrend und nach der Bauphase soll die Zuwegung zu den zu
bewirtschaftenden Flurstiicken sichergestellt werden. Die neu zu bauenden
Zufahrten sollen hinsichtlich Breite und Belastbarkeit den aktuellen
Anforderungen entsprechen. Detailfragen dazu sollten in Absprache mit den
Grundstlicksbesitzern  bzw. Bewirtschaftern  erortert werden. Den
Anforderungen von Seiten der Landwirtschaft nach einem leistungsfahigen
Wegenetz soll Rechnung getragen werden. Generell sollten die
Beeintrachtigungen (z. B. Anderungen bei Zufahrten, Drainagen in den
Feldsticken) fiur die Bewirtschaftung der Flachen adaquat ausgeglichen

werden.

Bei der Anlage von Regenrickhaltebecken darf es zu keinen
Verschlechterungen bei der Bewirtschaftung der umliegenden land- und

forstwirtschaftlichen Flachen kommen.

Fur die Durchfiihrung des Vorhabens einschlie3lich der Ausfiihrungsplanung ist

eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN-Norm 19639 einzusetzen.

Wasserwirtschaftliche Belange

Beginn und Ende der Bauarbeiten sind dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg

schriftlich anzuzeigen.

Vor Baubeginn sind die Bauausfihrungsplane der Entwasserungsanlagen
sowie der sonstigen WasserbaumalRnahmen mit dem Wasserwirtschaftsamt

Regensburg abzustimmen.
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d)

Bei allen wasserbaulichen Mal3nahmen ist auf eine naturnahe, die biologische

Wirksamkeit der Gewasser fordernde Ausfuhrung besonderer Wert zu legen.

Vor den WasserbaumalRnahmen am Sollerbach sind die Bereiche auf
eventuelle Muschelvorkommen zu prifen. Bei der Gewasserverlegung ist

Folgendes zu beachten:

- Die Breite der Gewassersohle soll sich am Bestand orientieren, um
ausreichende Wassertiefen fur die vorhandene Fischfauna zu erhalten,
mindestens 0,20 m.

- Der neue Bachabschnitt ist an das bestehende Gefélle anzupassen. Um
auch bei abflussschwachen Zeiten die 0.g. Wassertiefen zu haben, ist im
neuen Bachlauf ein asymmetrisches Gewasserprofil auszubilden.

- Im Rahmen der WasserbaumalRnahmen am Sollerbach sind — abgesehen
vom Bereich des Sedimentfanges — keine Aufweitungen der Gewassersohle
vorzunehmen. Aufweitungen sind erst ab Hohe des Mittelwasserabflusses
zulassig.

- Im neuen Bachlauf sind Strukturelemente wie Stdrsteine, Totholz,
Wurzelstocke zur Forderung der Eigendynamik und als Unterstande fir die
Fischfauna einzubauen.

- Es st eine gewassertypische Sohle auszubilden. Dazu ist kiesiges Material
einer Kieswerksortierung 16/32+32/64, gewaschen, Rundkorn zu
verwenden. Die Kiesschicht soll mindestens 0,20 m betragen.

- Die geplanten Gewasserverlegungen sind naturnah mit unterschiedlichen
Sohlbreiten, Bé&schungsneigungen und Sohltiefen sowie mit leicht
geschwungener Linienfihrung zu gestalten. Der Ausbauquerschnitt sollte
sich dabei dem Bestand anpassen. Die Durchfihrung der Mal3nahmen zur
Gewasserverlegung soll wahrend der Vegetationsruhe erfolgen. Die
Amphibien-Laichzeit und die Brutzeit der Vogel von Marz bis Juni sind zu
beachten.

- Die geplanten Gewasserverlegungen (Gewdasserausbauten) bedurfen der

Absprache mit dem Zweckverband zur Unterhaltung der Gewasser Il
27



Ordnung im Landkreis Cham. Bei den beabsichtigten Gewé&sserausbauten
sind die Zielsetzungen des vorliegenden Gewasserentwicklungsplanes der
Stadt Bad Koétzting zu beachten.

Sohlabstirze im Bachlauf sind weitestgehend zu vermeiden. Falls dennoch
erforderlich, dirfen diese Abstiirze nicht mehr als 0,10 m betragen. Lassen
sich grofRere Sohlabstirze nicht vermeiden, ist eine Sohlgleite mit einer
flachen Neigung von 1:20 auszubilden. Die Gewassereinbauten missen
auch Hochwasserereignissen standhalten.

Tiefe und lange Senken innerhalb des Sohllangsprofils sind — sofern nicht
Anlagen zum Sedimentriickhalt betroffen sind — zu vermeiden, da dies zu
Ubermafigen Schlammablagerungen in den Senken fihrt.

Bei den Erdarbeiten zur Ufer- und Geldndegestaltung ist darauf zu achten,
dass keine Bodenerosion mit Sediment-Abschwemmung in das Gewasser
erfolgt.

Vor den Geldandeanpassungen sind die Rasensoden abzuziehen und in den
Uferb6schungen wieder einzubauen. Dadurch kann ein schneller
Erosionsschutz erreicht werden. Ansonsten sind offene Flachen sofort
wieder anzuséden und zu rekultivieren und um Abschwemmungen in das
Gewasser zu vermeiden.

Aus dem alten Bachlauf ist, soweit vorhanden, Ufervegetation zu entnehmen
und in den Bd6schungen des neuen Bachlaufs als Initialpflanzung
einzubringen. Des Weiteren ist zur Bepflanzung autochthones Material zu
verwenden. Nach dem Umbau ist fir eine ausreichende Gehdlzansiedlung
in Form von Pflanzung oder Sukzession zu sorgen. Der Uberwiegende Teil
des Gewassers sollte beschattet sein. Das Problem der Wurzelhalsfaule bei
Erlen besteht nach wie vor. Deshalb sollte bei der Pflanzung von Erlen das
Pflanzmaterial nicht aus Baumschulen bezogen werden, sondern in der
Umgebung als Steckhélzer gewonnen werden.

Zur Verfullung des alten Bachlaufs darf ausschlieBlich unbelastetes
naturliches Material verwendet werden. Die Verfillung des alten- Bachlaufs
ist ausreichend zu verdichten. Die aufgefillten Flachen sind sofort zu

rekultivieren und wieder anzuséen, um Abschwemmungen in das Gewéasser
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zu vermeiden. Eventuell erforderliche Erdaushubzwischenlager sind als
Mieten parallel zum Gewasser anzulegen. Bei Uberschissigem
Aushubmaterial sind abhangig vom jeweiligen Entsorgungsweg die
rechtlichen und technischen Anforderungen malgeblich. Bei der
Verwertung von Bodenmaterial ist die DIN-Norm 19731 zu bericksichtigen.
- Eventuell im Zuge der MalRBhahme freigelegte und unterbrochene Drainagen
sind an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Funktionsfahigkeit der

Drainageableitungen muss erhalten bleiben.

Bei der Errichtung der Durchl&sse ist Folgendes zu beachten:

- Die Durchlasse sind ausreichend tief in die Sohle einzubinden und mit
gewassertypischem Sohlmaterial einer Schichtdicke von mindestens 0,20 m
zu belegen.

- Es durfen sich vor und nach den Durchlassen keine Sohlspriinge ausbilden,
die den Wanderkorridor fir die Fischfauna unterbrechen. Auch die
Nebengewasser mussen als Lebensraum fiir die Bachforelle als Wirtsfisch
der Flussperlmuschel erreichbar sein.

- Die Durchlasse sind an die natirliche Gewasserbreite anzupassen, d.h.
eine ausreichende Wassertiefe muss sich im Durchlass einstellen, um die
Fischwanderung zu ermoglichen. Eine Mindestwassertiefe von 0,10 m ist
anzustreben.

- Bei den Durchlassen sollte die Stromungsgeschwindigkeit im freien
Wasserkorper bei einem mittleren  Abfluss nicht Gber 0,5 m/s
(Orientierungswert) betragen. Falls erforderlich, ist die Flie3geschwindigkeit
durch das Einbringen von Storsteinen zu verringern. Es dirfen sowohl
innerhalb des Bauwerks wie auch in den Bereichen der Anbindung an das
Ober- und Unterwasser keine Sohlspriinge vorhanden sein. Um eine spétere
Auskolkung im Anbindungsbereich zu vermeiden, sind die Abschnitte
ausreichend zu sichern. Auch die Nebengewasser missen als Lebensraum

fur die Bachforelle als Wirtsfisch der Flussperimuschel erreichbar sein.
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Soweit moglich, ist das Gewasser im gesamten Bauwerksbereich in
Anlehnung an die natirliche Gewasserbreite (Gewasserbett sowie
beidseitige Bermen) hindurchzuleiten. Zur Erhéhung der Strukturvielfalt ist
die Gewassersohle im Bereich des Bauwerks Uber den gesamten Bereich
mit gewassertypischem Sohlsubstrat von mind. 20 cm Starke auszustatten.
Das Material ist entsprechend der jeweiligen Anforderungen (nattrliches
Sohlsubstrat, Standsicherheit bei Hochwasserabflissen) auszuwéhlen. Die
Fliel3geschwindigkeit sollte nicht zu gering sein, da sonst die Sohle
verschlammen kann. Das naturliche Sohlgefélle ist anzustreben. Auch auf
kurzen Strecken soll die Wassertiefe nicht kleiner als 10 cm sein.

In den Rahmendurchlassen sind Niedrigwassergerinne vorzusehen, damit
sich auch in Zeiten geringer Abflisse ein ausreichender Wasserkorper
einstellt, so dass die Durchgangigkeit fur aquatische Lebewesen
gewahrleistet ist.

Bei den Rahmenprofilen sind beidseitige Bermen anzustreben. Die Bermen
mussen ober und unterstromseitig an die Ufer angeschlossen werden. Bei
einseitigen Bermen sollen diese mindestens 0,50 m betragen. Die Bermen
sollen moglichst flach angelegt werden, Teile davon aber auch moglichst
lange Uberflutungsfrei bleiben.

Dem StralRenbaulasttrager obliegt die Gewasserunterhaltung in
Kreuzungsbereichen von 5 m oberhalb bis 5 m unterhalb der Durchlasse.

f) For die Bautatigkeit an und in den Gewassern ist Folgendes zu beachten:

Zum Schutz der Fischfauna sind die Arbeiten im Gewasser aul3erhalb der
Laich- und Aufwuchszeiten der vorkommenden Arten durchzufiihren.

Im Zuge der Gewasserbaumalinahmen ist die Sedimentmobilisierung zum
Schutz der Fortpflanzungsstatten der kieslaichenden Fischarten so weit als

maoglich zu vermeiden.
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- Die im Gewasserbereich eingesetzten Baumaschinen durfen ausschlief3lich
mit biologisch abbaubaren Hydraulikblen betrieben werden. Daflr ist ein
Nachweis zu erbringen.

- Ein Arbeiter der bauausfiihrenden Firma ist wahrend der Bauzeit als
Gewasserschutzbeauftragter zu benennen.

- Wahrend des Baubetriebes dirfen keine Abschwemmungen von Boden-
und Schittmaterial in die Gewasser gelangen. Vor Beginn der groRraumigen
Erdarbeiten sind die erforderlichen Anlagen zur Vermeidung von
Bodenabschwemmungen zu errichten und zu betreiben.

- Wahrend des Baubetriebs ist darauf zu achten, dass Kkeine
wassergefahrdenden Stoffe in das Grundwasser oder in ein
Oberflachengewasser gelangen. Insbesondere frischer Beton und Zement
ddrfen nicht im Gewasser verbaut bzw. in dieses eingeleitet werden. Bei der
Lagerung wassergefahrdender Stoffe sind die einschlagigen Vorschriften zu
beachten. Treibstofftanks und andere wassergefahrdende Stoffe durfen im
Gewaésserbereich nicht gelagert werden. An jeder Einsatzstelle von
Baumaschinen ist ausreichend Olbindemittel bereitzustellen. Durch
Leckagen, auch im geringen Umfang, verunreinigtes Erdreich ist

unverzuglich abzutragen und vorschriftsmafiig zu entsorgen.

g) Fur die Einhaltung und Uberwachung der vorstehend genannten Forderungen

ist eine 6kologische Baubegleitung einzusetzen.
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IV. Wasserrechtliche Erlaubnisse

Den Benutzungen liegen die Planfeststellungsunterlagen (Unterlagen 8/1, 8/2, 18.1,
18.2,18.3/1.1,18.3/1.2, 18.3/2, 18.3/3.1, 18.3/3.2, 18.3/4.1, 18.3/4.2, 18.3/4.3, 18.3.5)

zugrunde.

1. Einleiten von Stoffen in Gewasser

a) Gegenstand / Zweck

Dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Regensburg, wird
gemal 88 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4, 10, 15 WHG und unter Beachtung der in den
nachfolgenden Auflagen unter Teil A. Abschnitt IV. ziff. 1. lit. b) formulierten
Bedingungen die gehobene Erlaubnis erteilt, nach Mal3gabe der festgestellten
Planunterlagen Niederschlagswasser in den Grundwasserkdrper ,1_GO080
Kristallin — Zwiesel“ einzuleiten. Das Niederschlagswasser wird tber Mulden

gesammelt und versickert.

Weiter wird dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt
Regensburg, gemal 88 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4, 10, 15 WHG und unter Beachtung
der in den nachfolgenden Auflagen unter Teil A. Abschnitt IV. Ziff. 1. lit. b) formulierten
Bedingungen die gehobene Erlaubnis erteilt, Niederschlagswasser in
oberirdische Gewasser (konkret: unbenannter Graben sudlich Himmelreich, Graben
sudlich Traidersdorf, unbenannter Graben zum Sollerbach, unbenannter Graben zum
Silbersbach) einzuleiten. Das Niederschlagswasser wird Uber Mulden und Graben
gesammelt und vor der Einleitung durch Sedimentation gereinigt in die Vorfluter
eingeleitet. Die Regenrickhaltebecken dienen zudem dem Schutz der Vorfluter vor
hydraulischer Uberlastung.

Die vorstehend genannten gehobenen Erlaubnisse sind jeweils auf 30 Jahre befristet
und enden somit am 31.12.2056.
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b) Wasserwirtschaftliche Nebenbestimmungen

Folgende Einleitungsmengen durfen nicht Gberschritten werden:

Tabelle 1: Einleitungsmengen fur Einleitung von Niederschlagswasser

Einleitungsstelle Station | Drosselablauf Qpr

El (aus RRB 1) 3+000 |501/s

E2 (aus Sedimentfang) | 3+111 | 21/s

E3 (aus RRB 2) 3+310 | 251/s
E4 (aus RRB 3) 3+565 | 201/s
E5 (aus RRB 4) 4+220 | 151/s
E6 (aus RRB 5) 4+720 | 201/s

Zur Vermeidung des Eintrags gewasserschadigender Stoffe Uber die
Regenriickhaltebecken sind diese mit Leichtflissigkeitsabscheidern

auszustatten.

Die Sedimentfangbecken sind zur Aufrechterhaltung ihrer Funktionstichtigkeit
im festgelegten Turnus zu entleeren. Bei der Raumung ist so weit als moglich
der Feinsedimenteintrag in das Gewasser zu vermeiden. Die Raumung ist
vorzugsweise auflerhalb der Laich- und Brutzeiten der vorkommenden

Fischfauna durchzufiihren.

. Austretendes Grund- und Quellwasser ist grundsatzlich nicht zusammen mit

dem Niederschlagswasser lber die Becken zur Regenwasserbehandlung
abzuleiten, sondern sollte getrennt und mdglichst unbelastet weitergeleitet

werden.

Zur Vermeidung von Sediment-Abschwemmungen in die Flieigewasser sind
bereits vor Beginn der Erdarbeiten zum StraBenbau (bergangsweise

ausreichend dimensionierte Absetzeinrichtungen (Erdbecken) anzulegen.
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Vi.

Vii.

viii.

Die Regenrickhaltebecken sind, soweit moéglich, naturnah als begrinte
Nassbecken (mit Dauerstau) zu gestalten. Die Sohl- und Béschungsflachen
sind mit einer 0,20 m starken bewachsenen Oberbodenschicht auszufuhren,
um den Abbau von Chlorid-Eintragen zu ermdglichen. Zwischen der Sohle der
Regenrickhaltebecken und dem hochsten Grundwasserstand muss
mindestens eine Deckschicht von ca. 1,0 m vorhanden sein. Ist diese
Voraussetzung nicht erfullt, muss das Regenrickhaltebecken zum
Grundwasser hin abgedichtet werden.

Zum besseren Riuickhalt von geléstem Streusalz ist die Sohle der
Regenriickhaltebecken zum Beckenzulauf hin abfallend (Taschenausbildung)
auszufuhren. Der Dauerwasserstand muss dabei am Beckenzulauf eine Tiefe
von = 2 m und am Beckenablauf eine Tiefe von = 1 m aufweisen. Konstruktiv ist
darauf zu achten, dass sich die Zulaufwassermenge gebremst gleichméanRig auf
die ganze Beckenbreite verteilen kann. Das Regenrickhaltebecken ist nach
Moglichkeit langlich (L/B = 2:1) anzuordnen.

Die Notiiberlaufe sind so auszubilden, dass Hochwasser bei Uberlastung der
Becken schadlos ablaufen kénnen. Notuberlaufe sind zur Vermeidung des
Austrages von Schwimmstoffen in das Gewdasser mit Tauchwanden

auszustatten.

Es ist sicherzustellen, dass die RAumung der Becken ohne grof3en Aufwand
maoglich ist. Insbesondere ist die Zufahrt (auch ggfs. im Becken) zu befestigen,
z.B. mit Schotterrasen, Pflaster ohne dichtem Fugen-Verguss oder

Rasengittersteinen.

Die Inbetriebnahme der Regenriickhaltebecken darf erst erfolgen, wenn die
Sohl- und Bdschungsflachen eine ausreichende Begriinung aufweisen. Die
Bepflanzung kann mit Landschaftsrasen auf einem Oberbodengemisch

erfolgen. Zudem muss der Ubergang zwischen Bdschung und Sohle sowie
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eventuelle Neigungswechsel ausreichend ausgerundet werden. Begriinte
Bdschungen sind regelmafiig zu méhen und das dabei entstehende Mahgut ist

ordnungsgemal zu beseitigen.

xi. Bei der Ausleitung des Drosselabflusses aus den Regenrtckhaltebecken soll
die Rohrleitung bzw. der offene Graben ca. in einem Winkel von 45° in das

weiterfiuhrende Gewasser minden, um Uferauskolkungen zu vermeiden.

xii. Bei der Ausbildung der Regenrickhaltebecken als Nassbecken (mit Dauerstau)
ist der Ablauf der Becken mit einem Mdnch einschlieBlich umlaufender
Tauchwand (Tauchblech) auszustatten. Die Tauchwand soll zur Rickhaltung
von Schwimmstoffen und Leichtflissigkeiten dienen und deren Oberkante muss
mindestens 0,15 m Uber den maximal mdglichen Wasserstand im Becken

liegen.

xiii. Drosselstrecken ablaufseitig der Regenruckhaltebecken sind nicht zu

verwenden.

xiv.Die Entwasserungseinrichtungen sind nach grol3eren Regenereignissen,
mindestens jedoch einmal monatlich, zu kontrollieren. Wartungs-, Reinigungs-
und Schlammraumarbeiten missen in einer Betriebsanweisung festgelegt und

bei jeder Durchfihrung protokolliert werden.

xv. Besteht der Verdacht auf hohe Schadstoffkonzentration (z.B. wegen eines
Unfalles mit Freisetzung wassergefahrdender Stoffe}, so ist Uber die
ordnungsgemal3e Entsorgung aufgrund entsprechender Untersuchungen zu

entscheiden.

xvi.Die Sedimentationsanlage fir den Entwasserungsabschnitt llb (E2, Bau-km
3+000) ist mit Dauerstau zu betreiben. Die Oberflachenbeschickung ga darf
maximal 18 ms3/(m2*h) betragen. Die Sedimentationsanlage muss die

Anforderungen nach dem Merkblatt DWA-M 153 erfillen. Bei der Kombination
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mehrerer Sedimentationsanlagen ist nur der niedrigste Durchgangswert Di der
besten Einzelanlage in Betracht zu ziehen (vgl. Merkblatt DWA-M 153 Punkt
6.2.2). Der Zulauf zur Sedimentationsanlage ist mittels eines Drosselschiebers
auf Qkrit zu begrenzen. Die Zulaufmenge, welche Qkrit Uberschreitet, ist vor der
Sedimentationsanlage Uber einen Beckenuberlauf (DWA-A 166 Punkt 8.1.3) mit
anschlieBender Umlaufleitung abzuleiten. Die Umlaufleitung ist so zu
bemessen, dass mindestens die Wassermenge abgefuhrt werden kann, die der

Vollfullleistung der Zulaufleitung zum Beckenuberlauf entspricht.

XVii. Die stofflichen Belastungen fur das Gewassersystem des Gruberbachs
sind durch den Betrieb der funf Regenrtckhaltebecken langfristig so gering wie
maoglich zu halten. Der Betrieb und die Unterhaltung der Regenriickhaltebecken

sind dauerhaft sicherzustellen.

2. Bauwasserhaltung

a) Gegenstand / Zweck

Dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Regensburg, wird
gemal 88 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5, 10 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG und unter
Beachtung der in den nachfolgenden Auflagen unter Teil A. Abschnitt V. Ziff. 2. lit. b)
formulierten Bedingungen die beschrankte wasserrechtliche Erlaubnis erteilt,
anfallendes Oberflachenwasser, Sickerwasser und Grundwasser in den zu

erstellenden Baugruben und Leitungsgrében breitflachig zu versickern.

Es ist eine breitflachige Versickerung mit Oberbodenpassage auf den Grundstticken,
auf denen die Wasser anfallen, oder auf den direkt benachbarten Grundstiicken
vorgesehen. Die Einleitung erfolgt, soweit erforderlich, in den Grundwasserkorper
,1_G080 Kristallin — Zwiesel“. Ist eine Versickerung nicht méglich, sind Ableitungen zu
den Einleitstellen vorgesehen. Anfallendes Wasser wird gesammelt und abgepumpt.
Hierbei wird das abzuleitende Wasser, soweit mdglich, Uber die bestehenden Absetz-

und Rickhaltebecken geleitet oder durch Zwischenschaltung eines Absetzbehalters
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bzw. —Beckens zur Sedimentation von Feststoffen und einer Wasserfiihrung Uber
Strohballen von Feststoffen gereinigt und auf max. 1/6 von Qbrmax nach DWA M 153,

gedrosselt eigeleitet.

b) Wasserwirtschaftliche Nebenbestimmungen

i. Die maximalen Einleitmengen an folgenden (Wieder-)Einleitungsstellen dirfen

nicht tberschritten werden:

Tabelle 2: Einleitungsmengen fur (Wieder-)Einleitung

(Wieder-) Bau- maximale
Einleitungsstelle km Einleitmenge
W2 3+110 |141/s

W3 3+565 | 101/s

W4 4+555 | 101/s

W5 4+360 |301/s

E6 4+780 | 301/s

ii. FUr das bei Wasserhaltungsmallnahmen anfallende Wasser muss eine
schadlose Ableitung (qualitativ und quantitativ) sichergestellt sein. Der

Grenzwert fur abfiltrierbare Stoffe von 50 mg/l ist einzuhalten.

iii. Fdr die Schittung eines Fangedammes darf nur unbedenkliches, unbelastetes

Material verwendet werden.
iv. Eine Behelfsverrohrung ist wahrend der Bauzeit auf Verklausungen und

Treibzeug zu kontrollieren und diese zu entfernen, um einen ungehinderten

Wasserabfluss zu gewaéhrleisten.
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Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

Das Langsgefalle einer Verrohrung soll méglichst gering sein und die Rohrsohle
tiefer als die Grabensohle liegen, so dass sich natlrliches Sohlsubstrat in der

Verrohrung ausbilden kann.

Ein- und Auslauf der Verrohrung dirfen keine Abstlrze aufweisen, um die

naturliche Durchgéangigkeit des Gewassers zu gewahrleisten.

Nach Rulckbau der Gewasserumleitung ist das natirliche Gewasserbett
einschlief3lich der Uferb6éschungen wiederherzustellen. Es ist darauf zu achten,
dass keine Verschlammungen im Gewasser verbleiben, ggf. ist kiesiges

Material als natirliches Sohlsubstrat einzubauen.

Vorhandene Einleitungen in die Gewasser sind auch wahrend der Bauzeit so

anzuschlieRen, dass kein Riickstau entsteht.

Baubeginn und Vollendung sind vorab dem Landratsamt Cham mitzuteilen.

Die Benutzung des oberflachennahen Grundwassers ist nur fur die Zeit der
Bauausfuihrung gestattet und auf den zur Durchfiihrung der BaumafRnahme

unbedingt erforderlichen Umfang beschrankt.

Die Bauwasserhaltung darf nur in der in den Antragsunterlagen beschriebenen
Art und Weise bzw. im genehmigten Umfang durchgefiihrt werden. Anderungen
des Benutzungsumfangs sowie der Betriebs- und Verfahrensweisen sind dem
Landratsamt Cham rechtzeitig anzuzeigen und durch entsprechende

Unterlagen zu begriinden.

Es darf nur das oberflaichennahe Grundwasser erschlossen werden.

Grundwasserstockwerkstrennende Schichten dirfen nicht durchtrennt werden.

Wassergefahrdende Stoffe sind so zu lagern, dass sie im Falle von Leckagen

nicht in die Baugruben, die Pumpensimpfe oder den Sandfang laufen oder
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seitlich einsickern kénnen. Es ist ein Mindestabstand von 10 m zu allen Teilen

der Grundwasserbenutzungsanlagen einzuhalten.

xiv.Arbeitsrdume, nicht mehr bendtigte Pumpensimpfe usw. sind mit einem dem

XV.

XV

anstehenden Boden entsprechenden, unbelasteten Erdmaterial zu verfullen.
Keinesfalls dirfen Bauschutt oder Recycling-Stoffe verwendet werden. Das
Material ist so zu wahlen, dass weder ein Grundwasseraufstau noch bevorzugte

FlielRwege entstehen.

Das aus den Baugruben abgepumpte Wasser ist vor der Einleitung in ein
Gewasser oder in das Grundwasser, soweit es nicht tiber vorhandene Absetz-
und Ruckhaltebecken geleitet wird, Gber einen Absetzbehalter zu fihren, um

Eintrage zu vermeiden.

.Der Gehalt an mineralischen, absetzbaren Stoffen des einzuleitenden Wassers

darf nach der Abwasserbehandlung ein Sedimentationsvolumen von 0,5 ml/I
(Imhoff- Trichter) nicht Uberschreiten. Die Wasserqualitdt ist mindestens
zweimal wochentlich zu Gberprufen. Der zur Abwasserbehandlung eingesetzte
Container muss gewabhrleisten, dass eine Stromungsgeschwindigkeit von 9 m/h
nicht tberschritten wird. Die absetzbaren Stoffe sind mittels Imhoff-Trichter,

Uber eine Absetzzeit von 30 Minuten, zu ermitteln.

XVii. Die Einleitung darf zu keinen chemischen, physikalischen und

biologischen Veranderungen in Grund- und Oberflachenwasser (z.B. pH-
Wertanderung) fuhren, so dass die Gewasserlebewesen nicht beeintrachtigt

werden.
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V. Widmungen

Soweit nicht Art. 6 Abs. 8, Art. 7 Abs. 6 und Art. 8 Abs. 6 BayStrWG gelten, werden

die nach den festgestellten Planen

- neu zu bauenden Teile offentlicher StraBen und Wege mit der
Verkehrsibergabe gewidmet (Art. 6 Abs. 6 BayStrWG), wobei die
Widmungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Verkehrsibergabe vorliegen
mussen (Art. 6 Abs. 3 BayStrwG),

- zur Umstufung vorgesehenen Teile mit der Maligabe umgestuft, dass die
Umstufung mit der Ingebrauchnahme fir den neuen Verkehrszweck wirksam
wird (Art. 7 Abs. 5i.V.m. Art. 6 Abs. 6 BayStrWG) und

- vorgesehenen Einziehungen offentlicher StraRen und Wege mit der Sperrung
wirksam (Art. 8 Abs. 5 BayStrWG).

Die einzelnen Regelungen ergeben sich aus dem Regelungsverzeichnis (Unterlage
11). Die betroffenen Stral3en- und Wegeabschnitte sind dort kenntlich gemacht. Das
Wirksamwerden der Verfigung ist der das Stralenverzeichnis fihrenden Behérde

mitzuteilen.

VI. Entscheidung tber Einwendungen

Die im Anhdrungsverfahren erhobenen Einwendungen und Forderungen werden
zurliickgewiesen, soweit sie nicht durch Auflagen in diesem Beschluss oder durch
Plananderungen und/oder Zusagen des Vorhabentragers beriicksichtigt worden sind,

oder sich im Laufe des Anhorungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben.

VIl.  Verfahrenskosten

Der Freistaat Bayern tragt die Kosten des Planfeststellungsverfahrens. Fir diesen

Beschluss wird keine Gebuhr erhoben. Auslagen werden nicht erhoben.
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B. Begrundung

. Sachverhalt

1. Planerische Beschreibung

Die vorliegende MalRhahme umfasst die Umgehung der Ortsdurchfahrt Traidersdorf
und im weiteren Verlauf den Ausbau und die Verlegung der Staatsstral3e 2132 dstlich
Bad Kotzting von Bau-km 2+800 (St2132_200 4,575) bis Bau-km 4+808
(St2132_200_6,905) einschlief3lich aller FolgemalRhahmen.

Dies beinhaltet

- die Ortsumgehung Traidersdorf mit Ausbau und Verlegung der St 2132 auf
einer Lange von rund 2 km,

- den Anschluss der Ortsteile Himmelreich, Traidersdorf und Steinbihl sowie
Kieslau,

- den Anschluss an die bestehende St 2132 am Bauende bei Matzelsdorf

- und die Anpassung des bestehenden untergeordneten Stral3en- und
Wegenetzes.

Auf den Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1, Ziff. 1., S. 6 ff.) wird verwiesen.

2. Verfahrensablauf

Mit Schreiben vom 12.12.2019 beantragte das Staatliche Bauamt Regensburg, fur das
gegenstandliche Bauvorhaben das Planfeststellungsverfahren durchzufihren. Die
Regierung der Oberpfalz leitete nach Vervollstandigung der Antragsunterlagen das
Anhdrungsverfahren mit Schreiben vom 09.11.2020 ein. Sie gab den nachfolgenden
Behorden Gelegenheit, bis zum 22.01.2021 eine Stellungnahme zum Vorhaben

abzugeben:

- Stadt Bad Kotzting
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- Landratsamt Cham

- Bezirk Oberpfalz

- Wasserwirtschaftsamt Regensburg

- Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr

- Regionaler Planungsverband Regensburg

- Amt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung Cham

- Bayerisches Landesamt fir Umwelt

- Amt fur Landliche Entwicklung Oberpfalz

- Amt fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten Cham

- Bayerisches Landesamt fir Denkmalpflege

- Bayerischer Bauernverband

- Industrie- und Handelskammer Regensburg

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 10 (Sicherheit und Ordnung)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 24 (Raumordnung, Landes- und
Regionalplanung)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 50 (Technischer Umweltschutz)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 51 (Naturschutz)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 52 (Wasserwirtschaft)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 60 (Agrarstruktur und Umweltbelange in
der Landwirtschaft)

Die Planunterlagen lagen — nach vorheriger ortstiblicher Bekanntmachung am
30.11.2020 — in der Zeit vom 09.12.2020 bis einschlief3lich 08.01.2021 bei der Stadt
Bad Kotzting zur allgemeinen Einsicht 6ffentlich aus. Bei der Veroffentlichung wurde
darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den Plan bei der Regierung der
Oberpfalz oder der Stadt Bad Kotzting bis spatestens 22.01.2021 schriftlich, zur
Niederschrift oder, soweit der Empfanger hierfir einen Zugang erotffnet hat, in

elektronischer Form erhoben werden kdnnen.

Aufgrund der im Anhdrungsverfahren vorgebrachten Einwendungen und

Stellungnahmen legte der Vorhabentrdger gednderte Planunterlagen vor. Den
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folgenden Behorden und Vereinigungen, deren Aufgabenbereich durch die Anderung
bertihrt wurde, wurden die Anderungen mit Schreiben vom 16.10.2023 mitgeteilt und
Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen

gegeben:

Stadt Bad Kotzting

- Landratsamt Cham

- Wasserwirtschaftsamt Regensburg

- Bezirk Oberpfalz

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 51 (Naturschutz)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 52 (Wasserwirtschaft)

- BUND Naturschutz in Bayern e.V. — Landesgeschaftsstelle NUrnberg

Die gegen die Planunterlagen vom 15.11.2019 und 20.06.2023 erhobenen
Einwendungen bzw. abgegebenen Stellungnahmen wurden am 12.03.2024 im
Postsaal Bad Kotzting (Herrenstralle 10, 93444 Bad Kotzting) erortert. Der
Erorterungstermin war ab dem 19.02.2024 ortsublich bekanntgemacht worden. Das
Ergebnis des Erorterungstermins ist in einer Niederschrift festgehalten, die den

festgestellten Unterlagen nachrichtlich beigeflugt ist.
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II. Rechtliche Wirdigung

Die Entscheidung beruht auf folgenden rechtlichen Erwagungen:

1. Verfahrensrechtliche Bewertung

a) Planfeststellungspflichtigkeit und Zustandigkeit der Regierung der Oberpfalz

Neue Staatsstral3en dirfen geman Art. 36 Abs. 1 S. 1 BayStrWG nur gebaut werden,

wenn der Plan vorher festgestellt ist.

Die Regierung der Oberpfalz ist vorliegend die sachlich (Art. 39 Abs. 2 BayStrWG) und
oOrtlich (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG) zustandige Planfeststellungsbehdrde.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlie3lich der
notwendigen Folgemal3inahmen im Hinblick auf alle von ihm berihrten 6ffentlichen
Belange festgestellt und es werden alle 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen
dem Trager des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend
geregelt (Art. 75 Abs. 1 S. 1 und S. 2 BayVwV{G).

Die stralRenrechtliche Planfeststellung macht also nahezu alle nach anderen
Rechtsvorschriften notwendigen o6ffentlich-rechtlichen Entscheidungen entbehrlich
(Art. 75 Abs. 1 S. 1 BayVwV{fG). Hiervon ausgenommen ist die wasserrechtliche
Erlaubnis nach § 8 WHG. Uber deren Erteilung entscheidet jedoch gemafl § 19 Abs.
1 WHG ebenfalls die Planfeststellungsbehdrde. Die stralenrechtlichen Verfigungen
nach dem BayStrWG konnen ebenfalls von der Planfeststellungsbehérde getroffen
werden (Art. 6 Abs. 6 S. 1 BayStrwG).
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b) UVP-Vorprufungspflicht

Fur das vorliegende Vorhaben besteht zwar keine Pflicht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung nach Art. 37 BayStrWG, jedoch die Pflicht zur
Durchfiihrung einer standortbezogenen Vorprufung zur Feststellung der UVP-Pflicht
gemal 8 7 Abs. 2 S. 1 UVPG i.V.m. Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG. Denn fir
den Bau der Ortsumgehung sind u.a. naturnahe Gewdasserausbauten i.S.d. 8 67 Abs.

2 S. 1 WHG vorgesehen, namlich

- die Umgestaltung des unbenannten Grabens sudlich Himmelreich durch
Anlage eines Sedimentfangbeckens und punktuelle Uferaufweitungen bei Bau-
km 2+950,

- der Austausch der bestehenden Durchlasse des unbenannten Grabens sidlich
Himmelreich durch neue Rohrdurchlasse bei Bau-km 3+109 bis 3+130,

- die Querung des unbenannten Grabens sudlich Traidersdorf mit einem
Rahmendurchlass bei Bau-km 3+569,

- die Verlegung des unbenannten Grabens sudlich Kieslau und Querung mit
einem Rohrdurchlass bei Bau-km 4+223 bis 4+253

- sowie die Verlegung und Querung des Sollerbachs mit Rahmendurchlass und

Gestaltung eines Sedimentfangbeckens bei Bau-km 4+300 bis 4+328.

Insbesondere ist Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG auch bei Verrohrung bislang
offener Graben einschlagig. Die diesbeziglich vom Landratsamt Cham in seiner

Stellungnahme vom 04.01.2021 geaulRerten Zweifel sind daher unbegrindet.

c) Pflicht zur FFH-Vertraglichkeitsprufung

Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung auf ihre Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn sie einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet sind, das Gebiet
erheblich zu beeintrachtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen

(8 34 Abs. 1 S. 1 BNatSchG).
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Der Prufungsmalstab verlangt dabei keine Gewissheit, ob die Plane oder Projekte das
betreffende Gebiet erheblich beeintrachtigen, sondern ergibt sich aus der bloRRen
Wahrscheinlichkeit, dass der Plan oder das Projekt solche Auswirkungen hat. Bei
Zweifeln in Bezug auf das Fehlen erheblicher Auswirkungen ist eine solche Prifung
vorzunehmen. Die Pflicht zur FFH-Vertraglichkeitsprifung entfallt nur, wenn sich eine
erhebliche Beeintrachtigung anhand objektiver Umsténde ausschlie3en lasst (EuGH,
Urteil vom 07.09.2004, Az. C-127/02, Rn. 39 ff.).

Das Vorhaben ist geeignet, das im Trassenverlauf befindliche FFH-Gebiet DE 6844-
371 ,Oberlauf des Weillen Regens bis (Bad) Kotzting mit Kaitersbachaue“ erheblich
zu beeintrachtigen. Denn das Vorhaben erfordert gerade auch wegen Eingriffen in
diesem FFH-Gebiet KompensationsmalRnahmen. Daher kann eine erhebliche
Beeintrachtigung des FFH-Gebiets zumindest nicht bereits anhand objektiver Kriterien

ausgeschlossen werden.

Folglich ist das Vorhaben vor seiner Zulassung auf seine Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen dieses Gebiets hin zu Uberprifen (8 34 Abs. 1 S. 1 BNatSchG) (siehe
die Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. d) iv. aa. (i) dieses Beschlusses).

Auf die planfestgestellten Unterlagen 19.2.1, 19.2.2/1 und 19.2.2/2 wird verwiesen.

2. Standortbezogene Vorprifung zur Feststellung der UVP-Pflicht

Nach Durchfihrung der standortbezogenen Vorprifung besteht fuir das Vorhaben
keine UVP-Pflicht.

Die standortbezogene Vorprufung wird als Uberschlagige Prifung in zwei Stufen
durchgeftihrt (8 7 Abs. 2 S. 2 UVPG):

In der ersten Stufe prift die Regierung der Oberpfalz als zustdndige Behdrde, ob bei
dem Vorhaben besondere 6rtliche Gegebenheiten gemaf den in Anlage 3 Nr. 2.3 zum
UVPG aufgefiihrten Schutzkriterien vorliegen (8 7 Abs. 2 S. 3 UVPG). Hierbei ist unter
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dem Begriff des Vorhabens nicht die gesamte stral3enrechtliche Planung in den Blick
zu nehmen, es mussen ausschlielich die Auswirkungen im Einwirkungsbereich der
von Ziff. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG erfassten Gewdasserausbaumalinahmen
untersucht werden (VG Augsburg, Urteil vom 22.06.2015, Az. Au 6 K 14.734, BeckRS
2015, 53048, Rn. 38).

Unter Berlcksichtigung dieses Prifungsmalistabs liegen besondere 6rtliche
Gegebenheiten gemaR den in Anlage 3 Nr. 2.3 zum UVPG aufgefuhrten
Schutzkriterien vor, da die Ausbaumal3nahmen das FFH-Gebiet DE 6844-371
,Oberlauf des WeilRen Regens bei (Bad) Kotzting mit Kaitersbachaue* betreffen und
im Landschaftsschutzgebiet ,Oberer Bayerischer Wald“ liegen. Durch die Verlegung
des Sollerbachs wird zudem eine Flache von 22 m? eines artenreichen seggen- und
binsenreichen Feucht- und Nasswiesenbestandes beansprucht, der als Biotop nach
§ 30 Abs. 1 BNatSchG besonders geschiitzt ist (Kartiereinheit G222-GNOOBK der BK).
Auf die Ausfuhrungen im Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1, dort Tabelle 8, S. 44,

sowie S. 69) wird insoweit verwiesen.

Aufgrund der vorliegenden besonderen ortlichen Gegebenheiten priift die Behdrde auf
der zweiten Stufe unter Berlcksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeflhrten
Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann,
die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und
nach 8§ 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berlcksichtigen waren (8
7 Abs. 2 S. 5 UVPG).

Die Regierung der Oberpfalz ist nach der gebotenen tberschlagigen Prifung gemaf
8§ 7 Abs. 2 UVPG zu dem Ergebnis gelangt, dass keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die die besondere Empfindlichkeit oder die
Schutzziele der in Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG genannten Gebiete betreffen und
nach 8§ 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu bertcksichtigen wéren.
Insbesondere sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf
Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie oder auf Habitate von Arten der FFH-Richtlinie

zu besorgen.
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Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Erwagungen:

Die geplante Umgestaltung des unbenannten Grabens sudlich Himmelreich
durch Anlage eines Sedimentfangbeckens und punktuelle Uferaufweitungen
(Bau-km 2+950) ist eine naturschutzfachliche Mal3hahme zum Schutz und der
Verbesserung der Flussperlmuschelbestdnde im Kaitersbach. Die Lage der
Uferaufweitungen wird so kleinraumig festgelegt, dass nicht in
Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie oder in Habitate von Arten der FFH-
Richtlinie eingegriffen wird.

Der Austausch der bestehenden Durchlasse des unbenannten Grabens sudlich
Himmelreich durch Rohrdurchlasse mit einem gré3eren Durchmesser (Bau-km
3+109 bis 3+130) fuhrt zu einer besseren Belichtung der Durchléasse und
ermdglicht eine Gestaltung der Durchlasse nach tierdkologischen
Gesichtspunkten, sodass eine Hinderniswirkung fir querende Tierarten auf ein
unvermeidbares Mal3 reduziert wird. Die MalRnahme ist damit gegeniiber dem
bisherigen Ausbauzustand mit positiven Entwicklungen fir den Lebensraum
verbunden.

Die Rahmen- und Rohrdurchldasse zur Querung der unbenannten Grében
sudlich Traidersdorf (Bau-km 3+569) und sidlich Kieslau (Bau-km 4+223 bis
4+253) werden nach tierdkologischen Gesichtspunkten jeweils so gestaltet,
dass eine Barrierewirkung fir Tierwanderungen auf ein unvermeidbares Mal3
reduziert wird. Bei der Verlegung des unbenannten Grabens sudlich Kieslau
wird durch ausreichende Anwuchsphasen und MalRRnahmen zur
Erosionssicherung sichergestellt, dass kein erh6hter Sedimenteintrag erfolgt.
Die Verlegung und Querung des Sollerbachs mit Rahmendurchlass und
Gestaltung eines Sedimentfangbeckens (Bau-km 4+300 bis 4+328) lasst
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das FFH-Gebiet ebenfalls nicht
erwarten. Die Anlage des Sedimentfangbeckens dient dem Schutz und der
Verbesserung der Flussperlmuschelbestdnde im  Kaitersbach. Der
Rahmendurchlass zur Querung des Sollerbachs wird so gestaltet, dass eine
Barrierewirkung fur Tierwanderungen auf ein unvermeidbares Mald reduziert

wird. Bei der Verlegung des Sollerbachs wird durch geeignete MalRnahmen ein
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erhohter Sedimenteintrag vermieden. Der Gewasserausbau ist zwar mit einem
kleinflachigen  Eingriff in  Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings am Sollerbach verbunden, eine Verschlechterung des
Erhaltungszustands ist bei Bericksichtigung der vorgesehenen Ver-
meidungsmaflnahmen jedoch nicht zu erwarten. Mit dem Gewé&sserausbau ist
nur ein Verlust weniger Wiesenknopfpflanzen verbunden, vergleichbare
Wiesenknopfbestdnde sind an weiteren Abschnitten des Sollerbachs
vorhanden. Die Verlegung des Sollerbachs beansprucht zudem nur eine sehr
geringe Flache (22 m?) des artenreichen seggen- und binsenreichen Feucht-
und Nasswiesenbestands und lasst damit keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen auf das gesetzlich geschitzte Biotop nach 8§ 30
BNatSchG besorgen.

- Im Ubrigen lassen die beabsichtigten MaRBnahmen des Gewasserausbaus
aufgrund ihrer Kleinrdumigkeit und der vorgesehenen naturnahen Gestaltung
auch eine Beeintrachtigung des Landschaftsschutzgebiets ,,Oberer Bayerischer

Wald“ nicht erwarten.

Damit ist fur das Vorhaben keine formelle Umweltvertraglichkeitsprifung

durchzufthren.

Es sind jedoch alle Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt in den
Planunterlagen dargestellt und bericksichtigt. Die Planfeststellungsbehdrde hat sie
bewertet und in die Gesamtabwéagung mit einbezogen. Auf die Ausflihrungen unter

Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. d) dieses Beschlusses darf verwiesen werden.

Die Feststellung, dass keine Verpflichtung zur  Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung besteht und damit eine Umweltvertraglichkeitsprifung
unterbleibt, wurde der Offentlichkeit gemafR § 5 Abs. 2 S. 1 UVPG bekanntgegeben.
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3. Materiell-rechtliche Wurdigung

Das Vorhaben wird zugelassen, da es mit dem materiellen Recht in Einklang steht. Die
vorliegende Planung ist gerechtfertigt (lit. a)), auch die gewéhlte Variante (lit. b)) und
der Ausbaustandard sind nicht zu beanstanden (lit. ¢)). Das Vorhaben versto(3t ferner
nicht gegen zwingendes Recht und entspricht den Anforderungen des
Abwagungsgebots, insbesondere wurden alle planungserheblichen 6ffentlichen und

privaten Belange bertcksichtigt (lit d) — f)).

a) Planrechtfertigung und Planungsziele

Die vorliegende Planung ist gerechtfertigt, da fir das beabsichtigte Vorhaben nach
MalRgabe der vom Gesetz verfolgten Ziele einschlie3lich sonstiger gesetzlicher
Entscheidungen ein Bedirfnis besteht. Das ist nicht erst bei der Unausweichlichkeit
des Vorhabens der Fall, sondern bereits dann, wenn es verninftigerweise geboten ist.
Die Planrechtfertigung stellt damit eine praktisch nur bei groben und einigermal3en
offensichtlichen Missgriffen wirksame Schranke der Planungshoheit dar (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 22.06.2023, Az. 7 VR 3.23, NVwZ 2023, 1657 (1659), Rn. 23; BVerwG,
Beschluss vom 04.09.2018, Az. 9 B 24.17, BeckRS 2018, 25017, Rn. 3; BVerwG,
Beschluss vom 23.10.2014, Az. 9 B 29/14, NVwZ 2015, 79 (79 f.), Rn. 4). Die
Planrechtfertigung kann sich bindend aus einer gesetzlichen Bedarfsfeststellung oder
im Einzelfall ergeben (BayVGH, Urteil vom 22.01.2024, Az. 8 A 22.40038, BeckRS
2024, 18899, Rn. 27).

Vorliegend ergibt sich die Planrechtfertigung zwar nicht schon aus einer gesetzlichen
Bedarfsfeststellung, da dem 7. Ausbauplan fiir Staatsstralen in Bayern vom
11.10.2021, in welchem das Vorhaben in der ersten Dringlichkeitsstufe enthalten ist
(Projekt-Nr. R060-07), keine Gesetzeskraft zukommt. Die Planrechtfertigung ergibt
sich jedoch aus den Umstanden des Einzelfalls, da mit dem Vorhaben insbesondere

die Verkehrsverhéaltnisse sowie die Verkehrssicherheit verbessert werden.
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Gemal Art. 9 Abs. 1 S. 2 BayStrWG haben die Trager der StralRenbaulast die Stral3en
nach ihrer Leistungsfahigkeit in einem dem gewdhnlichen Verkehrsbedirfnis und den
Erfordernissen der offentlichen Sicherheit und Ordnung genlgenden Zustand zu

bauen und zu unterhalten.

StaatsstraBen bilden innerhalb des Staatsgebiets zusammen mit den
Bundesfernstraf3en ein Verkehrsnetz und sind dem Durchgangsverkehr zu dienen
bestimmt (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG). Eine Ortsdurchfahrt ist der innerhalb einer
geschlossenen Ortslage dienende Teil einer solchen Staatsstraf3e, der auch zur
ErschlieBung der anliegenden Grundsticke bestimmt ist oder der mehrfachen
Verknlpfung des Ortsstral3ennetzes dient (Art. 4 Abs. 1 S. 1 BayStrWG).

Die derzeitige Ortsdurchfahrt von Traidersdorf im Zuge der Staatsstrale 2132 ist
verkehrlich jedoch unzureichend. Denn sie weist teilweise nur eine Fahrbahnbreite von
5,00 m auf, gleichzeitig ist die Linienfihrung auf der freien Strecke durch zahlreiche
Unstetigkeiten in Lage und Hohe gekennzeichnet, die infolge der vorhandenen
Bebauung und Topographie nicht beseitigt werden kdonnen. Der Stral3enverlauf ist
durch zahlreiche enge Kurven und untbersichtliche Kuppen gepragt. Weiterhin ist die
Verkehrssicherheit durch fehlende Anfahr- und Haltesichtweiten, verschiedene
Zufahrten und Einmundungen und nicht vorhandene Gehwege schwer beeintrachtigt.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausfihrungen im Erlauterungsbericht (Unterlage
1.1), dort Zziff. 2.3.3 (S. 13 ff.), verwiesen.

Die unzureichenden Verkehrsverhéltnisse stehen im Konflikt zum prognostizierten
rund 15-prozentigen Zuwachs des Verkehrs auf der StaatsstrafRe 2132. Insoweit wird
auf die vorgelegte Verkehrsuntersuchung (Unterlage 16, dort Ziff. 3.2 (S. 5))

verwiesen.

Daher ist das Vorhaben verniunftigerweise geboten, um die unzureichenden
Verkehrsverhéltnisse sowie die Verkehrssicherheit, insbesondere in der

Ortsdurchfahrt Traidersdorf, zu verbessern.
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b) Planungsvarianten und gewahlte Lésung

Aus dem fachplanungsrechtlichen Abwagungsgebot ergibt sich auch die Pflicht,
planerische Varianten in Betracht zu ziehen (BVerwG, Beschluss vom 24.04.2009, Az.
9 B 10.09, NVwZ 2009, 986 (986 f.), Rn. 5). Dabei sind grundsatzlich (nur) solche
Ausfuhrungsvarianten abzuwégen, die ernstlich in Betracht kommen (BayVGH, Urtell
vom 25.10.2019, Az. 8 A 16.40030, BeckRS 2019, 27360, Rn. 95). Die
Planfeststellungsbehotrde ist somit nicht verpflichtet, die Variantenprufung bis zuletzt
offen zu halten und alle von ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder von
dritter Seite vorgeschlagenen Alternativen gleichermaf3en detailliert und umfassend zu
untersuchen. Auch im Bereich der Planungsalternativen braucht sie den Sachverhalt
nur so zu klaren, wie dies fir eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmalige
Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Sie ist befugt, Alternativen, die sich auf
Grund einer Grobanalyse als weniger geeignet erweisen, schon in einem frihen
Verfahrensstadium auszuscheiden (BVerwG, Beschluss vom 24.04.2009, Az. 9 B
10.09, BeckRS 2009, 33766, Rn. 5; BVerwG, Urteil vom 16.08.1995, Az. 4 B 92.95,
NVwZ-RR 1996, 68 (68)). Gesichtspunkte fur das Ausscheiden einer Alternative
kbnnen dabei grundsatzlich  alle  planerischen Belange sein, z.B.
Kostengesichtspunkte ebenso wie Umweltgesichtspunkte und verkehrstechnische
Gesichtspunkte. Das Ausscheiden einer nach dem Stand der Planung nicht mehr
ernstlich in Betracht kommenden Variante hat dabei stets das Ergebnis einer
abwagenden Prifung zu sein. Die Ermittlung des Abwagungsmaterials hat jeweils so
konkret zu sein, dass eine sachgerechte Entscheidung méglich ist (BVerwG, Urtell
vom 26.06.1992, Az. 4 B 1-11.92, NVwZ 1993, 572 (575)).

Im vorliegenden Verfahren ist der mogliche Raum fur Varianten nach Norden hin durch
die Lage der Ortschaften Traidersdorf und Steinbthl begrenzt, eine noérdliche
Umfahrung scheidet durch die angrenzende Bebauung der Ortsteile Ho6fing und
Bonried aus. Eine weitere Einschrankung des Trassenraums ergibt sich durch die von
Siuden bis an die bestehende Staatsstrale heranreichenden Auslaufer des FFH-
Gebiets.
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Insgesamt wurden die nachstehend genannten Varianten betrachtet. Auf den
Ubersichtslageplan (Unterlage 1.2.1) sowie die folgende Abbildung wird insoweit

verwiesen.

Abbildung 1: Variantenibersicht
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Zum besseren Verstandnis der nachstehenden Ausfiihrungen sind die Einmindungen
in die derzeitige Staatsstrale sowie die angrenzenden offentlichen Feld- und

Waldwege samt ihren Bezeichnungen in folgender Abbildung dargestellt.
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Abbildung 2: Lageplan mit Einmindungen
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In der nachstehenden Tabelle werden die die geplante Ortsumfahrung kreuzenden

StralRe und Wege sowie etwaige Anderungen im Querschnitt ggi. dem Bestand

dargestellt.

Tabelle 3: St 2132 - OU Traidersdorf: Kreuzende Straf3en und Wege

Bezeichnung StraRenkategorie | Querschnitt | Belastungs- Art der
vorh./gepl. klasse Kreuzung
L,ZUum GVS 3m/3m V Einmindung
Himmelreich®
~Pfingstrittweg“ beschrankt -/4m - Einmindung
offentlicher
Weg
.Mooswiesenweg“ GVS 3m/4m* V BW ohne
Verknlpfung
Anbindung Ortsstrale -/6,5m i Kreuzung
Traidersdorf
mit OFW 3m/3m Vv
~Weidenweg"
,JUntern-Feldweg* OFW 3m/3m Vv Einmindung
Anbindung Ortsstralie -/6,5m 1 Einmindung
Kieslau
~Wurzerweg" GVS 25m/25m V Einmindung

* Breite Uberflihrungsbauwerk zwischen Borden
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i Nullvariante

Die Nullvariante ist als grundlegende Vergleichsvariante zu untersuchen. Hierbei wird
die bestehende Staatsstral3e im Wesentlichen in Lage und Ho6he durchgehend
erhalten. Nachdem hierdurch keine Verbesserung der Verkehrsverhéaltnisse bzw. der

Verkehrssicherheit erreicht werden kann, scheidet die Nullvariante vorliegend aus.

ii. modifizierte Nullvariante

Die modifizierte Nullvariante umfasst einen bestandsnahen Ausbau der Staatsstral3e
mit dem Bau von Gehwegen (mit 1,50 m Breite) in der Ortsdurchfahrt sowie einer
Verbreiterung der Fahrbahn auf 6,50 m (RQ 9,5).

Aufgrund der bestehenden, durch die Bebauung und die Topographie bedingten
Engstellen in der Ortsdurchfahrt und bei Kieslau ware die modifizierte Nullvariante nur
mit erheblichen Eingriffen in private Eigentumsverhaltnisse umzusetzen. Zwar wirde
der Bau von Gehwegen eine Verbesserung der verkehrlichen Situation fur Ful3ganger
innerorts bedeuten; die Uubrigen als verkehrlich unzureichend identifizierten
Charakteristika der Ortsdurchfahrt (unzureichende Anfahrsichtweiten, unstetige

Linienfihrung, kurze Haltesichtweiten) blieben jedoch bestehen.

Aus diesen Grunden kann das Planungsziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit
auch mit der modifizierten Nullvariante nicht erreicht werden. Somit scheidet die

modifizierte Nullvariante ebenfalls aus.

ii. Variante 1 (Ladnge 2,001 km)

Variante 1 beginnt bei Station 4,575 im Abschnitt 200 der St 2132, weicht dann nach
Norden vom Bestand ab, um in einem gro3eren Halbmesser durch den folgenden
Gelandeanstieg, das sogenannte ,Eiserne Tor“, bestandsnah zu fuhren. Die Trasse

kreuzt dann mdoglichst bestandsnah den Mooswiesenweg héhengleich, tGberwindet
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den Talraum sidlich Traidersdorf in Dammlage und fuhrt im Bereich des Baugebiets
Kirchenfelder auf die bestehende St 2132. Sie schwenkt dann vom Bestand nach
Siuden ab und quert das FFH-Gebiet siudlich Kieslau in einem Abstand von ca. 30 m
von der bestehenden Bebauung. Die Variante 1 fuhrt dann ab der
Gemeindeverbindungsstral3e nach Wurz zurtick auf den Bestand bis zum Bauende bei
Station 6,905 im Abschnitt 200. Das untergeordnete Wegenetz soll héhengleich

angebunden werden.

iv. Variante 2 (Lange 2,008 km) (plangegenstandliche Variante)

Variante 2 verlauft bis zur Kreuzung des Mooswiesenwegs lagemaRig in etwa wie
Variante 1, verlauft jedoch ab Bau-km 3+200 tiefer im Einschnitt, um die Dammhohe
im Talraum sudlich von Traidersdorf zu reduzieren. Der Mooswiesenweg, der selbst
bereits im Einschnitt verlauft, wird nicht mehr angeschlossen, sondern in neuer Lage
Uberfuihrt. Die Variante bleibt im Bereich des Baugebiets Kirchenfelder weiter studlich.
Sie kreuzt nordlich der Trafostation den 6FW ,Weidenweg“ hohengleich, der als
Anschluss von Traidersdorf ausgebaut wird. Die Variante 2 schwenkt ab dem Ende
der Bebauung bei Steinbuhl nach Norden zurtick zum Bestand, fuhrt dann Utber einen
Schuppen sudlich Kieslau, um dann auf HOhe des Tiefpunkts der
Wasserversorgungsleitung Bayerischer Wald das FFH-Gebiet am Rand zu
durchqueren. Der weitere Verlauf bis zum Bauende gleicht wieder der Variante 1.
Durch das Abriicken vom Bestand bei Steinbihl entfallen gegeniber der Variante 1
die Anschlisse der Ortsstra3en ,Am Kirchenfeld“ und ,Kirchenfelderstral’e” und durch

die Uberfiihrung auch der Anschluss des Mooswiesenwegs.

v. Variante 3 (Lange: 2,103 km)

Anders als in den Varianten 1 und 2 fuhrt die Variante 3 nicht bestandsnah, sondern
nordlich der Bebauung des ,Eisernen Tores” vorbei. Die bestehende Trafostation muss

dafur verlegt werden und die Stral3e verlauft in einem ca. 10 m hohen Einschnitt. Der
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Mooswiesenweg wird hohengleich angebunden. Die Variante bleibt weiter sidlich von
Traidersdorf abgertckt. Sie fuhrt stdlich der Trafostation am 6FW ,Weidenacker”
vorbei und schwenkt ab dem Ende der Bebauung bei Steinbihl nach Norden,
durchquert die bestehende St 2132 in einem Einschnitt und fuhrt in einem Bogen in
Dammlage ndrdlich an der Bebauung Kieslau vorbei. Fur die Variante 3 muss ebenfalls
ein Schuppen abgebrochen werden und sie durchschneidet den Wald auf Flurstiick
919. Der weitere Verlauf bis zum Bauende gleicht den anderen Varianten. Neben den
Verknupfungspunkten der Variante 2 kommt ein VerknUpfungspunkt durch den
hohengleichen Anschluss des Mooswiesenwegs hinzu.

vi. Variante 3A (Kombination der Varianten 2 und 3) (Lange: 2,1 km)

Die Kombination der Varianten verlauft lagemafig wie die Variante 2 durch das
,Eiserne Tor“, schwenkt dann jedoch im Bereich des Mooswiesenwegs auf die studlich
verlaufende Linie der Variante 3. Die Anzahl der Verknipfungspunkte bleibt wie bei

Variante 3.

vii.  Variantenvergleich

Die vorstehend genannten Varianten 1, 2, 3 und 3A wurden im Hinblick auf ihre
Auswirkungen naher untersucht. Wegen der Einzelheiten wird auf den
Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1, Ziff. 3.3 (S. 18 ff.)) verwiesen.

aa. Raumstrukturelle Wirkungen

Im Hinblick auf die raumstrukturellen Wirkungen sind zunéchst die Varianten 1 und 2
ggu. den Varianten 3 und 3A zu bevorzugen, da sie mit deutlich geringerer
Inanspruchnahme von (landwirtschaftlich hochwertigen) Flachen einhergehen und

nicht in den Waldbestand bei Kieslau eingreifen. Im direkten Vergleich der Varianten
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1 und 2 ist Variante 1 als etwas gunstiger einzustufen, da bei Variante 2 die Verlegung
eines Entluftungsbauwerks notwendig ist und eine Verschiebung der Trasse weiter
nach Norden hin durch die Nutzung der bestehenden Gebaude auf FI.-Nr. 931 und
einen Baumbestand am Sollerbach begrenzt wird.

bb. Verkehrliche Beurteilung

Aus verkehrlicher Sicht ist Variante 2 zu bevorzugen, da sie die wenigsten
Knotenpunkte aufweist. Variante 1 ist zwar minimal kiirzer, beinhaltet jedoch auch die
meisten Knotenpunkte. Die Varianten 3 und 3A rangieren hinsichtlich der Anzahl der
Knotenpunkte im Mittelfeld. Die Fahrzeitunterschiede zwischen den Varianten bleiben

sehr gering.

cc. Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Auch hinsichtlich der entwurfs- und sicherheitstechnischen Beurteilung stellt sich
Variante 2 als vorzugswurdig dar. Die Varianten 3 und 3A fihren zu massiven
Eingriffen in das Landschaftsbild, da aufgrund des mit schmalen Einschnitten
ausgebildeten Talraums eine richtlinienkonforme Linienfuhrung nur bei Dammho6hen
bis 9 m moglich ist. Variante 1 ist trotz der geringeren Einschnitte bis maximal 4 m
ungunstiger als Variante 2 zu bewerten, da die Anbindung des Mooswiesenwegs
aufgrund  der nur  unzureichend realisierbaren  Haltesichtweiten  als
sicherheitstechnisch schwierig zu beurteilen ist. Demgegenduber ist bei Variante 2 eine

Uberfiihrung des Mooswiesenwegs vorgesehen.

dd. Umweltvertrdglichkeit

Aus umweltfachlicher Sicht ist keine der untersuchten Varianten als eindeutig

vorzugswirdig anzusehen. Wahrend die Varianten 3 und 3A vollstandig aul3erhalb der
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Grenze des FFH-Gebiets liegen und den Ortsbereich Traidersdorf-Steinbhl in
vergleichsweise groem Abstand umfahren, sind die Varianten 1 und 2 mit
geringfugigeren Auswirkungen auf die Schutzguter Tiere / Pflanzen, Boden / Flache
sowie die (Kultur-)Landschaft verbunden. Wegen der Einzelheiten wird auf den
umweltfachlichen Variantenvergleich (Unterlage 1, Anlage 1) verwiesen.

ee. Wirtschaftlichkeit

Aus wirtschatftlicher Sicht sind die Varianten 1 und 2 insgesamt vorzugswurdig ggu.
den Varianten 3 und 3A. Wahrend Variante 3 mit den hochsten Investitionskosten
i.H.v. ca. 6,1 Mio. € einhergeht, ist Variante 3A zwar mit Investitionskosten i.H.v. ca.
5,4 Mio. € etwas gulnstiger als Variante 2 mit Investitionskosten i.H.v. ca. 5,9 Mio. €.
Variante 2 ist jedoch aufgrund des (mit hoheren Kosten verbundenen)
Uberfiihrungsbauwerks des Mooswiesenwegs und der hierdurch entstehenden

Verbesserung des Sicherheitspotentials als besser zu bewerten.

ff. Zusammenfassung

Die Varianten werden in einer Bewertungsmatrix (nachstehende Tabelle 4) mit den
vorstehend genannten Bewertungskriterien gegenubergestellt. Die

Bewertungsspanne der Kriterien in der Tabelle reicht von
- - - = sehr schlecht
bis

+ + + = sehr gut.
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Tabelle 4: Gesamtbeurteilung Varianten

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante3A
Kombination 2+3

Raumstrukturelle
Wirkung ++ + + + + +

Verkehrliche

Beurteilung + + 4+ + + + + +
Entwurfs- und

sicherheits- + + + 4+ + + +
technische

Beurteilung

Umweltvertrag-
lichkeit + + + <4

Wirtschaftlichkeit

Gesamtbewertung

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Entscheidung zugunsten der
plangegenstandlichen Variante nach den gesetzlichen Planungsvorgaben und dem
Gebot der Planrechtfertigung getroffen wurde. Unter Berlcksichtigung des
Grundsatzes der VerhaltnismalRigkeit und des daraus resultierenden
Abwagungsgebots sind im Rahmen des pflichtgemalRen Ermessens auch die Grenzen

der planerischen Gestaltungsfreiheit berticksichtigt.

Von Seiten der Planfeststellungsbehorde ist festzuhalten, dass der Vorhabentrager die
Entscheidungsgrundlagen in einem, der Grole des Bauvorhabens gerecht
werdenden, Umfang nachvollziehbar dargelegt hat. Die mit dem Vorhaben verfolgten
und in Teil B Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. a) dieses Beschlusses ndher beschriebenen

Planungsziele kdnnen mit der gewahlten Vorzugsvariante erreicht werden, sodass aus
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Sicht der Planfeststellungsbehdrde keine Grinde ersichtlich sind, die gegen die Wahl

der plangegenstandlichen Trasse (Variante 2) sprechen.

c) Ausbaustandard

Die Dimensionierung und Ausgestaltung des planfestgestellten Vorhabens sowie der
FolgemalRnahmen entsprechen einer sachgerechten Abwagung der widerstreitenden
Belange. Die Uberprufung und Entscheidung orientieren sich an den im Folgenden
unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. ¢) i. ndher dargelegten Richtlinien. Die dort
dargestellten,  verkehrsbezogenen  Gesichtspunkte und  straf3enbaulichen
Erfordernisse sind jedoch keine absoluten Mal3stdbe. Vielmehr sind diese
Erfordernisse auf den Einzelfall bezogen den sonstigen berihrten Belangen

gegenuberzustellen.

Die festgestellte Planung entspricht auch in dieser Hinsicht dem

Verhaltnismafigkeitsgebot.

Im Einzelnen ergibt sich dies aus den nachstehenden Uberlegungen. Im Ubrigen wird
auf die Ausfuhrungen im Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1, dort Ziff. 4 (S. 25 ff.))

verwiesen.

i. Zugrunde gelegte Richtlinien

Der Ausbau wurde nach den Richtlinien RAS-L 95, RAS-Q 96 und RAS-K-1 88 geplant,
die inzwischen giltige RAL 2012 wurde aufgrund des Gestaltungskonzepts, das
Bestandsndhe und stéarkere Anpassung an Natur und Landschaft fordert, und der
Einheitlichkeit der Streckencharakteristik nur zur Prifung der Sichtweiten
herangezogen. Nach RAL 2012 wiuirde sich ein breiterer Querschnitt und etwas
groRere Radienfolgen ergeben, was zu einer schlechteren Anpassung an die

Topographie fihren wirde. Die Abweichungen von der RAL 2012 sind vor allem
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aufgrund des geringen Schwerverkehrsanteils und der nur durchschnittlichen
Verkehrsbelastung zu rechtfertigen, zumal die in den RAL 2012 vorgegebenen
Parameter und Regelwerte fur die gerichtliche Abwagungskontrolle nicht bindend sind
(BVerwG, Urteil vom 01.10.2024, Az. 9 A 5.23, BeckRS 2024, 41131, Rn. 47).

ii. Trassierung
Folgende Punkte bestimmen die Linienfuhrungen im Lage- und Héhenplan:

- Anschluss an die bestehende St 2132 aus Richtung Barndorf (Bauanfang)

- FFH-Gebiet im Bereich des Gruberbachs und der Seitentéler

- 110-kV-Hochspannungsleitung sudlich Traidersdorf

- Anbindung der Ortsteile Traidersdorf, Steinbihl, Kieslau

- Gelandeanstieg mit bestehender Bebauung vor Traidersdorf (,Eisernes Tor®)

- die kreuzenden Orts- und Gemeindeverbindungsstral3en zwischen Barndorf
und Matzelsdorf

- Anschluss an die St 2132 Richtung Matzelsdorf (Bauende)

Die geplante Ortsumgehung im Zuge der St 2132 ist im vorliegenden
Planfeststellungsabschnitt als anbaufreie Verbindungsstrale aulRerhalb bebauter
Gebiete mit malgebender Verbindungsfunktion der StraRenkategorie A i

(Uberregionale / regionale Verbindung) gemaf den RAS-N 88, Ziff. 2.6, zuzuordnen.

Entsprechend den verkehrstechnischen Anforderungen und in Anbetracht der
ortlichen Gegebenheiten wurde fiir die Trassierung eine Entwurfsgeschwindigkeit von
Ve = 80 km/h gewahlt.

Die zulassigen Querneigungen und Haltesichtweiten ergeben sich aus der

Geschwindigkeit Vss, die 85 % der ungehindert fahrenden PKW auf sauberer, nasser

63



Fahrbahn nicht Uberschreiten. Sie wurde nach RAS-L 95, Ziff. 3.2, mit Anhang 1
abschnittsweise in Abhangigkeit von Kurvigkeit (Kumax = 165 gon/km) und
Fahrbahnbreite (B = 6,50 m) fur die gesamte geplante Ortsumgehung zu 100 km/h

ermittelt.

Damit lassen sich die Grenzwerte fiir die Entwurfselemente bestimmen, wie in

nachstehender Tabelle dargestellt.

Tabelle 5: Gegeniberstellung Grenzwerte geman Richtlinien - Planungswerte

Grenzwert Planungswert
minimaler Kreisbogenradius
min R 250 m 300 m
minimaler Klothoidenparameter
min A 80 m 100 m
maximale Langsneigung
max s 6,0 % 5,0 %
minimale Langsneigung
im Verwindungsbereich
min s 0,7 % 0,9 %
minimaler Kuppenhalbmesser
min Hk 4.400 m 6.000 m
minimaler Wannenhalbmesser
min Hw 1.300 m 2.000 m
minimale Querneigung
min q 25% 25%
maximale Querneigung in Kurven
max q 7,0 % 7,0 %

Es ist festzustellen, dass die zulassigen Trassierungsgrenzwerte der RAS-L 95

eingehalten sind.

Die verwendeten Trassierungselemente sind so aufeinander abgestimmt, dass keine

Unstetigkeiten auftreten und die angestrebte Streckenqualitat erreicht wird. Die
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Trassierung erfullt im genannten Streckenabschnitt die trassierungstechnischen

Mindestanforderungen.

Die maximale Langsneigung mit 5 % und die Kuppen- und Wannenhalbmesser mit
6.000 und 2.000 m gemal den einschlagigen Richtlinien ermdglichen ausreichende

Haltesichtweiten.

In manchen Einschnittsbereichen ist bei den geplanten Radien eine Ausschlitzung zum
Erreichen der Haltesichtweiten erforderlich. Zum Teil werden diese durch die fir die

Anfahrsicht notwendigen Sichtdreiecke Uberlagert.

Tabelle 6: St 2132 OU Traidersdorf: erforderliche Ausschlitzungen

von Bau-km bis Bau-km Seite max. Breite [m]
3+723 3+838 links 1,70
4+508 4+683 links 4,30

Die erforderliche Haltesichtweite nach RAS-L, Ausgabe 1995, Abschnitt 8.1.1 wird in
einigen Teilbereichen geringflgig unterschritten: Grund hierfir sind die gewahlten
Kuppenausrundungshalbmesser, die in dem bewegten Gelande eine bessere
Gelandeanpassung ermdglichen. Bei einer VergréRerung der Zielpunkthéhe von den
in der RAS-L fur Vss=100 km/h vorgegebenen 0,35 m auf 0,70 m werden die
Haltesichtweiten auf der gesamten Strecke eingehalten. Diese VergroRerung der
Zielpunkthéhe ist im Hinblick auf die inzwischen gultige RAL 2012, die eine

Zielpunkthéhe von 1,0 m vorgibt, angemessen.
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Durch die fur die Aufrechterhaltung der ErschlieBungsfunktion notwendigen
Knotenpunkte kann kein ausreichender Uberholabschnitt im Ausbaubereich
vorgesehen werden. Dies ist jedoch aufgrund des durch den geringeren
Schwerverkehrsanteil ausgelosten geringeren Uberholdrucks hinnehmbar. Die
Festlegung von  Uberholverboten  erfolgt in  Abstimmung mit  der

Stral3enverkehrsbehdrde und der Verkehrspolizei.

In den Knotenpunkten ist eine ausreichende Anfahrsichtweite nach RAS K-1 88,
Abschnitt 3.4.3 gegeben.

iii. Querschnitte und Befestigungen

Aufgrund der prognostizierten Verkehrsbelastung und der Einstufung in die
Stral3enkategorie A Il ist der Ausbau mit einem Regelquerschnitt RQ 9,5 bzw. RQ 10,5
gemal den RAS-Q 96 mit 6,50 m bzw. 7,50 m breiter Fahrbahn vorgesehen. Aufgrund
der geringen Schwerverkehrsstarke von weniger als 300 Schwerverkehrsfahrzeugen

in 24 Stunden wurde der Querschnitt RQ 9,5 der Planung zugrunde geleqgt.

Tabelle 7: Aufteilung des Querschnitts fir die St 2132 - Traidersdorf

Regelbankett Damm / Einschnitt 1,50 m
Befestigte Fahrbahn 6,50 m
davon: Randstreifen jeweils 0,25 m

Fahrbahn mit 2 Fahrstreifen 6,00 m
von je 3,00 m
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9,50
1,50 6,50 1,50

Bankett RS Fahrstreifen RS Bankett

Abbildung 3: Regelquerschnitt RQ 9,5

Das Landratsamt Cham sowie das Sachgebiet 60 der Regierung der Oberpfalz haben
im Anhoérungsverfahren jeweils gefordert, die landwirtschaftlichen Wege mit einer
Fahrbahnbreite von 3,50 m zu planen. Der Vorhabentrager hat in diesem
Zusammenhang auf die nach wie vor geltenden ,Grundsatze fur die Gestaltung
landlicher Wege bei BaumalRnahmen an BundesfernstralRen® (Ausgabe 2003) nebst
zugehdrigem bayerischen Einfihrungsschreiben vom 16.03.2004 (Az. 11D2-43412-
001/04) verwiesen; die Grundsatze sind bei BaumalBnahmen an Staatsstraf3en
entsprechend anzuwenden. Nach den genannten Grundsatzen ist eine
Querschnittsausbildung der Wirtschaftswege mit 3,00 m Fahrbahn zzgl. beidseitig 0,50
m Bankett vorgesehen (Ziff. IV. 1. lit. d)). Die seitens des Sachgebiets 60 der
Regierung der Oberpfalz zitierten ,Richtlinien flr den landlichen Wegebau“ in der
Ausgabe von August 2016 (RLW 2016) sind in Bayern mangels Einfuhrung nicht
malf3geblich. Die geplante Wegbreite ist somit nicht zu beanstanden. Der Einwand

wird daher zuriickgewiesen.

Die Befestigung des Oberbaus erfolgt in Asphaltbauweise nach den Vorgaben der
RStO bzw. den zum Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens geltenden

Regelwerken. Die Starke des frostsicheren Oberbaus betragt 85 cm.
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iv. Gestaltung der Béschungen

Die Boschungsneigung betragt im Regelfall 1:1,5 mit einer Béschungsausrundung von
3,00 m Tangentenlange nach RAS-Q 96, Ziff. 2.5. In Bereichen, in denen ohne
zusatzlichen Grunderwerb flachere Boschungen ausgebildet werden kénnen, um eine
bessere Anpassung an das Landschaftsbild zu erreichen, sollte dies umgesetzt

werden.
Bautechnische MafRnahmen zur Boschungssicherung sind nicht vorgesehen.

Die Damm- und Einschnittsbéschungen werden mit Oberboden angedeckt und mit fur
den jeweiligen Standort geeigneten Saatgutmischungen eingesat. Dort, wo es aus
Verkehrssicherheitsgrinden mdglich ist, werden Gehdlze gepflanzt. So entstehen

mittelfristig landschaftsraumtypische und naturnahe Strukturen im Umfeld der Stral3e.

v. Hindernisse in den SeitenrGumen

Fur die MaRnahme wurde in der Phase ,Vorentwurf‘ ein Sicherheitsaudit erstellt.
Hierbei haben sich bis auf die in der Planung noch zu ergédnzenden passiven
Schutzeinrichtungen und die von Bepflanzung freizuhaltenden erforderlichen

Sichtbeziehungen keine weiteren Mangel ergeben.

Auf die Freihaltung der Sichtbeziehungen wurde in den vorliegenden Unterlagen

geachtet.

Hindernisse im Seitenraum, wie bestehende Bauwerke, Strommasten oder
Regenriuckhalterdume werden durch passive Schutzeinrichtungen nach RPS

abgesichert.

Baumpflanzungen sind nur in ausreichendem Abstand zur Fahrbahn vorgesehen, oder
dort, wo durch bestehende Hindernisse Schutzeinrichtungen bereits erforderlich sind.

Ausreichend grofR3e Wirkbereiche werden hierbei beachtet.
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Vi.

Kreuzungen und Einmiindungen, Anderungen im Wegenetz

Eine Neuordnung des Stral3ennetzes ist bei der geplanten MalRnahme nicht

erforderlich.

Im Planfeststellungsabschnitt sind fiinf Knotenpunkte und ein Uberfiihrungsbauwerk

(ohne Anschluss) vorgesehen:

Die Anbindung der Gemeindeverbindungsstrale ,Zum Himmelreich® erfolgt
Uber eine plangleiche Einmindung mit Linksabbiegespur ohne Fahrbahnteiler

in der einmiindenden Strale.

Der Mooswiesenweg wird ohne Anbindung Uber die neue St 2132 geflihrt und

an den zur Ortsstral3e abgestuften Teil der alten St 2132 angebunden.

Die Anbindung der St 2132 an Traidersdorf (Ortsdurchfahrt) und den
Weidenweg gegentber erfolgt Gber eine plangleiche Kreuzung mit
Linksabbiegespuren und Fahrbahnteiler (kleiner Tropfen) in der einmiindenden
Ortsdurchfahrt; der einmindende Weidenweg wird ohne Fahrbahnteiler
angeschlossen. Die Staatsstrale wird im Bereich der ehemaligen

Ortsdurchfahrt zur Ortsstral3e abgestuft.

Der ,Untern-Feldweg“® wird als plangleiche Einmindung angeschlossen.
Linksabbiegespuren oder Fahrbahnteiler sind nicht geplant. Der Muhlbach-
Wiesenweg wird indirekt uber den ,Untern-Feldweg® an die neue Staatsstralle

angebunden.
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- GVS Anschluss alte St 2132 und ,Bonried-Kieslauerweg” (Bau-km 4+394)
Die Anbindung der St 2132 mit dem Bonried-Kieslauerweg erfolgt Uber eine
plangleiche Einmindung mit Linksabbiegespur und Fahrbahnteiler (kleiner
Tropfen) in der einmindenden Strale. Die Staatsstrale wird zur

Gemeindeverbindungsstral3e abgestuft.

Die Anbindung der GVS ,Wurzerweg“ erfolgt Gber eine plangleiche Einmtindung
mit Linksabbiegespur und Fahrbahnteiler (kleiner Tropfen) in der
einmindenden Stral3e. Die Anbindung erfolgt bei Bau-km 4+595, sodass eine

rechtwinklige Einmindung gewahrleistet werden kann.

Die Anbindung der Bushaltestellen sidlich Traidersdorf und westlich Kieslau erfolgt
Uber FuRBwege, die bis zum bebauten Bereich fihren. Die Querung der St 2132 an den

Haltestellen bleibt ungesichert.

Neben mehreren untergeordneten Feldzufahrten sind folgende Wegeflihrungen

vorgesehen:

Von Bau-km 3+184 bis Bau-km 3+418 wird zur ErschlieBung der angrenzenden
Grundstiicke und des Regenrtckhaltebeckens 2 ein offentlicher Feld- und Waldweg
angelegt. Der Anschluss an die St 2132 erfolgt bei Bau-km 3+184. Der Weg wird an
den Mooswiesenweg auf Fl.-Nr. 223 angebunden.

Die Anbindung des 6FW ,Untern-Feldweg“ erfolgt bei Bau-km 4+138 an den neu zu
erstellenden o6ffentlichen Feld- und Waldweg, der den Mihlbach-Wiesenweg an die
Staatsstral3e anbindet. Dieser wird an die geplante Strecke bei Bau-km 4+125 lber
eine plangleiche Kreuzung ohne Linksabbiegespuren und ohne Fahrbahnteiler

angeschlossen.
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Der Anschluss des 6FW ,Spitzegernweg“ wird bei Bau-km 4+380 an den vorstehend

beschriebenen Anschluss alte St 2132 und Bonried-Kieslauerweg (Bau-km 4+394)

verlegt.

Vom Wurzerweg fuhrt ein parallel zur geplanten Staatsstral3entrasse gefiihrter

Wirtschaftsweg zurtick zum FFH-Gebiet 6stlich des Sollerbachs.

Vii.

Ingenieurbauwerke

Im Zuge der Ortsumgehung Traidersdorf ist die Errichtung folgender Bauwerke

erforderlich:

Tabelle 8: Ingenieurbauwerke

Bauwerk | Bauwerksbezeichnung Bau-km | Lichte | Kreuzungswinkel | Lichte | Breite zw. | Vorgesehene
Weite [gon] Hohe | Gelandern Griindung
[m] [m] [m]
3-1 Briicke Uber St 2132 Flachgriindung
. 3+422,10 | 23,00 100 24,70 5,00
Mooswiesenweg
4-1 Rahmendurchlass im Flachgriindung
4+301,85 | 2,50 100 22,00 -
Zuge der St 2132

Der Mooswiesenweg kreuzt die St 2132 und wird mit einem Bruckenbauwerk
Uberfuihrt. Die Breite zwischen den Gelandern ergibt sich aus der Breite
zwischen den Borden von 4,00 m sowie den beidseitigen Kappen (0,75 m) mit
einer Breite bis zum Gelander von jeweils 0,50 m zu einer Gesamtbreite

zwischen den Gelandern von 5,00 m.
Es sind folgende Hauptabmessungen vorgesehen:

Bau-km 3+422.10
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Kreuzungswinkel 100 gon
Lichte Hohe 24,70 m
Breite zwischen den Geldndern 5,00 m
Gesamtstutzweite 24,00 m
Bruckenflache 120 m?

Zur Querung des Sollerbachs ist ein Durchlass erforderlich. Die Lage des
Sollerbachs wird im Querungsbereich so angepasst, dass eine rechtwinklige
Kreuzung mdoglich ist. Die lichte H6he des Bauwerks wurde zur Begehbarkeit
des Bauwerks mit 2,0 m festgelegt. Die lichte Weite ist mit dem
Wasserwirtschaftsamt Regensburg abgestimmt. MalRRgebend fir die
erforderliche lichte Weite von 2,50 m sind jedoch naturschutzfachliche Aspekte.
Das Bauwerk soll als uUberschitteter geschlossener Stahlbetonrahmen

ausgefihrt werden.

Es sind folgende Hauptabmessungen vorgesehen:

Bau-km 4+301,85
Kreuzungswinkel 100 gon
Lichte Hohe =22,00m
Lange 15 m
Lichte Weite 2,50m
Bruckenflache 45 m?
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viii. Massenausgleich

Der Umfang der abzubauenden Einschnittsmassen belauft sich auf etwa 55.000 m3,
zu denen noch rund 10.000 m3 Beckenaushub hinzukommen. Dem steht ein Bedarf
an erforderlichem Dammschiitt- und Auffullmaterial in einer Gréf3enordnung von rund
30.000 m3 gegenuber. Die Massenbilanz ergibt hier demnach einen
Masseniberschuss von ca. 35.000 m3. Ein Massenausgleich ist aufgrund der
Begrenzung der Dammhohen und der moglichst angepassten Trassierung nicht zu
erreichen. Dieser wéare aber aufgrund der fehlenden Eignung als Dammschittmaterial

der Uberschussmassen (organische Anteile) hier auch nicht zielfiihrend.

Sudlich Traidersdorf sind Auffillungen vorgesehen, deren Grof3enordnung im Bereich

von ca. 25.000 m3 liegen.

Uberschiissiges Material, das nicht im Rahmen der BaumaRnahme wiedereingebaut
wird, wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt.

ix. Entwdsserung

Die bisherige Entwasserung der St 2132 erfolgt zum Teil durch Versickerung uber die
Dammschultern, zum Teil Uber die Nutzung von zum Gruberbach fiihrenden Gréaben

und Béachen als Vorfluter. Eine Rickhaltung findet bisher nicht statt.

Da im Gruberbach bei Leckern ein Flussperimuschelbestand vorhanden ist, sind bei
der Einleitung besondere MalRRnahmen zur Schwebstoffreduktion erforderlich (vgl.
Unterlagen 9.3, Vermeidungsmaflinahme 4 V FFH; Unterlage 18.1, Ziff. 1 (S. 2);
Unterlage 19.1.3, Ziff. 3.1 (S. 7)). Daher sind neben der quantitativen Reduktion der
Einleitungsspitzen tber Rickhalterdume die Becken mit einem Dauerstaubereich
ausgestattet, um eine ausreichende Sedimentationswirkung zu erzielen. Da der
Regenriuckhalteraum bei Bau-km 3+000 aufgrund der Lage ohne Dauerstaubereich
geplant ist, wird ein ausreichender Sedimentrickhalt Gber eine Drainageleitung und

einen Uberlauf sichergestellt.
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Die Entwasserungsplanung erfolgte nach ,DWA-A 117 (03/2006) Bemessung von
Regenrtckhalteraumen®, sowie nach ~"DWA-M 153 (08/2007)

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser®.

Bei der Querung des Sollerbachs ist eine Umverlegung des Sollerbachs notwendig.
Hinsichtlich der Details und Nachweise wird auf Unterlage 18.1, Anlage 5, sowie auf

Unterlage 18.3/4.1 verwiesen.

Im Zuge der MalRnahme sind Graben- bzw. Bachverlegungen notwendig.

Tabelle 9: St 2132 OU Traidersdorf: Gewasserausbauten

Fl.-Nr. / Bau-km Gewasser Malnahme
Fl.-Nr. 531/2 unbenannter Graben sidlich Sedimentfangbecken
2+950 Himmelreich und punktuelle

Uferaufweitungen auf ca.
370 m (12A/E)

3+109 bis 3+130 unbenannter Graben stdlich Austausch der
Himmelreich bestehenden Durchlasse
auf ca. 50 m
3+569 unbenannter Graben sudlich Traidersdorf | neuer Rahmendurchlass
auf ca. 32 m

4+223 bis 4+253 Graben sudlich Kieslau zum Sollerbach Verlegung und neuer
Durchlass auf ca. 60 m
4+300 bis 4+328 Sollerbach Rahmendurchlass und
Sedimentfangbecken auf

ca. 80 m

Die Entwasserung der folgenden Entwéasserungsabschnitte erfolgt Giber eine Ableitung
in Regenrickhaltebecken und Einleitung in die Vorfluter (vgl. auch Unterlagen 8/1 und
8/2):

- unbenannter Graben sudl. Himmelreich:
Entwésserungsabschnitt I, lla in Regenrickhalteraum (RRR) 1,
Entwésserungsabschnitt IIb in Sedimentationsanlage, Einleitungsstelle E1+E2;
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Entwasserungsabschnitt IV in RRR 2, Einleitungsstelle E3

- unbenannter Graben sudlich Traidersdorf:

Entwasserungsabschnitt VI in RRR 3, Einleitungsstelle E4

- unbenannter Graben sidl. Kieslau zum Sollerbach:
Entwasserungsabschnitt VIl in RRR 4, Einleitungsstelle E5

- unbenannter Graben zum Silbersbach:

Entwasserungsabschnitt X in RRR 5, Einleitungsstelle E6

Die Regenruckhalteraume werden in Erdbauweise mit Dauerstau fur den
Sedimentationsriickhalt errichtet. Einzig die Sedimentationsanlage fir den

Entwasserungsabschnitt 1Ib (E2, Bau-km 3+000) ist in Schachtbauweise geplant.

Eine direkte Einleitung von StraBenwasser in ein berichtspflichtiges

Oberflachengewasser ist nicht vorgesehen.
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d) Offentliche Belange, Belange von allgemeiner Bedeutung

Das Vorhaben berucksichtigt die in den einschlagigen gesetzlichen Vorschriften zum
Ausdruck kommenden Ge- und Verbote und entspricht auch den Anforderungen des

Abwagungsgebots.

i. Raumordnung, Landes- und Regionalplanung

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen der Raumordnung, Landes- und
Regionalplanung vereinbar.

Die verbindlichen Ziele der Raumordnung werden durch das Vorhaben beachtet
(Art. 3Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayLplG). Diese Ziele sind in den Raumordnungspléanen,
konkret dem LEP Bayern und dem Regionalplan Regensburg (Region 11), festgelegt
(Art. 2 Nr. 2, Nr. 7.i.vV.m. Art. 19, 21 BayLplG).

Durch das Vorhaben wird die raumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und
in seinen TeilrAumen nachhaltig gestaltet (vgl. LEP, Anlage zu 8§ 1 der Verordnung
Uber das Landesentwicklungsprogramm, Ziff. 1.1.2). Die Verkehrsinfrastruktur wird
durch die neu gebaute Ortsumgehung nachhaltig erganzt (LEP, Ziff. 4.1.1).
Insbesondere wird durch die Planvariante ein Eingriff in das FFH-Gebiet stdlich des
,Eisernen Tores" vermieden. Weiter dient die Ortsumgehung der Umfahrung von
Engstellen und der Verbesserung der innerdrtlichen Verkehrs- und Umweltsituation
(Regionalplan Regensburg (11), Teil B. Abschnitt IX. Ziff. 3.3.3).

Auch die Grundsatze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung werden im
Rahmen der Abwagungsentscheidung bertcksichtigt. Hierzu zéhlen namentlich die
Verminderung des Ressourcenverbrauchs bzw. moéglichst ressourcenschonende
Ausfuhrung von Eingriffen (LEP, Ziff. 1.1.3) sowie die bedarfsgerechte Erganzung des
Netzes der Staatsstrafl3en (LEP, Ziff. 4.2).
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Der Grundsatz, wonach der Ausbau des vorhandenen Stralennetzes bevorzugt vor
dem Neubau erfolgen soll (LEP, Ziff. 4.2), hat aus den im Rahmen der Variantenwahl
dargelegten, gegen die (modifizierte) Nullvariante sprechenden Grinden (s.o. unter
Teil B. Abschnitt 1. Ziff. 3. lit. b) i. und ii.) zurliickzutreten.

Die Sachgebiet 24 (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung) der Regierung der
Oberpfalz hat als hohere Landesplanungsbehdrde mit Schreiben vom 11.01.2021

festgehalten, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben erhoben werden.

ii. Immissionsschutz

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Larmschutzes sowie den

Belangen der Luftreinhaltung vereinbar.
aa.Larmschutz

Der Schutz der Anlieger vor Verkehrslarm erfolgt beim StralRenbau nach den

folgenden, in dieser Reihenfolge zu beachtenden Stufen:

Nach 8 50 S. 1 BImSchG ist bereits bei der Planung raumbedeutsamer Mal3hahmen
(wie der Planung von Verkehrswegen) darauf zu achten, dass schadliche
Umwelteinwirkungen (durch Verkehrslarm) auf ausschlief3lich oder Giberwiegend dem
Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete so weit wie
mdoglich vermieden werden. Dies gilt zun&chst unabhangig von der Festlegung des
Larmschutzes nach der 16. BImSchV. Die Vorschrift ist damit als Planungsleitsatz im
Sinne eines Optimierungsgebots aufzufassen. Schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des BImSchG sind Immissionen, die nach Art, Ausmald oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastungen fir die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren (8 3 Abs. 1 BImSchG).

Bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung von 6ffentlichen StraRen ist dartiber
hinaus sicherzustellen, dass keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch

Verkehrsgerausche hervorgerufen werden konnen, die nach dem Stand der Technik
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vermeidbar sind (vgl. 88 41 ff. BImSchG in Verbindung mit der 16. BImSchV). Gemal}
§ 41 Abs. 1 BImSchG missen grundsatzlich aktive La&rmschutzmalnahmen an den
Stral3en getroffen werden, um die nach dem Stand der Technik mit einem nicht
unverhaltnismaligen Kostenaufwand vermeidbaren Gerauschimmissionen zu
verhindern (Bracher, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 106. EL Januar 2025,
BImSchG § 41 Rn. 2). Nach § 41 Abs. 2 BImSchG gilt dies nicht, soweit die Kosten
der SchutzmalRnahme aul3er Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen
wurden. Bei der VerhaltnisméaRigkeitsprifung gemall § 41 Abs. 2 BImSchG ist
grundsatzlich zunachst zu untersuchen, was fur eine die Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte vollstdndig sicherstellende SchutzmalRnahme aufzuwenden
ware (sogenannter Vollschutz). Erweist sich dieser Aufwand als unverhaltnismafig,
sind — ausgehend von diesem grundsatzlich zu erzielenden Schutzniveau -
schrittweise Abschlage vorzunehmen, um so die mit gerade noch verhaltnismaiigem
Aufwand zu leistende maximale Verbesserung der Larmsituation zu ermitteln. In
Baugebieten sind dabei dem durch die MaRnahme insgesamt erreichbaren Schutz der
Nachbarschaft grundséatzlich die hierfur insgesamt aufzuwendenden Kosten der
Malinahme gegentberzustellen und zu bewerten (BVerwG, Urteil vom 13.05.2009, Az.
9 A 74/07, BeckRS 2009, 38097, Rn. 55).

Soweit den vorgenannten Anforderungen nicht durch eine entsprechende Planung
oder technische Vorkehrungen Rechnung getragen werden kann, hat der Betroffene
gegen den Vorhabentrager einen Anspruch auf angemessene Entschadigung in Geld
(8 42 Abs. 1 und 2 BImSchG, Art. 74 Abs. 2 S. 3 BayVwVI{G).

Entsprechend den vorgenannten Anforderungen der Rechtsprechung an den
Larmschutz ist die Planung auch daraufthin  Uberprift worden, ob

Larmschutzmalnahmen vorzusehen bzw. anzuerkennen sind.

§ 50 BImSchG
Bei der Trassierung wurde darauf geachtet, dass durch die neue StralRe keine

vermeidbaren Immissionsbelastungen entstehen (8 50 BImSchG). Durch eine
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Anderung der Trassierung, den Verzicht auf Teile der MaRnahme oder die Verlegung

bestimmter Teile kann der Immissionsschutz nicht weiter verbessert werden.

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt gemaR der 16. BImSchV fir
Stral3enverkehrsgerdusche nach den RLS-90. Es kommt das schalltechnische
Berechnungsprogramm Cadna/A zum Einsatz. Eine Berechnung nach den (neuen)
RLS-19 ist nicht angezeigt, da das Planfeststellungsverfahren vor dem 28.02.2021
beantragt worden ist (8 6 Nr. 1 der 16. BImSchV, siehe auch die Bekanntmachung des
BayStMB vom 15.03.2021, Az. 49-43812-1-2, Ziff. 2., S. 3).

Uber das Untersuchungsgebiet wird ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die
Koordinaten aller schalltechnisch relevanten Elemente werden anschliel3end
dreidimensional in das Berechnungsprogramm eingegeben. Dies sind z. B. Stral3en in

Lage und Hohe, bestehende Gebaude, vorhandenes Gelande, Immissionsorte.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen  durch
Abstandsvergro3erung und Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedampfung und
Abschirmung beriicksichtigt. Die Pegelzunahme durch Reflexion an den vorhandenen

Gebauden wird gemalR RLS-90 ebenfalls berucksichtigt.

Unter Abwagung der im Verfahren bekannt gewordenen Belange ist die gewahlte
Linie, Hohenlage und sonstige Gestaltung der StralRe (u.a. Verwendung eines um min.
2 dB(A) larmmindernden Belags) hins. der Anforderungen des 8 50 BImSchG die
vorzugswirdige LOsung, da durch eine Verschiebung u.a. zusatzliche
landwirtschaftliche und naturschutzfachliche Flachen in Anspruch genommen werden
muissen und in einer Abwéagung aller Belange die gewahlte Ldsung einen

angemessenen Interessenausgleich darstellt.

Durch eine Anderung der Trassierung, den Verzicht auf Teile der MaRnahme oder die
Verlegung bestimmter Teile kann der Immissionsschutz nicht weiter verbessert

werden.
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§§ 41 ff. BImSchG
Die Planung stellt sicher, dass keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgerausche ohne Ausgleich verbleiben (88 41 Abs. 1, 42 BImSchG,;
Art. 74 Abs. 2 S. 2 BayVwVIG).

Bei dem planfestgestellten Vorhaben handelt es sich um eine wesentliche Anderung
gemal 8 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 der 16. BImSchV handelt, da eine weitgehende Verlegung
der St 2132 auf eine neue Trasse stattfindet. Im vorliegenden Fall ist sichergestellt,
dass durch diese Anderung keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgerausche hervorgerufen werden kénnen, die nach dem Stand der Technik

vermeidbar sind.

Der Malstab zur Bewertung, ob schéadliche Umweltauswirkungen durch
Verkehrsgerausche ohne Ausgleich verbleiben, ergibt sich aus dem
Immissionsschutzrecht, insbesondere aus 8§ 3 Abs. 1 und 88 41 ff. BImSchG. Daraus
folgt, dass die Zumutbarkeitsgrenze dann nicht dberschritten wird, wenn die
Grenzwerte der Verordnungen und technischen Regelwerke, die zur Konkretisierung
des Begriffs der schadlichen Umwelteinwirkung im Sinne des 8§ 3 Abs. 1 BImSchG
vorliegen, eingehalten werden. Gleichwohl sind auch Beeintrdchtigungen, die
unterhalb der Zumutbarkeitsgrenze liegen, bei der Abwégung zu bertcksichtigen
(BVerwG, Urteil vom 23.11.2005, Az. 9 A 28.04, NVwZ 2006, 331 (335), Rn. 45).

Eine Uberprufung des Bauvorhabens am Anwendungsbereich der 16. BImSchV bringt

folgendes Ergebnis:

Die mal3geblichen Immissionsgrenzwerte gemald 8§ 2 der 16. BImSchV werden
grundsatzlich eingehalten. Insoweit wird auf Unterlage 17.1 und Unterlage 17.2
verwiesen. Von den 16 Immissionsorten kommt es lediglich bei einem Wohnhaus auf
der Nordostseite (Traidersdorf 4) zu einer Uberschreitung des fiur die Nacht
malgeblichen Immissionsgrenzwerts um 1 dB(A). Fir dieses Anwesen besteht daher

ein Anspruch auf Larmschutz. Aus Grinden der bestehenden Zufahrt zum Anwesen
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ist aktiver Larmschutz hier nicht umsetzbar, es werden daher passive
LarmschutzmalRnahmen (Larmschutzfenster) vorgesehen. Auf die Stellungnahme des
Landratsamts Cham vom 04.01.2021 sowie die Stellungnahme des Sachgebiets 50
(Technischer Umweltschutz) der Regierung der Oberpfalz vom 20.01.2021 wird
verwiesen. Beide Behodrden haben aus Sicht des Immissionsschutzes keine Einwéande

gegen das Vorhaben erhoben.

bb. Luftreinhaltung

Das Vorhaben ist auch mit den Belangen der Luftreinhaltung zu vereinbaren. Diese
Feststellung gilt sowohl im Hinblick auf den Mal3stab des § 50 BImSchG als auch unter
Beachtung der Regelungen des Art. 74 Abs. 2 BayVwVI{G.

Die Einhaltung der insoweit maf3geblichen Grenzwerte der 39. BImSchV ist mit den
Mitteln der Luftreinhalteplanung zZu sichern. Sie ist keine
RechtmaRigkeitsvoraussetzung fur die Planfeststellung eines Stral3enbauvorhabens;
es besteht keine Verpflichtung der Planfeststellungsbehérde, die Einhaltung der
Grenzwerte dieser Rechtsverordnung vorhabenbezogen sicherzustellen. Eine solche
Verpflichtung folgt auch nicht aus einem Umkehrschluss aus § 50 S. 2 BImSchG
(BVerwG, Urteil vom 26.05.2004, Az. 9 A 6/03, NVwZ 2004, 1237 (1239)). Die
Planfeststellungsbehérde kann dem Gebot der Problembewaéltigung vielmehr dadurch
Rechnung tragen, dass sie die Einhaltung der Grenzwerte dem Verfahren der
Luftreinhalteplanung und der hierfir zustandigen Behotrde Uberlasst, wobei etwas
anderes nur dann gilt, wenn absehbar ist, dass die Verwirklichung des Vorhabens die
Mdglichkeit ausschliel3t, die Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der
Luftreinhalteplanung in einer mit der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden
Weise zu sichern (BVerwG, Urteil vom 26.05.2004, Az. 9 A 6/03, NVwZ 2004, 1237
(1239)). Es muss also absehbar sein, dass das Vorhaben nicht die Mdglichkeit
ausschliel3t, die Einhaltung dieser Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung

zu sichern.
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Aufgrund der Lage des von der Planfeststellung betroffenen Stral3enabschnitts, der
Topographie, der vorhandenen Infrastruktur und insbesondere der prognostizierten
Verkehrsbelastung ist nicht davon auszugehen, dass durch das Vorhaben die
malgeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV oder der TA Luft Gberschritten werden.
Auf die entsprechenden Ausfuhrungen im Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1, Ziff. 6.2
(S. 54)) wird verwiesen. Auch nach der Stellungnahme des Sachgebiets 50
(Technischer Umweltschutz) der Regierung der Oberpfalz vom 20.01.2021 ist eine
solche Uberschreitung nicht zu erwarten.

Unabhangig hiervon ist die Erhaltung der bestmdéglichen Luftqualitdt im Rahmen der
Abwégung zu bericksichtigen (8 50 S. 2 BImSchG). Insoweit Uberwiegt jedoch das
offentliche Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens.

cc. Baubedingte Immissionen

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist Giber die Zuléassigkeit des beantragten
Vorhabens auch in Anbetracht der sich daraus ergebenden baubedingten
Beeintrachtigungen zu entscheiden. Die Feststellung der Zulassigkeit des Vorhabens
erfolgt nicht nur hinsichtlich des fertiggestellten Vorhabens, sondern umfasst auch
dessen  Herstellung. Dies ergibt sich daraus, dass neben dem
Planfeststellungsbeschluss keine gesonderte Uberpriifung der Zumutbarkeit und
Zulassigkeit der Bauausfuhrung zu erteilen ist. Diese unterféllt vielmehr der
Konzentrationswirkung des Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG.

Wahrend der Bauphase ist mit Beeintrdchtigungen durch Larm-, Abgas-,
Staubemissionen und Erschitterungen zu rechnen. Hierbei handelt es sich jedoch um
voribergehende und im Ergebnis nicht erhebliche Beeintrachtigungen. Auf den
Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1), dort Ziff. 5.1.2 (S. 41), Ziff. 5.5.2 (S. 50) und Ziff.
5.6.2 (S. 51) wird verwiesen.
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iii. Bodenschutz

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Bodenschutzes vereinbar.

Die Belastung des Bodens durch den Eintrag von Stoffen aus dem Verkehr und die
Belastung durch die Bauarbeiten sowie die Herstellung und Unterhaltung der Anlage

sind nach dem BBodSchG zulassig.

Nach § 1 S. 1 BBodSchG sollen die Funktionen des Bodens nachhaltig gesichert und
wiederhergestellt werden. Hierzu sind schadliche Bodenveréanderungen abzuwehren,
der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen zu
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen
(81 S. 2 BBodSchG). Schadliche Bodenveranderungen sind geman
§ 2 Abs. 3 BBodSchG Beeintrachtigungen der in 8 2 Abs. 2 BBodSchG genannten
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Beeintrachtigungen fur den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufihren. Nach
dem generellen Minimierungsgebot des 8 1 S. 3 BBodSchG sollen Beeintrachtigungen
der natirlichen Bodenfunktionen bei Einwirkungen auf den Boden so weit wie mdglich

vermieden werden.

Aufgrund der Inanspruchnahme von Boéden durch das geplante Bauvorhaben,
insbesondere der mit der Mallnhahme verbundenen Netto-Neuversiegelung von ca.
2,49 ha, ist einerseits von einer Beeintrachtigung der naturlichen Funktion des Bodens
auszugehen. Andererseits besteht jedoch, wie bereits dargestellt (siehe Teil B.
Abschnitt 1l. ziff. 3. lit. a) dieses Beschlusses), ein offentliches Interesse an der
Durchfihrung des Vorhabens; der Boden erfillt in diesem Sinne auch eine
Nutzungsfunktion im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 lit. d BBodSchG, welche aufgrund der
grundsatzlichen Gleichrangigkeit der Bodenfunktionen die Beeintrdchtigung der

nattrlichen Bodenfunktionen rechtfertigt.

Das Vorhaben muss hinsichtlich seiner Auswirkungen in Bezug auf die natirlichen
Funktionen des Bodens in einer Weise abgestimmt werden, die den Belangen des

Bodenschutzes hinreichend Rechnung tragt. Dieser Vorgabe wird die Planung
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gerecht. Nach den Erkenntnissen der Planfeststellungsbehtrde Uber die heute
prognostizierten Auswirkungen der gegenstandlichen MalRhahme ist nicht damit zu
rechnen, dass durch das Vorhaben Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belastigungen fir den Einzelnen oder die Allgemeinheit im Sinne des
§ 2 Abs. 3 BBodSchG herbeigefihrt werden.

Die Uberschreitung von den in der BBodSchV (dort Anlage 2) gemaR
§ 8 Abs. 2 BBodSchG festgelegten Werten ist nicht zu besorgen. Gesonderte
Untersuchungen waren fir diese Einschéatzung nicht erforderlich, denn die vorstehend
im Hinblick auf die Schadstoffbelastung (Teil B. Abschnitt 1. Ziff. 3. lit. d) ii. bb. des

Beschlusses) genannten Feststellungen gestatten diese Prognose zuverlassig.

Soweit durch das planfestgestellte Vorhaben Belastungen des Bodens durch den
Eintrag von Stoffen aus dem Verkehr und Belastungen durch die Bauarbeiten sowie
durch die Herstellung und Unterhaltung der StraRenbestandteile erfolgen, sind diese
unvermeidbar. Schadliche Bodenveranderungen i.S.d. 8 2 Abs. 3 BBodSchG, die zu
einer Vorsorgepflicht i.S.d. 8§ 7 BBodSchG fiihren, sind nicht ersichtlich. Bei Abwagung
des offentlichen Interesses an der vorliegenden StralRenbaumafl3nahme mit der eher
geringen Gefahr einer schadlichen Bodenverdnderung Uberwiegt das o6ffentliche
Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens. Im Ubrigen steht die Vermeidungs-
und Verminderungspflicht des § 7 S. 3 BBodSchG unter dem Vorbehalt der

Verhaltnismaligkeit.

Soweit es durch den kuinftigen Betrieb der verfahrensgegenstandlichen StralRe wider
Erwarten zu Uberschreitungen von Vorsorgewerten nach Anlage 2 der BBodSchV
kommen sollte, wirde insoweit grundsatzlich die Vorsorgepflicht des
Grundstiickseigentiimers nach § 7 S. 1 BBodSchG eingreifen, da das Uberschreiten
der Vorsorgewerte nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG die Besorgnis einer schadlichen
Bodenveréanderung indiziert. Anhaltspunkte fur das Vorliegen einer schadlichen
Bodenverdnderung hat der Stral3enbaulasttrdger unverziglich der zustandigen
Behorde mitzuteilen (Art. 12 Abs. 2 BayBodSchG). Zu den vom verpflichteten
Stral’enbaulasttrager eventuell zu treffenden Vorkehrungen gehéren auch solche

technischer Art an Anlagen oder Verfahren sowie MalRnahmen zur Untersuchung und
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Uberwachung von Bdden. Von der Realisierbarkeit solcher Vorkehrungen geht die
Planfeststellungsbehérde aus. Eventuell vorhandene Altlasten (entsprechende
Verdachtsflachen sind jedoch im Planbereich behérdlicherseits nicht bekannt) sind
gemal den Bestimmungen des BBodSchG fachgerecht zu entsorgen. Weitere
Verbesserungen der Planung, die durch entsprechende Auflagen festgelegt werden

konnten, sind nicht ersichtlich.

Im Ergebnis vermégen daher die gegen die Planung in die Abwagung einzustellenden
Aspekte des Bodenschutzes die fur die Planung sprechenden o6ffentlichen Belange
nicht zu Uberwiegen. Bei Realisierung des Vorhabens verbleiben demnach zwar
nachteilige Auswirkungen auf die nattrlichen Funktionen des Bodens, weshalb der
Belang Bodenschutz insgesamt gesehen mit entsprechendem Gewicht in die
Abwégung einzustellen ist. Er tritt jedoch hinter die Belange zuriick, die fur die
Verwirklichung des Vorhabens sprechen, und stellt die Ausgewogenheit der Planung

insgesamt nicht in Frage.

Die unter Teil A. Abschnitt Ill. zZiff. 7. lit. d) dieses Beschlusses angeordnete
bodenkundliche Baubegleitung findet ihre Rechtsgrundlage in
84 Abs. 5 S. 1 BBodSchV.

iv.  Naturschutz und Landschaftspflege

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den naturschutzfachlichen und

landschaftspflegerischen Belangen vereinbar.

Die durch das Vorhaben verursachten Einwirkungen auf Natur und Landschatft sind in
der landschaftspflegerischen Bestands- und Konfliktplanung behandelt (Unterlagen
19.1.2/1, 19.1.2/2 und 19.1.2/L). Sie sind dort lagemalfig erfasst und im Textteil des
landschaftspflegerischen Begleitplans (Unterlage 19.1.1) beschrieben.
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aa. Verbote
Striktes Recht steht dem Vorhaben nicht entgegen.

(i) Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft / allgemeiner

Artenschutz

Das Vorhaben ist vor seiner Zulassung auf seine Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen des FFH-Gebiets DE 6844-371 ,Oberlauf des Weillen Regens bis
(Bad) Kotzting mit Kaitersbachaue® hin zu Gberpriifen (§ 34 Abs. 1 S. 1 BNatSchG).

Auf Teil B. Abschnitt 11. Ziff. 1. lit. ¢) dieses Beschlusses wird insoweit verwiesen.

Das Vorhaben wird in Ubereinstimmung mit den §§ 31 ff. BNatSchG genehmigt und
ist mit den Zielen und Grundsatzen der FFH-RL vereinbar. Erhebliche
Beeintrachtigungen von FFH-Gebieten in den fur ihren Schutzzweck oder fir ihre
Erhaltungsziele = mal3geblichen  Bestandteilen sind nicht zu  erwarten
(8 34 Abs. 2 BNatSchG). Auf die Ausfuhrungen im Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1,
dort Ziff. 6.4.5 (S. 67 f.)) sowie die Unterlagen zur FFH-Vertraglichkeitsprifung
(Unterlagen 19.2.1, 19.2.2/1 und 19.2.2/2) wird verwiesen.

Aufgaben und Rechtsgrundlage der Vertraglichkeitsprifung

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung stellt fest, ob das Vorhaben unter Bericksichtigung
von MalRnahmen zur Schadensbegrenzung einzeln oder im Zusammenwirken mit
anderen hinreichend verfestigten Planen oder Projekten (Summationswirkung) zu
erheblichen Beeintrachtigungen des betreffenden FFH-Gebiets in seinen fiur die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mal3geblichen Bestandteilen fihren kann.
Dabei durfen zu Gunsten des Stralienbauvorhabens die vom Vorhabentrager

geplanten oder im Rahmen der Planfeststellung behérdlich angeordneten Schutz- und
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Kompensationsmal3nahmen bertucksichtigt werden, sofern sie wahrend der
Bauarbeiten und nach der Eroffnung des Verkehrs sicherstellen, dass erhebliche
Beeintrachtigungen verhindert werden. Es macht aus der Sicht des Habitatschutzes
namlich keinen Unterschied, ob durch ein Vorhaben verursachte Beeintrachtigungen
von vorneherein als unerheblich einzustufen sind oder ob sie diese Eigenschaft erst
dadurch erlangen, dass Schutzvorkehrungen angeordnet und getroffen werden
(BVerwG, Urteil vom 17.01.2007, Az. 9 A 20/05, NVwZ 2007, 1054 (1060), Rn. 53).

In den vorliegenden Unterlagen zur FFH-Vertraglichkeitsprifung fur das FFH-Gebiet
DE 6844-371 ,Oberlauf des Weillen Regens bis (Bad) Kétzting mit Kaitersbachaue”
(Unterlagen 19.2.1, 19.2.2/1 wund 19.2.2/2) werden als Prifaspekte die
Lebensraumtypen und die Arten nach den Anhangen der FFH-RL im ,Wirkraum®
(Raum, innerhalb welchem sich die zu betrachtenden Projektwirkungen auf ein Natura-
2000-Gebiet ergeben konnen) betrachtet. Diese Vertraglichkeitsuntersuchungen
umfassen den Teilraum des FFH-Gebiets, in dem die Erhaltungsziele oder die fur den
Schutzzweck malf3geblichen Bestandteile erheblich beeintrachtigt werden kénnten.
Sowohl Inhalt als auch Umfang der vorliegenden FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung
sind nicht zu beanstanden. Auf die Stellungnahmen des Sachgebiets 51 der Regierung

der Oberpfalz vom 25.11.2020 sowie vom 26.10.2023 wird verwiesen.

Ubersicht Uiber das Schutzgebiet und seine Erhaltungsziele

Das FFH-Gebiet DE 6844-371 ,Oberlauf des Weilten Regens bis (Bad) Koétzting mit
Kaitersbachaue® liegt in der 6stlichen Oberpfalz, nahezu ausschlieZlich im Landkreis
Cham, in den Naturraumen 404 ,Regensenke” sowie 403 ,Hinterer Bayerischer Wald*.
Es umfasst neben dem Oberlauf des Weil3en Regens auf einer eigenen Teilflache den
Talgrund des Kaitersbaches sowie vier der Seitenflachen in der Kaitersbergflanke mit
ihren Feuchtlebensraumen, Bachen und Graben. Das Schutzgebiet ist in vier

Teilflachen gegliedert und erstreckt sich auf einer Flache von ca. 635 ha.
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Es wird unterschieden zwischen den Erhaltungszielen und dem Schutzzweck eines
Gebietes. Beide sind durch die zustéandige Fachbehorde festzulegen und in der
Vertraglichkeitsprifung zu bertcksichtigen.

Mit den Erhaltungszielen wird festgelegt, fir welche Lebensraume bzw. Arten eines
Gebietes ein gunstiger Erhaltungszustand erhalten oder wiederhergestellt werden soll.
Sie sind somit von besonderer Bedeutung bei der Meldung des Gebietes.

Der Schutzzweck ergibt sich aus den Vorschriften Uber das Schutzgebiet, nachdem
die Lander die in der Liste der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung eingetragenen
Gebiete zu Schutzgebieten i.S.d. 8 20 Abs. 2 BNatSchG erklart haben. Sobald diese
Erklarung erfolgt ist, ergeben sich die MalRstébe fur die Vertraglichkeit aus dem jeweils
bestimmten Schutzzweck und den zur Erreichung des Schutzzwecks erlassenen
Vorschriften (8 34 Abs. 1 S. 2 BNatSchG). Die Erhaltungsziele entfalten
Rechtswirkung, d.h. sie sind Mafstab fur die FFH-Vertraglichkeitsprifung, solange
und soweit Rechtskonkretisierungen in Form von Schutzgebietserklarungen nach
Landesrecht i.S.d. 8 32 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 BNatSchG oder ein gleichwertiger
Ersatz nach 8§ 32 Abs. 4 BNatSchG (noch) nicht vorliegen.

Unter den Erhaltungszielen versteht man gemaf 8§ 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG Ziele, die
im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines ginstigen
Erhaltungszustands eines natirlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem
Interesse, einer in Anhang Il der FFH-RL oder in Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang | der
VS-RL aufgefiihrten Art flr ein Natura-2000-Gebiet festgelegt sind. Auf dieser Basis
kann die zustandige Behorde gebietsbezogene Erhaltungsziele festlegen. Diese Arten
und Lebensraume sind Gegenstand der Vertraglichkeitsprifung, sofern sie als
signifikant eingestuft werden. Arten, die in anderen Anhangen der Richtlinie aufgefuhrt
sind oder als besondere Arten der Fauna und Flora eines Gebietes im Standard-
Datenbogen genannt werden, sind nicht Gegenstand der FFH-Vertraglichkeitsprifung,
es sei denn, sie bestimmen als charakteristische Arten der Lebensraume des Anhangs
| der FFH-RL die Erhaltungsziele mit.
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Der ,Erhaltungszustand eines naturlichen Lebensraumes® umfasst die Gesamtheit der
Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin vorkommenden
charakteristischen Arten beeinflussen und die sich langfristig auf seine naturliche
Verbreitung, seine Struktur und seine Funktionen sowie das Uberleben seiner
charakteristischen Arten im Natura-2000-Gebiet auswirken konnen. Der
Erhaltungszustand eines natirlichen Lebensraumes wird als glnstig erachtet, wenn
sein naturliches Verbreitungsgebiet sowie die Flachen, die er in diesem Gebiet
einnimmt, bestandig sind oder sich ausdehnen, die fur seinen langfristigen Fortbestand
notwendige Struktur und spezifischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft
wahrscheinlich weiterbestehen werden sowie der Erhaltungszustand der fir ihn
charakteristischen Arten glinstig ist (8 7 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG, Art. 1 lit. e FFH-RL).

Der ,Erhaltungszustand einer Art“ umfasst die Gesamtheit der Einflisse, die sich
langfristig auf die Verbreitung und die Grof3e der Populationen der betreffenden Arten
in dem Natura-2000-Gebiet auswirken konnen. Der Erhaltungszustand wird als glinstig
betrachtet, wenn aufgrund der Daten uber die Populationsdynamik der Art
anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfahiges Element des natirlichen
Lebensraumes, dem sie angehort, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, das
natirliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit
vermutlich abnehmen wird und ein genigend grofRer Lebensraum vorhanden ist und
wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Uberleben der
Population dieser Art zu sichern (8 7 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG, Art. 1 lit. i FFH-RL).

Bei den ,malRgeblichen Bestandteilen eines Gebietes® i.S.d. § 34 Abs. 2 BNatSchG
handelt es sich um das gesamte Okologische Arten-, Strukturen-, Standortfaktoren-
und Beziehungsgefluge, das fur die Wahrung bzw. Wiederherstellung eines ginstigen
Erhaltungszustandes der Lebensraume und Arten von Bedeutung ist (R FFH-VP, Ziff.
5.2.3, S. 431.).

Die Festlegung der Erhaltungsziele ist grundséatzlich Aufgabe der zustdndigen
Fachbehorde. Nach der Ausweisung der Natura-2000-Gebiete wird von den

zustandigen Fachbehorden fir jedes Gebiet ein Entwicklungskonzept ausgearbeitet,
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in welchem die benannten Erhaltungsziele weiter konkretisiert werden und in dem die

fur diese Ziele maRR3geblichen Pflege- und EntwicklungsmalRnahmen dargestellt sind.

Gebietsbezogene Erhaltungsziele auf der Grundlage des Standard-Datenbogens
wurden vom Vorhabentrager fur das FFH-Gebiet DE 6844-371 ,Oberlauf des Weilden
Regens bis (Bad) Koétzting mit Kaitersbachaue® mit Stand vom 19.02.2016 der FFH-

Vertraglichkeitspriufung zugrunde gelegt. Dort sind folgende Ziele vorgesehen:

- Erhalt, ggf. Wiederherstellung der FlieRgewasser der planaren bis montanen
Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion,
insbesondere  der natirlichen  FlieRgewéasserdynamik;  Erhalt des
naturraumbedingten Gewasserchemismus und einer guten Gewasserqualitat
insbesondere im Hinblick auf das Vorkommen des Fischotters und der
Flussperlmuschel; Erhalt der unverbauten Flussabschnitte ohne Ufer- und
Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen o. A.; Erhalt von
Uferanrissen- und Abbriichen; Erhalt der Anbindung von Seitengewassern und
Altgewassern als wichtige Refugial- und Teillebensrdume; Erhalt der
Durchgangigkeit fur Gewasserorganismen; Erhalt der naturnahen
Fischbiozdnose in den Gewassern

- Erhalt, ggf. Wiederherstellung weitgehend gehoélzfreier, artenreicher montaner
Borstgrasrasen (und submontan auf dem europaischen Festland) auf
Silikatbéden mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten; Erhalt
strukturbildender Elemente wie Saume und Waldrandzonen zur Wahrung der
Biotopverbundfunktion und als  Habitatelemente  charakteristischer
Artengemeinschaften; Erhalt bestandspragender regionaltypischer
Nutzungsformen

- Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden,
torfigen und tonig-schluffigen Bdden (Molinion caeruleae) und Feuchten
Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe als
weitgehend geholzfreie Bestdnde

- Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mahwiesen (Alopecurus

pratensis,  Sanguisorba  officinalis) in  ihren  nutzungsgepragten
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Ausbildungsformen, auch im Hinblick auf ihre Funktion als Lebensraum fur
Wiesenvogel

Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Auenwalder mit Alnus glutinosa und
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit
standortheimischer ~ Baumarten-Zusammensetzung  sowie  naturnaher
Bestands- und Altersstruktur und eines ausreichend hohen Alt- und
Totholzanteils; Erhalt eines naturnahen Gewasserregimes

Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers im Weil3en Regen mit
seinen Auenbereichen, seinen Nebenbachen mit ihren Auenbereichen,
Altgewassern und in den natdrlichen oder naturnahen Stillgewassern; Erhalt,
ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen fur die vom Biber
ausgelosten dynamischen Prozesse

Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Population des Fischotters; Erhalt
strukturreicher FlieBgewasser einschlieRlich inrer Uberschwemmungsbereiche
mit einem ausreichenden Fischbestand; Erhalt ausreichend stérungsarmer
Raume in Fischotter-Habitaten; Erhalt der biologischen Durchgéngigkeit der
FlielRgewasser und ihrer Auen; Erhalt einer ausreichenden Restwassermenge
von Ausleitungsstrecken in vom Fischotter besiedelten Regionen; Erhalt von
Uferrdndern als Wanderkorridore, insbesondere unter Briicken; Erhalt einer
extensiven Nutzung bzw. Pflege im Uberschwemmungsbereich von
FlieRgewassern;

Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe; Erhalt eines
reichstrukturierten Gewadasserbetts mit ausreichend Versteck-, Laich- und
Brutmdglichkeiten;

Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Populationen des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings und des Hellen  Wiesenknopf-Ameisenblaulings
einschliellich der Bestande des GrolRen Wiesenknopfs (Sanguisorba
officinalis) und der Wirtsameisenvorkommen; Erhalt von Feuchtbiotopen;
Erhalt von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen und
Hochstaudenfluren; Erhalt von extensiv beweideten Flachen mit Vorkommen
vom Hellen Wiesenknopf-Ameisenblauling; Schutz groRer Populationen als

Wiederbesiedlungsquellen flr benachbarte geeignete Habitate; Erhalt des
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Habitatverbunds von kleinen, individuenarmen Populationen innerhalb einer
Metapopulation

- Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Population der Flussperlmuschel; Erhalt
einer ausreichend guten Gewasserqualitat in Flussperimuschelbachen; Erhalt
strukturreicher Gewéasser mit gut durchstromtem, sandigem bis kiesigem
Interstitial einschliel3lich Ufervegetation und -Gehdlzen; Erhalt von ausreichend
breiten, unbeeintrachtigten Uferrandern; Verhindern der Einleitung von
Abwassern, Gille, Nahrstoffen und Pflanzenschutzmitteln in die Gewasser;
Erhalt der Bachforellen-Vorkommen

Auf die Ausfiihrungen in den festgestellten Planunterlagen (Unterlage 19.2.1, dort Ziff.
2.4, Tab. 3) wird verwiesen. Im Ubrigen kann weiter auf das allgemeine Ziel der
Erhaltung oder Wiederherstellung eines gunstigen Erhaltungszustandes der in einem

Gebiet relevanten Lebensraumtypen und Arten zuriickgegriffen werden.

Uberblick tiber die Lebensraume nach Anhang | FFH-RL

Das FFH-Gebiet DE 6844-371 ,Oberlauf des Weilden Regens bis (Bad) Kotzting mit
Kaitersbachaue® zeichnet sich nach den Angaben im Standard-Datenbogen durch das

Vorkommen folgender Lebensraumtypen aus:

- Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion
fluitantis und Callitricho Batrachion (LRT 3260)

- Artenreiche Borstgrasrasen montan (und submontan auf dem européaischen
Festland) auf Silikatb6éden (LRT 6230%)

- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und lehmig-schluffigen
Boden (Molinion caerulae) (LRT 6410)

- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (LRT
6430)

- Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(LRT 6510)
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- Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (LRT 91E0%)

Bzgl. der Einzelheiten wird auf die Ausfihrungen in den festgestellten Planunterlagen
(Unterlage 19.2.1, dort insbesondere Ziff. 2.2.2, Tab. 1) verwiesen.

Uberblick tiber die Arten nach Anhang Il FFH-RL

Im FFH-Gebiet DE 6844-371 ,Oberlauf des WeilRen Regens bis (Bad) Kotzting mit
Kaitersbachaue® kommen von den in Anhang Il der FFH-RL genannten Arten nach den
Angaben im Standard-Datenbogen der Biber (Castor fiber) (Kennziffer 1337), der
Fischotter (Lutra lutra) (Kennziffer 1355), die Koppe — auch bekannt als Groppe —
(Cottus gobio) (Kennziffer 1163), der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling
(Glaucopsyche nausithous) (Kennziffer 1061), der Helle Wiesenknopf-
Ameisenblauling (Glaucopsyche teleius) (Kennziffer 1059) und die Flussperlmuschel

(Margaritifera margaritifera) (Kennziffer 1029) vor.

Im Standard-Datenbogen sind keine weiteren Arten aufgelistet. Weitere Arten des

Anhangs Il der FFH-RL wurden bei den Gelandebegehungen nicht vorgefunden.

Beschreibung des Vorhabens

Hinsichtlich der technischen Beschreibung des verfahrensgegenstandlichen
Vorhabens wird auf die Ausfihrungen unter Teil B. Abschnitt I. Ziff. 1. dieses

Beschlusses verwiesen.

Fur die schutzgebietsbezogene Betrachtung der FFH-Vertraglichkeitsprifung sind nur
diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die sich auf die Erhaltung des Schutzgebietes
und die fur sie maligeblichen Bestandteile auswirken kdnnen. Die Relevanz der
Wirkfaktoren ergibt sich aus den spezifischen Betroffenheiten der Erhaltungsziele (R

FFH-VP, Ziff. 5.3.3 (S. 49 f.)).
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Die auf das FFH-Gebiet DE 6844-371 ,Oberlauf des Weilken Regens bis (Bad)

Kotzting mit Kaitersbachaue® bezogenen Projektwirkungen stellen sich wie folgt dar:

- baubedingte Wirkungen:

(@]

vorubergehende Flacheninanspruchnahme von Lebensraumen durch
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen

Stérung von Tierarten (Larm, optische Reize, Erschitterungen) sowie
Eintrage von Staub und Schadstoffen in angrenzende Lebensrdume
bzw. von weiter entfernt liegenden Lebensrdumen und Artvorkommen
Uber den Wasserpfad durch Baustellenverkehr und —Betrieb (u.a. auch
Eintrage von Bodenbestandteilen / Schwebstoffen in
Oberflachengewasser mit Lebensraumfunktion fir Arten des Anhang I
der FFH-RL)

- anlagebedingte Wirkungen:

o

(@]

dauerhafte Flacheninanspruchnahme von Lebensraumen
Verstarkung von Zerschneidungs- und Trenneffekten fur Tierarten (Arten
nach Anhang Il der FFH-RL sowie charakteristische Arten der FFH-

Lebensraumtypen)

- betriebsbedingte Wirkungen:

o

mittelbare Beeintrachtigungen angrenzender Lebensraume und deren
Arten bzw. von weiter entfernt liegenden Lebensraumen und
Artvorkommen Uber den Wasserpfad durch Fahrbahnwasser und
Spritzwasser (einschlie8lich Tausalzeintrag) und Emissionen der
Fahrzeuge (Larm, Licht, Luftschadstoffe)

Kollisionen von Tieren (insbesondere Arten nach Anhang Il der FFH-RL
sowie charakteristische Tierarten der FFH-Lebensraumtypen) mit

Fahrzeugen

Der mdogliche Wirkraum, in welchem detaillierte Untersuchungen fur die FFH-

Vertraglichkeitsprufung durchgefiihrt wurden, wurde auf den Teilraum des FFH-

Gebiets eingeschrankt, in dem die Erhaltungsziele oder die flr den Schutzzweck

malfigeblichen Bestandteile erheblich beeintrachtigt werden kdnnten. Die Abgrenzung
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erfolgte damit durch die Uberlagerung der fur die Erhaltungsziele maRgeblichen

Bestandteile mit der Reichweite der relevanten Wirkprozesse.

Im Standard-Datenbogen sind sechs Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL fur das
Schutzgebiet aufgefiihrt. Von diesen werden die in nachfolgender Tabelle aufgefihrten
funf Lebensraumtypen als wirkempfindlich ggu. den maf3geblichen Projektwirkungen

eingestuft:

Tabelle 10: Wirkempfindliche Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL

Code Bezeichnung des Lebensraumtyps

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und
Callitricho Batrachion

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Boden

(Molinion caeruleae)

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0* Erlen- und Eschenwalder und Weichholzauenwalder an FlieRgewassern. (Alno-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae)

Der Lebensraumtyp ,Artenreiche Borstgrasrasen montan (und submontan auf dem
europaischen Festland) auf Silikatbdden® (LRT 6230%*) ist zwar im FFH-Gebiet
vorhanden, kann jedoch aufgrund seiner Lage nicht vom Vorhaben berthrt sein. Er

bleibt daher im Folgenden aul3er Betracht.

Eine detaillierte Beschreibung der als wirkempfindlich eingestuften Lebensraumtypen
kann den Planunterlagen (Unterlage 19.2.1, dort Ziff. 4.3.2 (S. 24 ff.)) enthommen

werden.

Von den im Standard-Datenbogen flr das Schutzgebiet aufgeftihrten Tierarten nach
Anhang Il FFH-RL werden alle als projektrelevant dargestellt. Diese sind in

nachstehender Tabelle aufgefihrt:
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Tabelle 11: Projektrelevante Arten nach Anhang Il FFH-RL

Code |Art

1337 Biber (Castor fiber)

1355 Fischotter (Lutra lutra)

1163 Koppe (Cottus gobio)

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Glaucopsyche nausithous)

1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling (Glaucopsyche teleius)

1029 Flussperimuschel (Margaritifera margaritifera)

Eine detaillierte Beschreibung der als projektrelevant eingestuften Arten nach Anhang
Il FFH-RL kann den Planunterlagen (Unterlage 19.2.1, dort Ziff. 4.3.3 (S. 26 ff.))

entnommen werden.

Beurteilung der vorhabenbedingten Beeintrachtigungen der

Erhaltungsziele des Schutzgebiets

Die Erheblichkeit einer Beeintrachtigung ist das entscheidende Kriterium fur die
Zulassigkeit eines Vorhabens (8 34 Abs. 2 BNatSchG). Die Erheblichkeit ist dann
gegeben, wenn die Vorhabenwirkungen eine  Verschlechterung des
Erhaltungszustandes einer Art oder eines Lebensraumes auslésen (R FFH-VP, Ziff.
5.5.1.7, S. 62). Als Bewertungskriterien sind fur Lebensrdume im Sinne des Anhangs
| der FFH-RL die Struktur des Lebensraumes (Beschreiben der Kriterien des
Lebensraumes im Gebiet einschlie3lich Flachengrof3e, Auspragungsvielfalt und
charakteristischer Arten), die Funktionen (das Faktorengeflige, das zum langfristigen
Fortbestand der beschriebenen  Strukturen notwendig ist) und die
Wiederherstellbarkeit der Lebensraume heranzuziehen (R FFH-VP, Ziff. 5.5.1.8, S. 63
f.). FUr die Arten des Anhangs Il der FFH-RL sind als Bewertungskriterien die Struktur
des Bestandes (Beschreiben der Kriterien der Population einschliel3lich Gréf3e und
Entwicklungstrends), die Funktionen der Habitate des Bestandes (das
Faktorengefiige, das zum langfristigen Fortbestand der Art im Gebiet notwendig ist)
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sowie die Wiederherstellbarkeit der Habitate der Arten heranzuziehen (R FFH-VP, Ziff.
5.5.1.8, S. 64 ).

Wesentlich fir die Prifung der Vertraglichkeit des Projektes mit den Erhaltungszielen
und dem Schutzzweck des Schutzgebietes ist die detaillierte Analyse
projektspezifischer Wirkfaktoren und deren Verschneidung mit den Vorkommen der
naturlichen Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL und der Arten von

gemeinschatftlicher Bedeutung nach Anhang Il FFH-RL.

In der Zusammenschau ergibt sich fir die vom Vorhaben hervorgerufenen
Wirkfaktoren folgendes Ergebnis hinsichtlich der Relevanz zur Prufung der
Vertraglichkeit mit den Zielen des FFH-Gebietes:

Bzgl. der als wirkempfindlich ggu. den maRRgeblichen Projektwirkungen eingestuften
Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL ist festzustellen, dass das Vorhaben
hinsichtlich des LRT 6410 bereits als unerheblich zu bewerten ist; hinsichtlich der
Ubrigen Lebensraumtypen verbleiben jedenfalls keine erheblichen
Beeintrachtigungen. Details hierzu kénnen der Planunterlage 19.2.1, Ziff. 8.1 (S. 61

ff.), entnommen werden.

Bzgl. der als projektrelevant dargestellten Arten nach Anhang Il FFH-RL ist
festzustellen, dass das Vorhaben bereits keine unmittelbaren Wirkungen auf das
Vorkommen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenblaulings hat. Die Erhaltungsziele fir
die Ubrigen als projektrelevant dargestellten Arten nach Anhang Il FFH-RL werden
jedenfalls nicht erheblich beeintrachtigt. Details hierzu kénnen der Planunterlage
19.2.1, Ziff. 8.2 (S. 66 ff.), entnommen werden.

Vorhabenbezogene MalRnhahmen zur Schadensbegrenzung

MalBnahmen zur Schadensbegrenzung haben die Aufgabe, die negativen
Auswirkungen von vorhabenbedingten Wirkprozessen auf die Erhaltungsziele eines

Schutzgebietes zu verhindern oder zu begrenzen, und tragen somit zur Vertraglichkeit
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des Vorhabens bei (R FFH-VP, Ziff. 5.5.2, S. 70 ff.). Ist der Vorhabentrager in der Lage,
durch Schutzvorkehrungen sicherzustellen, dass der Grad der Beeintrachtigung die
Erheblichkeitsschwelle im Sinne des § 34 Abs. 2 BNatSchG nicht erreicht, so ist dem
Integritatsinteresse, das nach der Konzeption der gesetzlichen Regelung vorrangig zu
wahren ist, Genuge getan.

Zur Vermeidung bzw. Schadensbegrenzung sind im vorliegenden Fall folgende
Malinahmen vorgesehen, die in den festgestellten Planunterlagen néher beschrieben
und dargestellt sind (Unterlagen 9.1, 9.2/1, 9.2/2, 9.2/3, 9.2/L, 9.3):

1 V: Allgemeine Vermeidungsmafinahmen

- 2 V: Schutz von Lebensstétten

- 3V: Schutz zu erhaltender Biotopflachen und Gehdlzbestéande

- 4V FFH: Schutz der FlieRgewasser

- 5V FFH: Tierokologische Gestaltung von Durchlassen

- 6V FFH: Anlage von Sedimentfangbecken zum Schutz der Flussperlmuschel
- 7V FFH: Kurzhalten der Grinlandvegetation im Bereich des Baufelds

- 8 V: Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Biotop- und Gehdlzflachen

(inkl. Ufersaume)

Die héhere Naturschutzbehérde (Sachgebiet 51 der Regierung der Oberpfalz) hat sich
mit den vorgesehenen MalRBhahmen zur Schadensbegrenzung einverstanden gezeigt.
Die vorstehenden MalRhahmen zur Schadensbegrenzung flieBen in die Bewertungen
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-RL
und die Arten des Anhangs Il der FFH-RL ein.

Beurteilung der Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele der

Schutzgebiete durch Zusammenwirken mit anderen Planen und

Vorhaben kdénnen ggf. erst im Zusammenwirken mit anderen Planen oder Projekten

zu erheblichen Beeintrachtigungen eines Natura-2000-Gebietes in seinen fur die
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Erhaltungsziele maf3geblichen Bestandteilen fuhren (8 34 Abs. 1 S. 1 BNatSchG;
Art. 6 Abs. 3 FFH-RL). Voraussetzung fir eine modgliche Kumulation von
Auswirkungen durch das Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten sind
maogliche Auswirkungen anderer Plane und Projekte auf das jeweils von dem zu
prufenden Vorhaben betroffene gleiche Erhaltungsziel. Hierbei kommt es nicht darauf
an, dass das Erhaltungsziel durch die gleichen Wirkungsprozesse beeintrachtigt wird,
sondern nur, dass es sowohl von dem zu prifenden Vorhaben als auch von anderen

Planen und Projekten betroffen sein kénnte.

Das Vorhaben ,St 2140 Konzell — Bad Kotzting — Grofaign: Verlegung zwischen
Grafenwiesen und Bad Ko6tzting und Neubau einer stadtischen Nordspange® wurde als
relevantes Projekt mit Auswirkungen auf das FFH-Gebiet identifiziert. Gleichwohl sind
auch durch Summation mit diesem Projekt keine erheblichen Beeintrachtigungen der
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets zu erwarten. Details hierzu kdnnen der Unterlage
19.2.1, Ziff. 7 (S. 56 ff.), entnommen werden.

Zusammenfassende Bewertung der Natura-2000-Vertraglichkeit unter

Beriicksichtigung der MaRnahmen zur Schadensbegrenzung

Die FFH-Vertraglichkeitsstudie (Unterlage 19.2) kommt zu dem Ergebnis, dass mit
dem Vorhaben teilweise sehr geringe bzw. geringe Auswirkungen auf die im Wirkraum
vorhandenen FFH-Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-RL 3260, 6410, 6320,
6510 und *91EO sowie auf die Arten des Anhangs Il der FFH-RL 1337 (Biber), 1355
(Fischotter), 1163 (Koppe), 1061 (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling) und 1059
(Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling) zu erwarten sind.

Die Beeintrachtigungen fur die Tierart des Anhangs |l FFH-RL 1029
(Flussperlmuschel) durch betriebsbedingte Auswirkungen (Salzeintrag aus dem
Fahrbahnoberflachenwasser Uber Rickhalteanlagen und Vorfluter) sind schwer
prognostizierbar. Um zu vermeiden, dass es zu einer erheblichen Beeintrachtigung der

Flussperlmuschel kommen kann, wird die Vermeidungsmafinahme 6 V FFH
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durchgefiihrt. Die Mallnahme sieht die Entlastung der Flussperlmuschel durch die
Verminderung von Schlammfrachten aus der Landwirtschaft vor. Hierfir werden im
Bereich der Ausgleichsflache 12 A/E sowie im Bereich der Bachverlegung des
Sollerbaches zwei Sedimentriickhaltebecken angelegt. Unter Berticksichtigung dieser
MalRnahmen konnen die Beeintrachtigungen der Flussperlmuschel durch das
Vorhaben als ,tolerierbar” eingestuft werden (siehe Unterlage 1.1, dort Ziff. 6.4.5 (S.
67 f.); Unterlage 19.1.1, dort Ziff. 6.2.1 (S. 37 f.); Unterlage 19.2.1, dort Ziff. 6.2.5 (S.
51 ff.) und Ziff. 8.2.6 (S. 70 f.)) entnommen werden.

Die Beeintrachtigungen fur die betroffenen Lebensraumtypen, Arten und
Erhaltungsziele durch das Projekt werden somit als unerheblich eingestuft unter der
Voraussetzung, dass die geplanten Vermeidungsmal3nahmen nach dem aktuellen
Stand der Technik vollstandig verwirklicht werden.

Auch im Hinblick auf Summationswirkungen mit anderen Planen und Projekten sind
keine erheblichen Beeintrachtigungen fur die einzelnen Schutzguter erkennbar.
Voraussetzung hierfur ist die wirksame Umsetzung von Koharenzmalinahmen zur
Sicherung erheblich beeintrachtigter Erhaltungsziele des FFH-Gebietes DE 6844-371
im Zuge der Verlegung der St 2140 und die Umsetzung der SchutzmalRnahmen im
Zuge des Ausbaus der St 2132. Unter diesen Voraussetzungen ist die
Gesamtbeeintrachtigung des Lebensraumtyps *91EO durch beide Projekte als

Stolerierbar” einzustufen.

Damit ist auch unter Beriicksichtigung der von der Rechtsprechung an die FFH-
Vertraglichkeitsprifung gestellten Anforderungen (BVerwG, Urteil vom 06.04.2017,
Az. 4 A 16/16, NVWZ-RR 2017, 768 (770), Rn. 28) die Vertraglichkeit des Projekts mit
den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets DE 6844-371 ,Oberlauf des Weillen Regens
bis (Bad) Kotzting mit Kaitersbachaue® gegeben.
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Das Plangebiet befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ,Oberer Bayerischer Wald*
(8 26 BNatSchG) sowie im gleichnamigen Naturpark (8 27 BNatSchG). Es sind daher
die Verbote des 8§ 26 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 5 Abs. 1 der Verordnung Uber das
Landschaftsschutzgebiet ,Oberer Bayerischer Wald“ vom 15.12.2006 (LSG-
Verordnung) (RABI Nr. 2/2007, S. 7), zuletzt gedndert durch Verordnung vom
01.08.2023 (RABI Nr. 9/2023, S. 98), sowie des 8 6 der Verordnung Uber den
,2Naturpark Oberer Bayerischer Wald“ vom 24.10.1989 (GVBI. S. 659, BayRS 791-5-
11-U) (Naturpark-Verordnung) zu beachten. Hiernach sind alle Handlungen verboten,
die den Charakter des Schutzgebiets verdndern oder dessen besonderem
Schutzzweck zuwiderlaufen.

Das plangegenstandliche Vorhaben verstof3t jedoch nicht gegen die vorstehend
zitierten Vorschriften.

Unter Bericksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und
Gestaltungsmal3nahmen verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen der betroffenen
Schutzguter kdnnen mit den vorgesehenen Kompensationsmafl3nahmen ausgeglichen
oder ersetzt werden. Die MalRnahmen sind innerhalb des Landschaftsschutzgebiets
bzw. innerhalb der Schutzzone des Naturparks als Realkompensation vorgesehen.
Auswirkungen auf die im Trassenbereich verlaufenden ausgewiesenen O0rtlichen
Wanderwege sind durch das geplante Vorhaben nicht erkennbar. Im Zuge der
Maflinahme erfolgt eine Anpassung des bestehenden untergeordneten Straf3en- und
Wegenetzes.

Die fur den Stral3enbau im Landschaftsschutzgebiet bzw. Naturpark erforderliche
Erlaubnis (8 6 Abs. 1 Nr. 2 LSG-Verordnung bzw. 8§ 7 Abs. 1 Nr. 2 Naturpark-

Verordnung) wird durch den vorliegenden Planfeststellungsbeschluss ersetzt.

Weiter sind im Plangebiet als Naturdenkmaler (8 28 Abs. 1 BNatSchG) die Linden an
der Nikolauskirche in Steinbuhl sowie die ,Zwillingseiche” bei Traidersdorf
ausgewiesen.

Die Beseitigung von Naturdenkmdalern sowie alle Handlungen, die zu deren

Zerstérung, Beschadigung oder Veranderung fuhren kénnen, sind nach Mal3gabe
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naherer Bestimmungen verboten (8§ 28 Abs. 2 BNatSchG). Die geplante Trasse rickt
jedoch nicht naher an die Linden heran als die bereits bestehende Strafl3e. Die
»Zwillingseiche® bei Traidersdorf steht mehr als 10 m vom geplanten Baufeld entfernt.
Zudem wird sie durch geeignete SchutzmalRnahmen wahrend der Bauausfuhrung
geschutzt (vgl. Unterlage 9.3, Vermeidungsmalfinahme 3 V). Das Verbot des § 28 Abs.

2 BNatSchG wird somit ebenso wenig verletzt.

Weitere nach 88 23 — 29 BNatSchG geschitzte Gebiete und Landschaftsbestandteile

kommen im Plangebiet nicht vor.

Die in der amtlichen Biotopkartierung erfassten Lebensrdume im Untersuchungsgebiet
sind in den Unterlagen 19.1.2/1, 19.1.2/2 und 19.1.2/L dargestellt und im Folgenden

tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 12: Flachen der Bayerischen Biotopkartierung (BK)

BK-Nummer BK-Uberschrift Vorkommen im Plangebiet
6843-0200 Wertvoller Biotopkomplex mit studwestlich von Traidersdorf an
Teilflachen 05, 06 Magerrasen, Calthion-Wiesen und Grében

ausgepragten quelligen
Niedermoorausbildungen, in den

"Auwiesen" und "Im Point"

6843-0201 Baum- und Gebiischhecken, kleine westlich und stidwestlich von
Teilflachen 01, 02, magere  Grasfluren, in  den | Traidersdorf
03. 04. 05. 06. 07 "Eigenwiesen” und "Blgelackern”
08, 09, 10
6843-0203-02 Baumhecken und Gehdlzsaume an nordwestlich von Traidersdorf,
schmalen Bachlaufen entlang der Straf3e Zum Himmelreich
6843-0204 Gebusch- und Baumhecken auf sudlich Kieslau
Teilflachen 13, 14 Lesesteinen und Boschungen bei
Bonried
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6843-0206-02

Lickiger Gehélzsaum am "Soller-
Bach*

zwischen Kieslau und Héfing entlang
Graben

6843-0207
Teilflachen 03, 04

Nasswiesen mit Niedermoor- und

Magerrasen-Bereichen

westlich und siidlich von Kieslau

6843-0209-01

Hochstaudenflur und Niedermoor-

Bereich in flacher Hangmulde

sidlich von Traidersdorf

6843-0211-03

Nasswiesen mit quelligen
Niedermoorbereichen und
qualitatvoller Borstgrasrasen, in den

"Au-Wiesen" und "In den Weihern"

nordlich Matzelsdorf

6843-0212-01

Lockerer Gehdlzsaum an schmalem
Bachlauf, "Silberbach"

sltidwestlich von Matzelsdorf

6843-0213-01

Feldgehdlze an steilem Hang,
Baumhecken auf Lesesteinen und
Bdschungen

nordostlich von Matzelsdorf

6843-1327-01

Unterlauf des Sollerbachs bei
Burgstall und des Barndorfer Bachs

auf Hohe Weiler Burgstall

6843-1328-01

Nasswiese am Unterlauf des
Sollerbachs

nordwestlich von Matzelsdorf

6843-1329
Teilflachen 01, 02, 03

Extensivwiesen in den Auwiesen

stdlich Traidersdorf

stidwestlich Traidersdorf, im Bereich

der Auwiesen

6843-1330
Teilflachen 01, 02,
03, 04, 05, 06

Feuchtkomplex Auwiesen stdlich

Traidersdorf

siidwestlich Traidersdorf, im Bereich

der Auwiesen

Nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht tber die erfassten Typen der nach § 30
BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG geschitzten Lebensraume und deren

Vorkommen innerhalb des engeren Untersuchungsraumes.

Tabelle 13: Nach § 30 BNatSchG / Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG geschitzte Flachen

Kartiereinheit

Vorkommen im Plangebiet

B113-WG00BK

Sumpfgeblische

im Bereich der Auwiesen westlich von

Traidersdorf
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F14-FW00BK MaRig veranderte | dem Kaitersbach zuflieBende
FlieRgewasser Bachabschnitte innerhalb aller

Bachtéaler im engeren UG
F15-FW00BK Nicht oder gering veranderte | Abschnitt des Sollerbaches sudlich der

FlieRgewasser

StaatsstralRe

G214-GE6510

Artenreiches Extensivgriinland

Wiesen bei Matzelsdorf und Wiesen

westlich von Traidersdorf

G221-GNOOBK

MaRig artenreiche seggen- oder

ein Bestand bei Matzelsdorf

binsenreiche Feucht- und
Nasswiesen
G222-GNOOBK | Artenreiche  seggen-  oder| bei Matzelsdorf, am Sollerbach, bei
binsenreiche Feucht- und| Traidersdorf und im Bereich der
Nasswiesen Auwiesen
G223-GGO0BK; | Seggen- oder binsenreiche| im Bereich der Auwiesen westlich von
G223-GHO0BK; | Feucht- und Nasswiese, | Traidersdorf

G223-GNOOBK;
G223-GR0O0BK

brachgefallen

G231-GNOOBK

Flutrasen, extensiv genutzt

ein Kleinbestand an der StralRe Zum

Himmelreich, nordlich der Staatsstraf3e

G321-GP6410

Artenarme oder brachgefallene

Pfeifengraswiesen

im Bereich der Auwiesen westlich von

Traidersdorf

G331-GO00BK

Artenarme oder brachgefallene

Borstgrasrasen

im Bereich der Auwiesen westlich von

Traidersdorf

K123-GHOO0BK,;
K123-GH6430

MaRig artenreiche Saume und
Staudenfluren feuchter bis

nasser Standorte

im Bereich der Auwiesen westlich von

Traidersdorf und sidwestlich  von

Traidersdorf

K133-GH6430 Artenreiche Saume und | im Bereich der Auwiesen westlich von
Staudenfluren  feuchter  bis| Traidersdorf
nasser Standorte

L432-WQ Sumpfwalder, mittlere | im Bereich der Auwiesen westlich von
Auspragung Traidersdorf

L511-WA91EO* | Quellrinnen, Bach- und | westlich und stidwestlich von
Flussauenwalder, junge | Traidersdorf

Auspragung
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L512-WA91E0* | Quellrinnen, Bach- und | westlich von Traidersdorf

Flussauenwaélder, mittlere
Auspragung
M411-MFOO0BK; | Kalkreiche Flach- und | im Bereich der Auwiesen westlich von
M411-MF7230 Quellmoore, geschadigt Traidersdorf
Q21-QF00BK Kalkarme Quellen, natirlich| im Bereich der Auwiesen westlich von
oder naturnah Traidersdorf
R113-GROOBK Sonstige Landrdhrichte westlich und sudwestlich von
Traidersdorf
R123-VHOOBK; | Sonstige Wasserrohrichte am Bach westlich von Traidersdorf

R123-VH3150

R31-GGO0OBK Grol3seggenriede  aufRerhalb | westlich und stidwestlich von

der Verlandungsbereiche Traidersdorf

R321-VCO00BK GroRseggenriede oligo- bis| am Bach westlich von Traidersdorf

mesotropher Gewéasser

S132-SUO0OBK; Eutrophe Stillgewasser, bedingt| am Bach westlich von Traidersdorf und
S132-VU3150 naturnah im Bereich der Auwiesen westlich von

Traidersdorf

Verboten sind Handlungen, die zu einer Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen
Beeintrachtigung der in 8 30 Abs. 2 S. 1 BNatSchG genannten oder der weiteren, von
den Landern gesetzlich geschitzten Biotope (8 30 Abs. 2 S. 2 BNatSchG i.V.m. Art.
23 Abs. 1 S. 1 BayNatSchG) fuhren kénnen. Von diesen Verboten kann auf Antrag
eine Ausnahme zugelassen werde, wenn die Beeintrachtigungen ausgeglichen
werden konnen oder wenn die MalBhahme aus Grinden des Uberwiegenden
Offentlichen Interesses notwendig ist (8 30 Abs. 3 BNatSchG i.V.m.
Art. 23 Abs. 3 S. 1 BNatSchG).

Durch das Vorhaben werden zwar verschiedene Biotopflachen (durch bauzeitliche
Inanspruchnahme  bzw. dauerhafte  Uberbauung)  beeintrachtigt, diese

Beeintrachtigungen kénnen jedoch ausgeglichen werden:
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Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen werden wiederhergestellt (vgl.
Unterlage 9.3, VermeidungsmalRnahme 8 V (Wiederherstellung bauzeitlich

beanspruchter Biotop- und Gehdlzflachen)).

Dauerhaft tberbaut werden

- MaRig veranderte FlieRgewasser (BNT F14-FWO00BK),

- Nicht oder gering veranderte FlieRgewasser (BNT F15-FWO00BK),

- Artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen (BNT G222-
GNOOBK),

- Flutrasen, extensiv genutzt (BNT G231-GNOOBK),

- MaRig artenreiche Saume und Staudenfluren feuchter bis nasser Standorte
(BNT K123-GH6430),

- Quellrinnen, Bach- und Flussauenwalder, junge Auspragung (L511-WA91EQ*)

- und Artenreiche Extensivgrinlandbestande (G214-GE6510)

in einer FlachengroRe von insgesamt rund 1.844 m2.

Auf der Ausgleichsflache 12 A/E, im Bereich der Auwiesen, kdnnen die betroffenen
Vegetationsbestande wiederhergestellt werden. Details kénnen der
Maflnahmenbeschreibung in den Malinahmenblattern (Unterlage 9.3) sowie der
tabellarischen Gegentberstellung von Eingriff und Kompensation (Unterlage 9.4)
entnommen werden. Damit sind die Beeintrachtigungen im Sinne des § 30 Abs. 3
BNatSchG (i.V.m. 8 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG) ausgeglichen.

Die Planfeststellungsbehorde lasst daher schon allein wegen der Ausgleichbarkeit der
vorhabenbedingten Beeintrdchtigungen gemafd Art. 23 Abs. 3 S. 1 BayNatSchG
Ausnahmen von den Verboten des 8§ 30 Abs. 2 S. 1, S. 2 BNatSchG i.V.m.
Art. 23 Abs. 1 S. 1 BayNatSchG zu. Ein besonderer Ausspruch ist wegen der
formellen Konzentrationswirkung des Planfeststellungsverfahrens nicht erforderlich
(vgl. Art. 23 Abs. 3 S. 2 HS. 1 BayNatSchG).

Zudem kann die Ausnahmeerteilung auch mit dem im Uberwiegenden offentlichen
Interesse liegenden Vorhaben begrindet werden. Insoweit wird auf die Ausfihrungen

unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. a) dieses Beschlusses verwiesen.
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Die Entscheidung uber die Ausnahme wurde auch im Benehmen mit der zustandigen
unteren Naturschutzbehoérde getroffen (Art. 23 Abs. 3 S. 2 HS. 2 i.V.m. Art. 44 Abs. 2
S. 1 BayNatSchG). Das Landratsamt Cham hat sich in seinen Stellungnahmen vom
04.01.2021 sowie vom 26.10.2023 aus naturschutzfachlicher Sicht mit dem Vorhaben

einverstanden erklart.

Innerhalb des Plangebiets befinden sich mehrere Gehdlze (Einzelbdume, Hecken,
Geblsche, Feldgeholze, Ufergehélze) und Grol3rdhrichte, deren Zerstorung oder
Beeintrachtigung nach dem Naturschutzrecht verboten ist, bzw. deren Beseitigung
gesonderten zeitlichen Regelungen unterliegt (8 39 Abs. 5 S. 1 BNatSchG). Diese
Bestdnde sind in den Planen der Unterlagen 19.1.2/1, 19.1.2/2 und 19.1.2/L
dargestellt.

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Verletzung dieser allgemeinen
artenschutzrechtlichen Bestimmungen. Insbesondere erfolgen Gehdlzfallungsarbeiten
| Gehdlzschnittmallnahmen / Rodungsarbeiten und Mahd von Rd&hrichten und
Staudenfluren — jeweils vor Baubeginn — im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29.
Februar aulerhalb der Brut- bzw. Vegetationszeit (vgl. Unterlage 9.3,

Vermeidungsmalnahme 2 V).

(i) Besonderer und strenger Artenschutz

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG stehen der

Zulassung des Vorhabens nicht entgegen.

GemalR § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der

besonders geschiitzten Arten i.S.d. 8 7 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 BNatSchG nachzustellen,
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sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur

zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren.

Gemal § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der streng
geschutzten Arten i.S.d. 8§ 7 Abs. 2 S. 1 Nr. 14 BNatSchG und der europaischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren. Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Storung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Uberlebenschancen, der
Bruterfolg oder die Reproduktionsfahigkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch
fur den jeweiligen Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss (BT-Drs. 16/5100,
S. 11).

Gemal § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu

entnehmen, zu beschéadigen oder zu zerstoren.

Gemald § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Pflanzen der
besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschéadigen oder zu zerstéren.

Gemall 8 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG gelten die Zugriffsverbote fir nach
§ 15 Abs. 1 BNatSchG zulassige Eingriffe in Natur und Landschatft nur nach MalRgabe
des 8§ 44 Abs. 5 Satze 2 bis 5 BNatSchG. Sind in Anhang IV Buchstabe a der FFH-RL
aufgeflihrte Tierarten oder européische Vogelarten betroffen — eine Rechtsverordnung
nach 8 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wurde bisher nicht erlassen —, liegt ein Verstol3
gegen das Toétungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht
vor, wenn die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Toétungs-
und Verletzungsrisiko fr Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhdht (vgl.
BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, Az. 9 A 14/07, NVwZ 2009, 302 (311), Rn. 91;
BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12.10, ZUR 2012, 95 (99), Rn. 99) und diese

Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
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Schutzmalnahmen nicht vermieden werden kann (8 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG).
Malnahmen, mittels derer Kollisionen vermieden werden sollen oder dieses Risiko
zumindest minimiert werden soll, sind in die Prufung des Totungstatbestands
einzubeziehen. Hiernach ist das Totungsverbot nicht erfullt, wenn das Vorhaben nach
naturschutzfachlicher Einschatzung jedenfalls aufgrund der vorgesehenen
Vermeidungsmalinahmen kein signifikant erhéhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste
von Einzelexemplaren verursacht, mithin unter der Gefahrenschwelle in einem
Risikobereich bleibt, der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden ist,
vergleichbar dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer
Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden
(vgl. BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, Az. 9 A 14/07, NVwZ 2009, 302 (311), Rn. 91).

Ein Verstol3 gegen das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und
der Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach § 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt gemaf § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BNatSchG nicht vor, wenn
die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MalRnahme,
die auf den Schutz der Tiere vor To6tung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Enthnahme, Beschadigung oder Zerstérung und die Erhaltung
der ©kologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen

unvermeidbar sind.

Ein Verstol3 gegen das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt gemal § 44
Abs. 5 S. 2 Nr. 3 BNatSchG nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen
Zusammenhang weiterhin erfillt wird. Die 6kologische Funktion von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten kann dann als aufrechterhalten anerkannt werden, wenn es durch
den ortlichen Eingriff zu keiner signifikanten Verschlechterung des Erhaltungszustands
des lokalen Bestands der Art kommt. Zu beachten sind hier insbesondere auch die
Verbundstrukturen und Interaktionsmaglichkeiten der einzelnen Teilpopulationen. Von
einer Beschadigung oder Zerstérung einer Lebensstatte wird nicht nur dann

ausgegangen, wenn der gesamte Lebensraum (physisch) vernichtet wird, sondern
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auch, wenn durch andere vorhabenbedingte Einflisse wie zum Beispiel L4rm oder
Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise beeintrachtigt wird, dass sie von den
Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelt werden kann.
844 Abs. 5 S. 2 BNatSchG ist jedoch fur unvermeidbar mit dem Verlust an
Fortpflanzungs- und Ruhestatten verbundene Totungen von Tieren nicht anzuwenden,
da gegen diese Vorschrift insoweit europarechtliche Bedenken bestehen (BVerwG,
Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10, ZUR 2012, 95 (101), Rn. 119). Solche Verluste
werden daher vorsorglich nach 8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG beurteilt. Soweit
erforderlich kdnnen auch vorgezogene Ausgleichsmalinahmen festgesetzt werden.

Fur Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der FFH-RL
aufgefiihrten  Arten  gelten  die Satze 2 und 3  entsprechend
(8 44 Abs. 5 S. 4 BNatSchG). Sind andere besonders geschiitzte Arten betroffen, liegt
bei Handlungen zur Durchfiihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstol3 gegen
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor (8 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG).

Die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 BNatSchG bestimmt zunéchst, dass die
vorhabenbedingten Auswirkungen auf besonders geschutzte Tier- und Pflanzenarten,
die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrt und keine europaische Vogelart
sind, im Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu prifen sind (vgl.
nachfolgend Teil B, Abschnitt Il., Ziff. 3. lit. d) iv. cc. dieses Beschlusses).

Kommt es trotz Bericksichtigung der oben dargestellten MalRgaben zu
vorhabenbedingten Verletzungen von Zugriffsverboten (sei es, dass diese sicher
feststehen oder im Sinne einer unterstellten ,worst case“-Betrachtung mit
ausreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind), so muss geprtft werden, ob
gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten zugelassen

werden kénnen.
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Prufmethodik

Die artenschutzrechtliche Beurteilung nach § 44 BNatSchG setzt eine ausreichende
Ermittlung und Bestandsaufnahme zum Vorkommen der relevanten Arten voraus. Der
Priufung brauchen diejenigen Arten nicht unterzogen zu werden, bzgl. derer die
Erfillung eines Verbotstatbestands infolge des Vorhabens mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) (vgl. die mit Schreiben
des BayStMB vom 20.08.2018 (Az. G7-4021.1-2-3) eingeflhrten ,Hinweise zur
Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung in der StralBenplanung (saP)“ (Fassung mit Stand 08/2018), dort Ziff. Ill. (S.

6)).

Das methodische Vorgehen des vom Vorhabentrager vorgelegten Artenschutzbeitrags
(Unterlage 19.1.3), der Grundlage der Beurteilung durch die Planfeststellungsbehdrde
ist, stutzt sich auf die bereits erwahnten, mit Schreiben des BayStMB vom 20.08.2018
(Az. G7-4021.1-2-3) eingefuhrten ,Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher
Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prafung in der Stral3enplanung (saP)*
(Fassung mit Stand 08/2018). Bericksichtigt sind weiterhin die Hinweise in der
Internet-Arbeitshilfe des BayLfU zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung bei der

Vorhabenszulassung (Stand 2018).

Die Datengrundlagen far den Artenschutzbeitrag sind in den
Planfeststellungsunterlagen (Unterlage 19.1.3) dargestellt, hierauf wird Bezug
genommen. Berucksichtigt wurden Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung
von Beeintrachtigungen. Insoweit wird auch auf die nachfolgenden Ausfiihrungen auf

S. 112 dieses Beschlusses verwiesen.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde sind die vorliegenden Unterlagen
ausreichend, um hierauf die artenschutzrechtliche Beurteilung zu stltzen. Die Pflicht
zur ausreichenden Ermittlung und Bestandsaufnahme zum Vorkommen der relevanten
Arten verpflichtet nicht zur Erstellung eines liickenlosen Arteninventars. Die
Untersuchungstiefe hangt maf3geblich von den naturrdumlichen Gegebenheiten im

Einzelfall ab. Lassen bestimmte Vegetationsstrukturen sichere Rtckschlisse auf die

111



faunistische Ausstattung zu, so kann es mit der gezielten Erhebung der insoweit
malf3geblichen reprasentativen Daten sein Bewenden haben. Das Recht nétigt nicht zu
einem Ermittlungsaufwand, der keine zusatzliche Erkenntnis verspricht (BVerwG,
Beschluss vom 18.06.2007, Az. 9 VR 13/06, BeckRS 2007, 24753, Rn. 20).

Neben der Bestandsaufnahme des Arteninventars wurden die unterschiedlichen
Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt, die Relevanz im Hinblick auf die Verbote des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG haben kdnnen. Auf die planfestgestellte Unterlage 19.1.3 wird

in diesem Zusammenhang verwiesen.

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefiihrt, um Gefahrdungen der
nach den einschlagigen Regelungen geschitzten Tier- und Pflanzenarten zu

vermeiden oder zu mindern:

- 2 V: Schutz von Lebensstétten

- 4V FFH: Schutz der Flie3gewasser

- 5V FFH: Tiertkologische Gestaltung von Briicken und Durchlassen

- 6V FFH: Anlage von Sedimentfangbecken zum Schutz der Flussperlmuschel

- 7V FFH: Kurzhalten der Grinlandvegetation im Bereich des Baufelds

Die konkreten Malinahmen sind in den festgestellten Planunterlagen (insbesondere in

den Unterlagen 9.3, 19.1.1 und 19.1.3) naher beschrieben und dargestellt.

Malnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 0Okologischen Funktionalitat i.S.d.
8§44 Abs. 5S. 2 und S. 3 BNatSchG sind nicht erforderlich.
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Mit dem Vorhaben werden Tierarten nach Anhang IV FFH-RL und Europaische

Vogelarten im Sinne von Art. 1 VS-RL nachweislich oder potentiell betroffen.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Rechtslage hat der Vorhabentrager diejenigen
in Anhang IV der FFH-RL aufgefuhrten Tierarten und europaischen Vogelarten, die
nach der vorhandenen Lebensraumausstattung im Untersuchungsgebiet vorkommen
kénnen, in Abstimmung mit der hoheren Naturschutzbehorde einer vertieften
Untersuchung unterzogen. Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet im Einzelnen bzw.
potentiell vorkommenden Tierarten, ihrer Lebensraume und ihrer
Lebensgewohnheiten wird auf den Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.3) Bezug
genommen, in dem die Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchung im Einzelnen

dargestellt sind.

Bei der Beurteilung der Erfullung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde nach
8§44 Abs.1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ergibt sich aufgrund der umfangreichen
fachgutachterlichen Bestandsaufnahme bei den vorkommenden
gemeinschaftsrechtlich geschitzten Tier- und Pflanzen (alle europaischen Vogelarten,
Arten des Anhangs IV a) und b) der FFH-RL) folgendes Ergebnis:

Pflanzenarten des Anhangs IV b) der FFH-RL sind im Untersuchungsgebiet nicht
verbreitet, sodass Verbotstatbestande insoweit sicher auszuschlielRen sind.
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Im prufungsrelevanten Artenspektrum kommen folgende Arten vor:

- Fledermause:
o Braunes Langohr (Plecotus auritus)
o Graues Langohr (Plecotus austriacus)
o GrolRes Mausohr (Myotis myotis)
o Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)
o Grol3e Bartfledermaus (Myotis brandtii)
o Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
o Grol3er Abendsegler (Nyctalus noctula)
o Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
o Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
o Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
o Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii)
o Zweifarbfledermaus (Vespertilio discolor)
o Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
o Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
o Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)
- Fischotter (Lutra lutra)
- Haselmaus (Muscardinus avellanarius)
- Luchs (Lynx lynx)
- Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling (Phengaris teleius)

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Phengaris nausithous)

Es st festzuhalten, dass fir keine der vorkommenden Tierarten gegen

artenschutzrechtliche Zugriffsverbote verstol3en wird.
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Im Einzelnen ergibt sich dies aus folgenden Uberlegungen:

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG

Das Totungsverbot ist bei keiner der prifungsrelevanten Tierarten nach Anhang 1V a)
der FFH-RL verletzt, da eine signifikante Erhéhung des Kollisionsrisikos durch das
Vorhaben ausgeschlossen werden kann:

Was die nachgewiesenen Fledermausarten anbelangt, so wird das Kollisionsrisiko
innerhalb der umfahrenen Siedlungsbereiche durch die Verlagerung des
Hauptverkehrs sogar gesenkt. Die in der Nachtzeit ohnehin geringen Risiken durch
héhere Fahrgeschwindigkeiten werden durch entsprechende Verhaltensanpassungen
(Meideverhalten, Anhebung der Uberflughthen wu.a.) weiter minimiert bzw.
kompensiert.

Im Hinblick auf den Fischotter ist auch aufgrund der geplanten Ausfiihrung der
Querungsbauwerke nicht von einer signifikanten Zunahme verkehrsbedingter
Kollisionen auszugehen. Auf Vermeidungsmal3hahme 5 V FFH (tierdkologische
Gestaltung von Durchlassen) wird insoweit verwiesen.

Geht man — aufgrund der (lediglich) in der Artenschutzkartierung vorliegenden
Nachweise der Haselmaus sudlich des Plangebiets — von einem Vorkommen der
Haselmaus aus, liegt aufgrund der Projektcharakteristik und dem auch kinftig
geringen Verkehrsaufkommen gleichwohl kein Verstol3 gegen das Totungsverbot vor.
Das Plangebiet zahlt lediglich zum Streif- und nicht zum Kernlebensraum des Luchses.
Aufgrund  der geringen  Zunahme  der  Verkehrsdichte  sowie  der
Durchschnittsgeschwindigkeiten sowie der fehlenden Walddurchschneidungen wird
auch hinsichtlich dieser Art das Totungsverbot eingehalten.

Das nachstgelegene Vorkommen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenblaulings befindet
sich in dem Streuwiesen-/Feuchtwiesenkomplex stdwestlich von Traidersdorf. Das
Vorhaben hat auf dieses Vorkommen keine unmittelbare bauliche oder anlagebedingte
Wirkungen. Auch mittelbare betriebsbedingte Wirkungen sind nicht zu erwarten. Eine
Verletzung des Tétungsverbots ist daher ausgeschlossen.

Bzgl. des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings  wird durch die

Vermeidungsmalnahme 7 V FFH (Kurzhalten der Grunlandvegetation im Bereich des
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Baufelds) verhindert, dass sich wahrend der Baufeldfreimachung Eier, Raupen oder
Puppen der Art in den Blutenkdpfchen der Wiesenknopf-Stauden oder in
Wirtsameisennestern befinden und diese durch die Arbeiten zerstort / getdtet werden.
Dartiber hinaus ist ein regelméaRiger kollisionstrachtiger Uberflug der Trasse nicht zu
erwarten. Alle Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings wurden
sudlich der bestehenden Staatsstrafie festgestellt und werden auch kiinftig dort liegen.
Durch die Neutrassierung wird lediglich an einer besiedelten Nasswiese am Sollerbach
der nordlichste, bereits jetzt straRennahe Randbereich tiberbaut bzw. verandert. Uber
die Stral3e nach Osten / Norden gerichtete Flugbewegungen kénnen bereits derzeit
und fur die Zukunft ausgeschlossen werden, da der Bach dort in einem gréf3eren
Feldgehdlz verlauft und somit begleitend kein geeignetes Lebensraumangebot fur die
Art bietet. Nach Siaden, in Richtung Kaitersbachaue gerichtete Flige entlang des
Sollerbaches sind auch weiterhin uneingeschrankt maoglich.

8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG

Auch das Storungsverbot wird bei jeder der prufungsrelevanten Tierarten nach Anhang
IV a) der FFH-RL eingehalten:

Unabhangig davon, dass die Fledermausarten an die Wirkungen der vorhandenen
Stral3e gewohnt sind, erfahrt der Status quo infolge des Vorhabens keine erhebliche
Anderung.

Der zentrale Lebensraum des Fischotters — der Kaitersbach mit seinen naturnahen
Uferbereichen — bleibt von maR3geblichen Stérungen unberihrt. Die randlichen, in
einem durch den vorhandenen Verkehr bereits vorbelasteten Raum auftretenden
Storungen nehmen keinen nachteiligen Einfluss auf die lokale Population des
Fischotters.

Uber das bereits vorhandene MaR hinausgehende bau- oder betriebsbedingte
Storungen der — ohnehin als unempfindlich ggu. Verkehrslarm und Erschitterungen
geltenden — Haselmaus erfolgen nicht.

Kernlebensraume des Luchses sind vom Vorhaben nicht betroffen; die

vergleichsweise lokalen Auswirkungen wie der Bau und Betrieb der ausgebauten
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Staatsstral3e stellen somit keine fur die gro3rdumig agierenden Individuen der Art
relevanten Stérungen dar. Zudem hat die ausgebaute Stral3e keine Barrierewirkung
fur die Wanderungen des Luchses (fehlende Zaunung, geringe Verkehrsdichte).

Bzgl. des Hellen Wiesenknopf-Ameisenblaulings ist eine Verletzung des
Stérungsverbots durch das Vorhaben ausgeschlossen; insoweit wird auf die zum
Totungsverbot gemachten Ausfihrungen verwiesen.

Durch das Vorhaben ergeben sich auch keine relevanten Stérungen von
Funktionsbeziehungen fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling. Auf die
insoweit zum To6tungsverbot gemachten Ausfiihrungen zur Streckencharakteristik wird

verwiesen.

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

Der Lebensstattenschutz wird bei jeder der prufungsrelevanten Tierarten nach Anhang
IV a) der FFH-RL gewahrleistet:

Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Fledermausarten sind vom Vorhaben nicht
baubedingt betroffen. Insoweit wird auf Vermeidungsmaf3inahme 2 V (Schutz von
Lebensstatten) verwiesen. Eine ggf. erforderliche Fallung potenzieller Quartierbaume
fur Fledermause erfolgt auRerhalb der Wochenstuben- und Zwischenquartierszeit
nach MalRgabe der Umweltbaubegleitung. Ggf. erforderliche Abrissarbeiten von
Gebauden erfolgen nach vorheriger Prifung und Rucksprache durch / mit der
Umweltbaubegleitung.

Die geringfugige bauliche Beanspruchung der vom Fischotter genutzten, das
Plangebiet durchziehenden Seitentdlchen fiuhrt zu keiner Zerstérung oder
Beeintrachtigung seiner Fortpflanzungs- oder Ruhestatten. Die Fischfauna der Bache
als Nahrungsgrundlage fur den Fischotter wird durch die Sammlung, Reinigung und
weitgehende Versickerung der StralRenabwdasser vor Beeintrachtigungen durch
Eintrage geschitzt. Auf Vermeidungsmafinahme 4 V FFH (Schutz der FlieRgewéasser
vor bau- und betriebsbedingten Eintradgen) wird verwiesen.

Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Haselmaus bzw. des Luchses werden durch das

Vorhaben nicht betroffen.
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Bzgl. des Hellen Wiesenknopf-Ameisenblaulings ist der Lebensstattenschutz
gewahrleistet; insoweit wird auf die zum Toétungsverbot gemachten Ausflihrungen
verwiesen.

Zwar erfolgen durch das Vorhaben kleinflachige Eingriffe in das Vorkommen der
Teilpopulation des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings am Sollerbach, da ein
stralRennaher Teil des jetzigen Bachlaufs tberbaut und der unmittelbar angrenzende
Bachabschnitt verlegt wird. Durch die vergleichbaren Wiesenknopfbestande an
weiteren Abschnitten des Sollerbachs wird die 6kologische Funktion des von dem
Eingriff betroffenen Standortes im rdumlichen Zusammenhang aber gewahrt. Ferner
wird der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling durch gezielte MaRnahmen auf der

Ausgleichsflache 12 A/E (Komplexlebensraum im Bereich der Auwiesen) geférdert.

Fur den Untersuchungsraum wurden insgesamt 91 Vogelarten ermittelt, die dort
entweder durch konkrete Nachweise belegt, nach Daten des BayLfU genannt sind und
entsprechend dem Lebensraumpotenzial im Wirkraum als Brutvogel vorkommen
konnten oder die regelm&Rig als Gastvogel bzw. Durchzugler im Gebiet zu erwarten

sind.

Bei einem Grof3teil der ermittelten 91 Vogelarten ergeben sich bereits ohne
Detailanalyse keine relevanten Beeintrachtigungen, da sie aufgrund ihrer allgemeinen
Verbreitung und Haufigkeit, einer geringen Vorkommenswahrscheinlichkeit, fehlender
Habitate im Wirkraum oder vorhabenspezifisch als ,unempfindlich“ eingestuft werden.
Insoweit wird auf den Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.3), Ziff. 4.2.2.1 (S. 26 ff.),

verwiesen.

Die prufungsrelevanten Vogelarten sind:

- Feldlerche (Alauda arvensis)
- Feldschwirl (Locustella naevia)

- Neuntoter (Lanius collurio)
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- Wachtel (Coturnix coturnix)
- Wachtelkénig (Crex crex)
- Rebhuhn (Perdix perdix)

Verbotstatbestande werden fiir keine der prifungsrelevanten Vogelarten durch das
Vorhaben erflllt. Auf die detaillierte Behandlung der Vogelarten in den festgestellten

Planunterlagen (Unterlage 19.1.3) wird verwiesen.
Im Einzelnen gilt hinsichtlich der prufungsrelevanten Vogelarten Folgendes:

8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG

Das Totungsverbot ist bei keiner der prifungsrelevanten Vogelarten verletzt:
Aufgrund der Lage der Brutreviere bzw. Nahrungshabitate der Feldlerche, des
Feldschwirls sowie des Neuntdters sind keine regelmafRligen Querungen der Stral3e
durch diese Arten anzunehmen und eine Erhdhung des Kollisionsrisikos daher zu
verneinen.

Nach Nordosten gerichtete Flugbewegungen des Rebhuhns Uber die Stral3e in
Richtung der Siedlungsgebiete (Traidersdorf-Steinbiihl) werden nicht erfolgen. Eine
larmbedingte Zunahme der Pradationsgefahr ist bei Verkehrsmengen in der
vorliegenden Gro3enordnung nicht relevant.

Auch fur die Wachtel ist von keiner signifikanten Erhéhung des Kollisionsrisikos
auszugehen, da das Vorhaben keine mal3gebliche Neuzerschneidung ihrer
potenziellen Brutgebiete verursacht. Zudem liegt die Hauptaktivitat der Wachtel in den
Abend- und Nachtstunden und damit in Zeiten sehr geringen Verkehrsaufkommens.
Im Hinblick auf den Wachtelkénig sind auch keine nach Norden / Nordosten
gerichteten Flugbewegungen uber die Strafle in Richtung der Siedlungsgebiete zu
erwarten.

Baubedingte Verluste werden aufgrund der Lage der Brutvorkommen bzw.

Revierzentren flr alle prifungsrelevanten Arten ausgeschlossen.
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8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG

Das Stérungsverbot wird hins. aller prifungsrelevanten Vogelarten beachtet:

Fur die Feldlerche ergeben sich im Plangebiet insg. nur geringe, nicht
populationswirksame Stérungen. Das Ausweichen in ungestorte Bereiche der
Agrarlandschatt infolge der baubedingten Beeintrachtigungen hat keinen nachhaltigen
Einfluss auf den lokalen Bestand. Es kann allenfalls zu lokalen Verschiebungen von
Brutplatzen bzw. Neststandorten kommen.

Wesentliche bzw. signifikante baubedingte Storungen sind fur die im Plangebiet
befindlichen Brutreviere des Feldschwirls und des Neuntéters nicht zu erwarten. Mit
einer dauerhaften Aufgabe von Brutplatzen ist ebenso wenig zu rechnen. Eine — im
Sinne eines ,worst case“-Szenarios —angenommene vortbergehende Nichtbesetzung
des stral3ennahen Brutplatzes bei Traidersdorf-Steinbuhl wahrend der Bauphase bzw.
der durch diese Nichtbesetzung verursachte Reproduktionsausfall héatte keinen
Einfluss auf den Erhaltungszustand der Art und lage quantitativ weit unterhalb
naturlicher Einflussfaktoren. Ferner werden sowohl der Feldschwirl als auch der
Neuntoter als Arten mit schwacher Larmempfindlichkeit eingestuft, weswegen auch
keine betriebsbedingte Aufgabe von Brutpléatzen zu besorgen ist.

Als betriebsbedingter Storeffekt betreffend das Rebhuhn kann allenfalls eine
geringfugige Verschiebung des Brutplatzes angenommen werden, welche jedoch
keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zur Folge
hatte.

Populationsrelevante betriebsbedingte Stérungen der Wachtel sind nicht zu besorgen,
da selbst die Meidung kinftig straRennaher Bereiche zu keiner Verringerung des
Bestands im Gebiet fihrt. Ebenso ausgeschlossen wird eine signifikante baubedingte
Stoérung der Vogelart.

Relevante bau- bzw. betriebsbedingte Stérungen des Wachtelkdnigs sind aufgrund

des raumlichen Abstands der Trasse zum Brutareal nicht zu erwarten.
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8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

Der Lebensstattenschutz wird fur alle prifungsrelevanten Vogelarten gewéahrleistet:
Zwar werden durch das Vorhaben Grinland- und Ackerflachen utberbaut, die zu
Brutrevieren der Feldlerche gehoren. Mit dem Verlust einzelner Brutrevierflachen geht
die Funktion der grof3flachigen Acker-Wiesen-Landschaft als Fortpflanzungsstatte der
Feldlerche jedoch nicht verloren, da die Neststandorte jahrlich je nach Feldfruchtanbau
und Bewirtschaftung der Wiesen gewahlt werden. Somit ist ein Ruckgang der
Bestandsgrol3e nicht zu prognostizieren.

Brutplatze des Feldschwirls, des Neuntoters, des Rebhuhns sowie des Wachtelkdnigs
nicht direkt vom Vorhaben betroffen.

Was die Wachtel anbelangt, so ist zwar eine detaillierte Abschatzung der Betroffenheit
von Nistplatzen aufgrund ihres unsteten Auftretens in der offenen Kulturlandschaft und
der annahernd flachendeckend vorhandenen Lebensraumeignung im Plangebiet nicht
mdoglich. Wegen ahnlicher Habitatanspriche kann jedoch die fur das Rebhuhn

geltende Prognose tibernommen werden.

Die Prufung kommt daher zu dem Gesamtergebnis, dass bei keiner der besonders
bzw. streng geschitzten Arten Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfillt
werden. Somit ist auch keine Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG zu prifen. Auf
die detaillierten Ausfuhrungen in den Planunterlagen (insbesondere Unterlage 19.1.3,
dort Ziff. 4 (S. 9 ff.)) wird verwiesen.

bb. Beriicksichtigung der Naturschutzbelange

Beim Bau von StralRen hat der Stralenbaulasttrager auch die Schonung von
Naturhaushalt und Landschaftsbild in den Blick zZu nehmen
(Art. 9 Abs. 2 S. 2 BayStrWG). Fur Natur und Landschaft werden diese Belange
konkretisiert durch die in 8§ 1 BNatSchG enthaltenen Ziele und Grundsatze des

Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Schutzes von Lebensraumen. Die sich
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hieraus ergebenden Anforderungen sind untereinander und gegen die sonstigen

Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft abzuwagen.

Das betroffene  Gebiet und die Beeintrdchtigungen sind in  den
Planfeststellungsunterlagen, auf die in diesem Zusammenhang verwiesen wird,
beschrieben und dargestellt (Unterlagen 9.1, 9.2/1, 9.2/2.,9.2/3,9.2/L, 9.3, 9.4, 19.1.1,
19.1.2/1, 19.1.2/2, 19.1.2/L, 19.1.3). Das Vorhaben muss aber nicht wegen der im
Naturschutzrecht genannten Grundsatze und Ziele unterlassen werden, da die fur das
Vorhaben sprechenden Belange Uberwiegen. Den Naturschutzbelangen steht nach
der Rechtslage kein grundsatzlicher Vorrang zu. Sie haben aber besonderes Gewicht
im Rahmen des Interessenausgleichs (BVerwG, Urteil vom 27.09.1990, Az. 4 C 44/87,
NVwZ 1991, 364 (367)).

Die landschaftspflegerische Begleitplanung (Unterlage 19.1.1) gibt Aufschluss tber
den Bestand insbesondere an Natur, Landschaft, Lebensraumen und Arten und zeigt
die Konflikte auf, die durch das Vorhaben verursacht werden. Diese
Beeintrachtigungen lassen sich weder durch eine andere Variante noch durch
zumutbaren Aufwand weiter verringern. Unter Berticksichtigung dieser Gesichtspunkte
und aller mafR3geblichen anderen Belange wird das Vorhaben deshalb so, wie es
beantragt wurde, auch im Hinblick auf die Ziele des BNatSchG fir zulassig gehalten

bzw. eine andere L6sung nicht fir zumutbar angesehen.

cc. Naturschutzrechtliche Kompensation (Eingriffsregelung)

Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach § 14 Abs. 1 BNatSchG Veranderungen der
Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich

beeintrachtigen kénnen.
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Nach den gesetzlichen Bestimmungen des 8§ 15 BNatSchG hat der Vorhabentréager,
der Eingriffe in Natur und Landschaft vornimmt, vermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen (8 15 Abs. 1 S. 1 BNatSchG). Beeintrachtigungen
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck
am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu erreichen, gegeben sind (8 15 Abs. 1 S. 2 BNatSchG).

Verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen sind vom Vorhabentrager auszugleichen
(mittels AusgleichsmalRnahmen) oder in sonstiger Weise zu ersetzen (mittels
ErsatzmalRnahmen) (8 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG).

Ein Eingriff darf nicht zugelassen werden, wenn die Beeintrachtigungen nicht zu
vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwagung aller

Anforderungen an Natur und Landschaft im Rang vorgehen (8§ 15 Abs. 5 BNatSchG).

Wird ein Eingriff zugelassen oder durchgefuhrt, obwohl die Beeintrachtigungen nicht
zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind,
hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten (8 15 Abs. 6 S. 1 BNatSchG). Die
Ersatzzahlung bemisst sich nach den durchschnittichen Kosten der nicht
durchflihrbaren Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen einschlie3lich der erforderlichen
durchschnittichen Kosten fir deren Planung und Unterhaltung sowie die
Flachenbereitstellung unter Einbeziehung der Personal- und sonstigen
Verwaltungskosten (8§ 15 Abs. 6 S. 2 BNatSchG). Die Ersatzzahlung ist von der
zustandigen Behdrde im Zulassungsbescheid oder, wenn der Eingriff von einer
Behorde durchgefiihrt wird, vor der Durchfiihrung des Eingriffs festzusetzen (8§ 15 Abs.
6 S. 4 BNatSchG).

Dieses Entscheidungsprogramm des Bundesnaturschutzgesetzes steht selbstandig
neben den fachplanungsrechtlichen Zulassungsregeln. Die Prifungsstufen sind
einzuhalten. Es gilt aber auch das Ubermafverbot (BVerwG, Urteil vom 18.03.2009,
Az. 9 A 40/07, NVwZ 2010, 66 (67)).
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Die Planung entspricht dem Gebot des § 15 Abs. 1 S. 1 BNatSchG, wonach der
Verursacher eines Eingriffs vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu unterlassen hat. Dieses Gebot stellt nach Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, Beschluss vom 30.10.1992, Az. 4 A 4/92,
NVwZ 1993, 565 (568)) striktes Recht dar; dabei ist der Begriff der Vermeidbarkeit
nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn zu verstehen, sondern bedarf der
rechtlichen Eingrenzung anhand der Zielsetzung der Eingriffsregelung. Als vermeidbar
nach dem BNatSchG ist daher im Ergebnis eine Beeintrachtigung anzusehen, wenn
das erforderliche Vorhaben an der vorgesehenen Stelle ohne oder mit geringeren
Beeintrachtigungen unter verhaltnisméaRigem Mitteleinsatz verwirklicht werden kann.
Das Vermeidungsgebot verlangt also nicht eine Unterlassung des Vorhabens, sondern
die Vermeidung zu erwartender Beeintrachtigungen; es gehoért zur sogenannten

Folgenbewaltigung.

Die Planung entspricht diesem strikten naturschutzrechtlichen Gebot. Insoweit wird auf
die Erlauterungen und die vorgesehenen Mallnahmen im landschaftspflegerischen
Begleitplan (Unterlage 19.1.1) verwiesen. Darin ist eine sachangemessene
Okologische Bestandsaufnahme enthalten. Die zeichnerische Darstellung
einschliellich der genauen Lage im Untersuchungsgebiet befindet sich im
landschaftspflegerischen Bestands- und Konfliktplan (Unterlagen 19.1.2/1, 19.1.2/2
und 19.1.2/L).

Trotz aller Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen verursacht die festgestellte
Planung erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft. Diese
Beeintrachtigungen sind als unvermeidbar anzusehen, da zumutbare Alternativen, den
mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren

Beeintrachtigungen fur Natur und Landschaft zu erreichen, nicht gegeben sind. Dabei
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verbleiben insbesondere folgende unvermeidbare Beeintrachtigungen, die sich auf

den Kompensationsbedarf auswirken und die in der planfestgestellten Unterlage 9.4

naher dargestellt sind:

- Bezugsraum Nr. 01 — Offenlandschaft mit Siedlungen und landwirtschaftlicher

Nutzung:

©)

Beeintrachtigung von Biotop- und Nutzungstypen durch Versiegelung,
Uberbauung, betriebsbedingte ~ Wirkungen und  bauzeitliche
Inanspruchnahme

Beeintrachtigungen der Biotopausstattung in den an die Trasse
angrenzenden Bestanden im Gesamtbereich der geplanten
Baumafinahme

Beeintrachtigungen von Boden, Grundwasser mit mdglichen schadlichen
Konsequenzen fur Standorte und Habitate im Gesamtbereich der
geplanten Baumalinahme

dauerhafte Inanspruchnahme eines nach § 30 BNatSchG geschiitzten
Bestandes (Artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und
Nasswiesen) (BNT G222-GNOOBK)

allgemeine bauzeitliche und dauerhafte Beeintrachtigungen von

Lebensraumen fir Tiere

- Bezugsraum Nr. 02 — Bachtaler und begleitende Feuchtflachen:

o

Beeintrachtigung von Biotop- und Nutzungstypen durch Versiegelung,
Uberbauung,  betriebsbedingte ~ Wirkungen und  bauzeitliche
Inanspruchnahme

Beeintrachtigungen der Biotopausstattung in den an die Trasse
angrenzenden Bestanden im Gesamtbereich der geplanten
Baumafinahme

Beeintrachtigungen von Boden, Grundwasser, Oberflachengewasser mit
moglichen schadlichen Konsequenzen fur Standorte und Habitate im
Gesamtbereich der geplanten BaumalZinahme

dauerhafte Inanspruchnahme eines nach § 30 BNatSchG geschiitzten
Bestandes (Nicht oder gering veranderte Flie3gewéasser (BNT F15-
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FWOO0BK); Flutrasen, extensiv genutzt (BNT G231-GNOOBK); MalRig
artenreiche Sdume und Staudenfluren feuchter bis nasser Standorte
(BNT K123-GH6430); Quellrinnen, Bach- und Flussauenwaélder, junge
Auspragung (L511-WA91EQ*))

o bauzeitliche und dauerhafte Beeintrachtigungen von Lebensrdumen fur
Tiere (insbesondere Brutlebensraum fir Voégel und Lebensraum des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings)

o bauzeitliche und dauerhafte Beeintrachtigungen von Lebensrdumen fur
Arten der FlieR3gewasser

o technische Uberpragung des Landschaftsbildes in den Bachtalern mit
vergleichsweise hoher landschaftlicher Eigenart, markantem Relief,
gliedernden Kleinstrukturen und Elementen der traditionellen

Kulturlandschaft

Wegen der naheren Einzelheiten zu den vorhabenbedingten Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft wird auf die festgestellten Planunterlagen (Unterlagen 9.1, 9.2/1,
9.2/2,9.2/3, 9.2/L, 9.3 und 9.4; Unterlage 19.1.1) verwiesen. In diesen Unterlagen ist
eine sachangemessene 0kologische Bestandsaufnahme enthalten. Die zeichnerische
Darstellung einschlie3lich der genauen Lage im Untersuchungsgebiet findet sich im
landschaftspflegerischen Bestands- und Konfliktplan (Unterlagen 19.1.2/1, 19.1.2/2
und 19.1.2/L).

Es bestehen keine Zweifel daran, dass der Vorhabentrager hinreichend
aussagekraftiges  Datenmaterial zur Beurteilung der vorhabenbedingten
Beeintrachtigungen ermittelt hat, indem reprasentative Tier- und Pflanzenarten bzw.
Vegetationsstrukturen als Indikatoren fur die Lebensraumfunktionen und die
faunistische und floristische Ausstattung herangezogen wurden (vgl. BVerwG, Urteil
vom 15.01.2004, Az. 4 A 11/02, NVwZ 2004, 732 (737)). Zudem hat auch die héhere
Naturschutzbehorde (Sachgebiet 51 der Regierung der Oberpfalz) in dieser Hinsicht

keine Bedenken geaulert.
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Die Pflicht zu mdglichen AusgleichsmalRnahmen ist nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (Beschluss vom 30.10.1992, Az. 4 A 4/92, NVwZ 1993,
565 (569)) striktes Recht, also einer Abwagung nicht zuganglich. Eine Abwagung
findet naturschutzrechtlich erst im Rahmen des § 15 Abs. 5 BNatSchG (spezifisch
naturschutzrechtliche Abwagung) statt. Davon zu unterscheiden ist die planerische
Abwagung, bei der es darum geht, die Bedeutung der Belange gegeniberzustellen
und die Auswahl unter mehreren verhaltnismaRigen und geeigneten Mal3hahmen so
vorzunehmen, dass die 6ffentlichen Belange und die Belange Privater mdglichst gering

betroffen werden (UbermaRverbot).

Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintréachtigten
Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet st
(8 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG). Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in
gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
neugestaltet ist (8 15 Abs. 2 S. 3 BNatSchG). Bei der Festsetzung von Art und Umfang
der Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sind die Programme und Plane nach den
88 10 und 11 BNatSchG zu bertcksichtigen (8 15 Abs. 2 S. 5 BNatSchG).

Die BayKompV konkretisiert die bundesgesetzliche Regelung. Die Ermittlung des
Kompensationsbedarfs wurde entsprechend der BayKompV unter Beachtung der
Vollzugshinweise zur BayKompV vom 07.08.2013 fur den staatlichen StraRenbau —
Vollzugshinweise Stral3enbau (Stand: Februar 2014) (Anlage 2 zum Rundschreiben
der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, fir Bau und
Verkehr vom 28.02.2014, Az. 11Z7-4021-001/11) ermittelt. Die Ermittlung der
Wertpunkte erfolgte anhand der Biotopwertliste zur BayKompV.

Der Bedarf an Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen (Kompensationsbedarf) ergibt sich
unter Berlcksichtigung der zu treffenden Vermeidungsmal3nahmen aus einem

wertenden Vergleich von Natur und Landschaft vor und nach dem Eingriff. Der
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Kompensationsbedarf fur flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen
des Schutzguts Arten und Lebensraume wurde rechnerisch gemaf Anlage 3.1 zur
BayKompV ermittelt (88 5 Abs. 3S. 1 Nr. 1, 7 Abs. 2 S. 1 BayKompV). Der ergdnzende
Kompensationsbedarf fur nicht flachenbezogen bewertbare Merkmale und
Auspragungen des Schutzguts Arten und Lebensraume wurde auf der Grundlage
vorliegender  faunistischer ~ Erhebungen  verbal argumentativ  bestimmt
(885Abs.3S.1Nr.2, 7 Abs. 2 S. 2 BayKompV). Insoweit wird auf die

planfestgestellte Unterlage 9.4 verwiesen.

Die maRgeblichen Eingriffstypen (Versiegelung, Uberbauung, voriibergehende
Inanspruchnahme und mittelbare Beeintrachtigung) werden in den planfestgestellten
Unterlagen tabellarisch den zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen
gegenubergestellt (Unterlage 9.4, Teil 1). Nach den Berechnungen des
Vorhabentragers ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 227.200 Wertpunkten fir
flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und
Lebensrdume. Die vorgesehenen Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen werden mit
230.739 Wertpunkten bewertet.

Der erganzend erforderliche Kompensationsumfang fir nicht flachenbezogen
bewertbare Merkmale und Auspragungen wurde bei Festlegung der notwendigen
KompensationsmalRnahmen in der Planung entsprechend bericksichtigt. Er wird mit
den in den genehmigten Planunterlagen enthaltenen landschaftspflegerischen

Maflnahmen vollstandig abgedeckt (Unterlage 9.4).

Aus Sicht der hoéheren Naturschutzbehorde (Sachgebiet 51 der Regierung der
Oberpfalz) besteht Einverstandnis mit dem vorgelegten Kompensationskonzept. Auf

die Stellungnahmen vom 25.11.2020 sowie vom 26.10.2023 wird insoweit verwiesen.

Unter Hinweis auf die festgestellten Planunterlagen (insbesondere Unterlage 9.3) sind

folgende KompensationsmalRnahmen vorgesehen:

- 10 A/E: Kompensationsmaflinahmen auf Verschnittflachen in Trassennahe
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- 11 E: Entwicklung eines artenreichen Extensivgrinlandbestandes und
Pflanzung von Einzelbaumen

- 12 A/E: Pflege und Optimierung von Nass- und Feuchtlebensrdumen sowie
Grabensystemen

- 13 E: Waldumbau und gelenkte nattrliche Sukzession zu standorttypischem
Wald; Zulassen von naturlicher Gewasserdynamik

- 14 E: Waldumbau und gelenkte natirliche Sukzession zu standorttypischem
Wald

Insgesamt ist festzuhalten, dass nach Realisierung der Ausgleichs-
/ErsatzmalRnahmen die durch das Vorhaben verursachten unvermeidbaren

Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vollstandig kompensiert werden.

Bei Auswahl der Grundstiicke wurde gemald 8 15 Abs. 3 BNatSchG so weit wie
moglich  Rucksicht auf agrarstrukturelle Belange genommen. Fir die
Inanspruchnahme land- oder forstwirtschaftlich genutzter Flachen fir Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen enthélt diese Vorschrift ein ausdriickliches Rucksichtnahmegebot
(8 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG) sowie einen besonderen Prifauftrag
(8 15 Abs. 3 S. 2 BNatSchG). Das Ricksichtnahmegebot bezieht sich dabei auf
.=agrarstrukturelle Belange". Der Begriff ,agrarstrukturelle Belange“ hat im Gesetz
keine nahere Erlauterung erfahren. Jedoch lasst das Regelbeispiel, das die Schonung
der fur die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeigneten Bdéden nennt, mit
hinreichender Deutlichkeit erkennen, dass § 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG vor allem darauf
abzielt, eine kompensationsbedingte Inanspruchnahme der fur die land- und
forstwirtschaftliche Erzeugung besonders bedeutenden Produktionsgrundlagen, zu
denen namentlich glnstig gelegene, nicht zersplitterte und Uberdurchschnittlich
ertragsreiche Nutzflachen gehoren, moglichst zu vermeiden (Gellermann, in:
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 106. EL Januar 2025, BNatSchG § 15 Rn. 34).

Nach 8§ 9 Abs. 1 S. 1 BayKompV sind agrarstrukturelle Belange im Sinn von
8 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG betroffen, wenn die Gesamtheit der Ausstattung,
Verfugbarkeit und Qualitat von Arbeit, Boden und Kapital (Produktionsfaktoren) sowie

der Produktions- und Arbeitsbedingungen und damit der Produktionskapazitat und
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Produktivitat in einem Agrarraum erheblich beeinflusst oder verandert werden. Nach
8§ 9 Abs. 1 S. 2 BayKompV ist stets davon auszugehen, dass dies der Fall ist, wenn
die Kompensation eines Eingriffs mehr als drei Hektar land- oder forstwirtschaftliche
Flache in Anspruch nimmt. Durch das Vorhaben werden mehr als vier Hektar land-
oder forstwirtschaftlich genutzte Flachen in Anspruch genommen. Es ist somit

festzuhalten, dass agrarstrukturelle Belange durch die Mal3hahme betroffen sind.

8 9 Abs. 2 BayKompV konkretisiert § 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG dahingehend, dass
unter ,fur die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Boden® im regionalen
Vergleich tberdurchschnittlich ertragreiche Béden zu verstehen sind. Mal3geblich ist
dabei das Gebiet des durch die Kompensationsmal3hahmen raumlich betroffenen
Landkreises, bei landkreistibergreifenden MalRnahmen das Gesamtgebiet der
betroffenen Landkreise. Die Ertragskraft bestimmt sich nach dem jeweiligen
Durchschnittswert der Acker- und Grinlandzahlen eines Landkreises gemafl dem
Bodenschatzungsgesetz. Die Durchschnittswerte der Acker- und Grinlandzahlen fur
die einzelnen bayerischen Landkreise kdnnen der Anlage der ,Vollzugshinweise zur
Anwendung der Acker- und Grunlandzahlen gemal3 8 9 Abs. 2 Bayerische
Kompensationsverordnung (BayKompV)“ (Stand: 16. Oktober 2014) entnommen
werden. Fir den Landkreis Cham liegt die durchschnittliche Acker- bzw. Grinlandzahl

jeweils bei 36.

Die fur die Kompensationsmal3Bhahmen 12 A/E und 14 E in Anspruch zu nehmenden
Flachen weisen Grinlandzahlen auf, welche unter den Durchschnittswerten des
Landkreises Cham liegen und somit nicht als besonders geeignete Boden gemali § 15
Abs. 3 S. 1 BNatSchG i.V.m. 8 9 Abs. 2 BayKompV anzusehen sind. Auf die
planfestgestellte Unterlage 19.1.1, dort Ziff. 5.1.3 (Tab. 6) (S. 34), wird insoweit

verwiesen.

Die fur die KompensationsmafRnahmen 10 A/E und 11 E in Anspruch zu nehmenden
Flachen weisen zwar tber dem Durchschnitt des Landkreises Cham liegende Acker-
bzw. Griinlandzahlen auf. Die Kompensationsmalinahme 10 A/E wird jedoch auf
kunftigen trassennahen Verschnittflachen realisiert, die aufgrund der geringen

FlachengroRe und des ungunstigen Zuschnittes ohnehin nicht fir eine sinnvolle
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landwirtschaftliche Nutzung geeignet sein werden. Insoweit wird auch auf die
Stellungnahme des Sachgebiets 60 der Regierung der Oberpfalz vom 14.01.2021
verwiesen. Auch die Inanspruchnahme der Flache fur die Kompensationsmalinahme
11 E erweist sich als notwendig (8 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG).

Bei der fur die Kompensationsmal3hahme 13 E in Anspruch zu nehmenden Flache
handelt es sich um eine vergleichsweise kleine und isolierte Waldflache, die
gegenwartig nicht intensiv forstlich genutzt wird. Eine innere ErschlieRung der
Waldparzelle besteht nicht. Durch die Wahl dieser Flache wird daher auch den

agrarstrukturellen Belangen ausreichend Rechnung getragen.

Auf das mit Stellungnahmen vom 25.11.2020 sowie vom 26.10.2023 erteilte
Einverstandnis der hoheren Naturschutzbehérde (Sachgebiet 51 der Regierung der

Oberpfalz) wird erganzend verwiesen.

Im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Vorhabens sind folgende

GestaltungsmafRnahmen vorgesehen:

- 9 G: Landschaftsgerechte Gestaltung des Stra3enbegleitgriins
o 9.1 G: Pflanzung von flachigen Gebischen im Wechsel mit Anlage von
Landschaftsrasen (krautreich / blitenreich)
o 9.2 G: Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der
Entwasserungsanlagen
o 9.3 G: Landschaftsgerechte Gestaltung von rickzubauenden

StraRenabschnitten

Diese  GestaltungsmalBhahmen  dienen  primar der  Minimierung  von

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch das Vorhaben.

Auf die planfestgestellte Unterlage 9.3 wird verwiesen.
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Die genannten Vorgaben der BayKompV sind in erster Linie fir die Bestimmung des
notwendigen Umfangs von Kompensationsmaflinahmen mafgeblich. Deren Qualitat,
das heil3t ihre Eignung, den Eingriff in adaquater Weise zu kompensieren, muss in

einem gesonderten Schritt Gberprift werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass die vorgesehenen Kompensationsmafl3nahmen aus
naturschutzfachlicher Sicht grundséatzlich geeignet sind, die mit dem gegenstéandlichen
Vorhaben verbundenen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft funktional zu
kompensieren, so dass keine erhebliche Beeintrachtigung des Naturhaushalts
zurtickbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu
gestaltet sein wird. Die vorgesehenen MalRnahmen stehen in einem engen raumlichen
und funktionalen Zusammenhang zum Eingriff und tragen dazu bei, die durch das
StralRenbauvorhaben verursachten und vorstehend néher beschriebenen
Beeintrachtigungen der Funktionen des Naturhaushalts nach
8 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG  auszugleichen. Weder aus den im Verfahren
eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen noch aus sonstigen
Erkenntnissen ergeben sich fur die Planfeststellungsbehdrde begriindete Zweifel an
der Wirksamkeit der mit diesem Planfeststellungsbeschluss festgestellten
landschaftspflegerischen Maflinahmen. Auf die Stellungnahmen des Sachgebiets 51

der Regierung der Oberpfalz vom 25.11.2020 sowie vom 26.10.2023 wird verwiesen.

Insgesamt ist somit festzustellen, dass nach Realisierung der landschaftspflegerischen
Kompensationsmaflinahmen nach Beendigung der StralBenbaumalRnahme die
dadurch verursachten Beeintrachtigungen kompensiert sind, sodass keine erhebliche
Beeintrachtigung des Naturhaushaltes zuriickbleibt und das Landschaftsbild

landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet sein wird. Eine
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naturschutzrechtliche Abwagung nach 8§ 15 Abs. 5 BNatSchG ist somit vorliegend nicht

erforderlich, da die Eingriffe vollstandig ausgeglichen bzw. ersetzt werden kénnen.

v. Globalklima

Das Vorhaben ist mit den Belangen des globalen Klimaschutzes zu vereinbaren.

aa. Rechtsgrundlagen und Priifmethodik

Der Vorhabentrager hat als staatliche Behdrde die Verwirklichung der Minderungsziele
des BayKlimaG im Rahmen seiner hoheitlichen Planungstatigkeit gemaf
Art. 2 Abs. 3 S. 2 BayKlimaG zu unterstitzen. Dies qilt auch fir die
Planfeststellungsbehérde im Rahmen ihrer Entscheidung. Minderungsziel des
BayKlimaG ist es, gemaR Art. 2 Abs. 1 S. 1 BayKlimaG das CO2-Aquivalent der
Treibhausgasemissionen je Einwohner bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 % zu
senken, bezogen auf den Durchschnitt des Jahres 1990. Spatestens bis zum Jahr

2040 soll Bayern gemalf Art. 2 Abs. 2 BayKlimaG klimaneutral sein.

,Unterstitzen“ bedeutet, dass unbeschadet der in Art. 3 Abs. 1 BayKlimaG
verankerten Vorbildfunktion der staatlichen Stellen die Belange des Klimaschutzes im
Rahmen des geltenden Rechts in allen hoheitlichen Entscheidungsprozessen der
staatlichen Behérden zu verankern sind. Insbesondere dann, wenn das geltende
Recht der zustandigen Behdrde einen Ermessens- oder Beurteilungsspielraum fir die
Entscheidung einrdumt, soll das Erreichen der Minderungsziele als
abwagungserheblicher Belang einflie3en (Bayerischer Landtag, Drs. 18/7898, S. 10).
Fur eine ordnungsgemalde Unterstlitzung waren daher zunachst die klimarelevanten
Faktoren sowie die Bedeutung der Entscheidung fur den Klimaschutz zu ermitteln und

anschlieBend abzuwégen.

Bei dieser Abwagung sind auch der Zweck des KSG und die zu seiner Erfullung
festgelegten Ziele gemal 8 13 Abs. 1 S. 1 KSG zu bericksichtigen (so Fellenberg, in:
Fellenberg/Guckelberger, Klimaschutzrecht, 1. Aufl. 2022, § 13 KSG, Rn. 8).
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Zweck des KSG ist es gemal3 § 1 S. 1 KSG, zum Schutz vor den Auswirkungen des
weltweiten Klimawandels die Erfullung der nationalen Klimaschutzziele sowie die
Einhaltung der européischen Zielvorgaben zu gewahrleisten. Die zur Erfullung dieses

Zwecks festgesetzten Ziele werden in den 88 3 ff. KSG aufgefuhrt.

.Berucksichtigung“ bedeutet, dass der Zweck des KSG und die zu seiner Erflllung
festgesetzten Ziele im Planfeststellungsbeschluss in die Erwagungen einzubeziehen
sind (BT-Drs. 19/14337, S. 36). In der Gesetzesbegrindung zum KSG wird eine
Parallele zum BauGB gezogen; dort wird der Klimaschutz u.a. in § 1a Abs. 5 BauGB
aufgeflihrt. Die Klimaschutzklausel wird hier als bloRes Abwéagungsmaterial und nicht
als sogenanntes Optimierungsgebot verstanden, das dem Klimaschutz eine
Sonderstellung ggi. anderen Belangen einraumen wirde. Dies muss auch fur das
Berucksichtigungsgebot des 8 13 KSG gelten. Das Beriicksichtigungsgebot fuhrt nicht
zwingend zur Durchsetzung als Ubergeordneter Belang, denn es verlangt seinem
Wesen nach nur die Bericksichtigung, nicht die Beachtung (Scharlau u.a., Das
Bundes-Klimaschutzgesetz, NVwZ 2020, 1 (6); BVerwG, Urteil vom 04.05.2022, Az. 9
A 7/21, NVwzZ 2022, 1549 (1559), Rn. 86). Fur eine ordnungsgemalle
Bericksichtigung sind die Bedeutung der Entscheidung fir den Klimaschutz zu
ermitteln  und Klimaschutzgesichtspunkte zu beriicksichtigen, soweit keine
entgegenstehenden Uberwiegenden rechtlichen oder tatsachlichen Grinde vorliegen
(BT-Drs. 19/14337, S. 36). Die Entscheidung ist unter Beriicksichtigung der nationalen
Klimaschutzziele (§ 3 KSG), der bayerischen Minderungsziele (Art. 2 BayKlimaG) und

der Abwagung mit den anderen 6ffentlichen und privaten Belangen zu treffen.

bb. Ermittlung der klimarelevanten Faktoren und Auswirkungen des

Bauvorhabens

Die zu erwartende Menge an Treibhausgasen, welche aufgrund des Vorhabens
emittiert werden, ist von der Planfeststellungsbehérde zu ermitteln; nur bei

unverhaltnismaligem Ermittlungsaufwand kommt eine Schatzung in Betracht
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(BVerwG, Beschluss vom 22.06.2023, Az. 7 VR 3.23, ZUR 2023, 680 (682), Rn. 39;
BVerwG, Beschluss vom 15.09.2023, Az. 7 VR 6/23, KlimaR 2024, 28 (32), Rn. 42).

In Verbindung mit den Klimaschutzzielen ist bezlglich der Reduzierung von
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) in verschiedene Sektoren zu
differenzieren (8 5 Abs. 1 S. 1 KSG i.V.m. Anlage 1 KSG). Bei StraRenbauvorhaben
sind die Sektoren ,Industrie® (Bauwirtschaft, Betrieb, Unterhaltung), ,Verkehr®
(Verkehrsleistung / Transport) und ,Landnutzung, Landnutzungsanderung und

Forstwirtschaft® (Eingriff / Kompensation) beruhrt.

Bei der Planung und dem Bau von Stralen geben Richtlinien und Normen den
grundsatzlichen Rahmen fur den baulichen Umfang vor (v.a. RAL 2012, RStO). Damit
verbunden sind technische Soll-Vorgaben fir MalRe der StraRenflache, der
Querschnitte, der Knotenpunkte, der StralR3enflachengestaltung, den Aufbau von
Stral3en, die zu verwendenden Baustoffe sowie zur Gestaltung im Hinblick auf die
Verkehrssicherheit. Auf die Ausfihrungen unter Teil B. Abschnitt I1. Ziff. 3. lit. c) dieses

Beschlusses wird verwiesen.

THG-Emissionen, die bei der Herstellung von Baustoffen in der Bauwirtschaft
entstehen, sind dem Sektor ,Industrie® zuzuordnen. Im Sektor ,Industrie” werden
Emissionen aus dem Zeitraum der Herstellung sowie fur die Unterhaltung der StralRe
bericksichtigt und als sogenannte Lebenszyklusemissionen der Stral3e ausgegeben.

Sie werden daher nicht im Sektor ,Verkehr® gezahilt.

THG-Emissionen (v.a. CO2, N2O, CHa), die aus dem Betrieb von Stral3en, d.h. dem
Verkehr mittels Verbrennungsmotoren, entstehen, werden dem Sektor ,Verkehr*
zugerechnet. Fir die Bertcksichtigung der durch den Verkehr verursachten THG-
Emissionen dienen die Verkehrsprognose und die darin abgebildeten Veranderungen

der Verkehrslast auf der neu geplanten Strecke sowie dem nachgeordneten Netz.

Auswirkungen auf die THG-Emissionen ergeben sich auch anlagebedingt, da stets

Flachen umgenutzt werden und damit auf Biotopstrukturen und Boden einwirken — dies
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ist dem Sektor ,Landnutzung, Landnutzungsanderung und Forstwirtschaft"

zuzurechnen.

Im hiesigen Verfahren wurde eine Unterlage betreffend die Berticksichtigung aktueller
Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz (Unterlage 19.5) erstellt, die sich am
.Methodenpapier zur Beriicksichtigung des globalen Klimas bei der StraRenplanung in
Bayern“ des BayStMB vom 17.11.2022 sowie an den ,Hinweisen zur Bericksichtigung
der grofiraumigen  Klimawirkungen in  der Vorhabenzulassung® des
Bundesministeriums fur Digitales und Verkehr vom 16.12.2022 orientiert. Die konkrete
Behandlung der einzelnen Sektoren erfolgt gemald dem bereits erwahnten

Methodenpapier.

Sektor Industrie

Es werden Emissionen aus dem Zeitraum der Herstellung sowie fur die Unterhaltung
der Strafl3e beriicksichtigt und als sogenannte Lebenszyklusemissionen der Stral3e

ausgegeben.

Eine Moglichkeit der Berechnung zeigt die im Methodenhandbuch zum
Bundesverkehrswegeplan 2030 abgebildete Untersuchung von PTV Planung
Transport Verkehr AG, PTV Transport Consult GmbH und TCI R6hling - Transport
Consulting International aus dem Jahr 2016. Dort werden die sogenannten jahrlichen
Lebenszykluskosten auf Grundlage von Durchschnittswerten der spezifischen THG-
Emissionen pro m2Jahr versiegelter Flache berechnet. Fir Bricken- sowie
Tunnelabschnitte werden aufgrund von hoherem Materialeinsatz und Bauaufwand
Aufschlage fur die Durchschnittswerte angegeben (dort Ziff. 3.3.9 (S. 162 f.)). Die
speziell auf Bundesautobahnen und Bundesstralien zugeschnittene
Berechnungsmethode kann auch fur die Berechnung von Lebenszyklusemissionen

anderer Straf3enklassen herangezogen werden.
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Zur Berechnung werden die (teil-)versiegelte Flache, die Flachengrol3en der
Briickenabschnitte und die Durchschnittswerte der spezifischen THG-Emissionen in

kg CO2-eq/m? Stral3enoberflache und Jahr bendétigt.

Fur das gegenstandliche Vorhaben sind fiir das CO2-Aquivalent (COz2-eq/a) der

Lebenszyklusemissionen die folgenden THG-Faktoren in Ansatz zu bringen:

Tabelle 14: Bilanzierung zur Berechnung der Lebenszyklusemissionen (Sektor Industrie)

StralRenkategorie

Streckenlange

(m)

Querschnittsbreite

(RQ)

Gesamtflache

(m?)

Spezifische
THG-

kg

COzeq/a

Emissionen
(kg/m2/a)

Staatsstrale

(inklusive Briicken- 2.008 6,5 13.052 4,6 60.039

und Tunnelabschnitte)

Aufschlag

2,5 6,5 16,25 12,6 204,75

Briickenabschnitte

Gesamtsumme kg

60.243,75
CO2-eqg/a

Sektor Verkehr

Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die fossile Energietrager wie Diesel, Benzin
oder Gas nutzen, erzeugen CO2 sowie in geringen Mengen Lachgas (N20) und
Methan (CH4). Die Betrachtung der unterschiedlichen klimaschadlichen Gase wird
zusammengefiihrt und in CO2-Aquivalenten (CO2-e) ausgedriickt. Durch den Einsatz
moderner und energieeffizienter Verbrennungstechnik bei Fahrzeugen und der
Forderung von E-Mobilitat bestehen bereits wirksame Lenkungsmechanismen, welche
die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Klima durch Freisetzung von
Treibhausgasen bei der Benutzung der Straf3e in den kommenden Jahren weiter
reduzieren werden. Damit wird der CO2-Ausstof3 durch den Verkehr sukzessive

entsprechend der zuklnftigen technischen Entwicklung weiter sinken.
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Fur die Berechnung der durch den Verkehr verursachten THG-Emissionen dienen die
Verkehrsprognose (Unterlage 16) und die darin abgebildeten Veranderungen der
Verkehrslast auf der neu beplanten Strecke sowie dem nachgeordneten Netz als
Grundlage. Die THG-Bilanzierung erfolgt darauf aufbauend fir den Planfall im
Vergleich zum Bezugsfall und das daraus resultierende Delta. Grundlage fir die
Berechnung der verkehrsbedingten = THG-Emissionen ist  aktuell die
Emissionsdatenbank fir den Kfz-Verkehr in der Version HBEFA 5.1 (Handbuch fur
Emissionsfaktoren: https://www.hbefa.net) mit Stand Oktober 2025.

Durch das Vorhaben wird weder eine Steigerung der Verkehrsbelastung noch eine
Veranderung der Verkehrszusammensetzung prognostiziert. Aufgrund des isolierten
Gesamtverlaufs der St 2132 und des geringen MalBnhahmenumfangs der
planfestzustellenden Ortsumgehung Traidersdorf ist variantenunabhangig von keiner
relevanten Verlagerung des Verkehrs auszugehen. Im Vergleich zum Bestand wird
durch die Ortsumgehung Traidersdorf eine dem Geldnde angepasste und gleichzeitig
moglichst geradlinige Trassierung realisiert. Durch den Wegfall der engen
Ortsdurchfahrt wird eine Verflussigung des Verkehrsflusses und Erhéhung der
Verkehrssicherheit  erreicht.  Gleichzeitig werden  durch  Brems-  und

Beschleunigungseffekte bedingte Schadstoffausstdl3e verringert.

Fur die verkehrsbedingten THG-Emissionen wird daher insgesamt von einer

Klimaneutralitat ausgegangen.

In der organischen Substanz im Boden und in der Vegetation (unterirdische und
oberirdische Biomasse) ist CO2 in Form von organisch gebundenem Kohlenstoff
(CO20rg) gespeichert (Speicherfunktion). Je nach Bodenform, Vegetationstyp und
Nutzung werden aus dem Bodenvegetationssystem entweder Treibhausgase emittiert
oder es wird CO2 kontinuierlich eingelagert (Senkenfunktion). Fir die Beurteilung der

Auswirkungen auf das globale Klima ist die flachige Beanspruchung bzw.
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Beeintrachtigung von klimarelevanten Boden (Moorbdden, mineralische Boden bei
hoch anstehendem Grundwasser, mit Kohlenstoff angereicherte Bdden) zu
betrachten. Ebenso sind die Verluste von biomassereichen Biotopen wie Waldern und

Geholzbestande, aber auch extensive bewirtschaftete Grunlander zu quantifizieren.

Nachfolgend sind die unvermeidbaren  Flacheninanspruchnahmen  von
klimaschutzrelevanten Boden und Vegetationskomplexen tabellarisch

zusammengestellt:

Tabelle 15: Bilanzierung zu den Emissionen aus dem Sektor Landnutzung, Landnutzungsanderung und

Forstwirtschaft

Landnutzung Eingriff Kompensation
(bau- / anlagebedingte (Ausgleichs- und
Eingriff / Kompensation Flacheninanspruchnahme) [ha] ErsatzmaRnahmen) [ha]
Bdden baubedingt = 1,58 | Naturnahe
mit besonderer anlagebedingt = 2,87 | Bodenentwicklung auf allen
Funktionsauspragung kunftigen
Kompensationsflachen:
5,86 ha
Wald baubedingt = 0,06
. 1,09
anlagebedingt = 0,08
davon ausgewiesene 0
Klimaschutzwalder,
Immissionsschutzwalder,
Bodenschutzwalder sowie
nattrliche und naturnahe
Waldbestande
Waldumbau 0 0,5
Zulassen natdrlicher
) 0 0,59
Waldentwicklung
Neuaufforstung 0 0
Gehdlze baubedingt = 0,08 0.49
auch: Alleen, Baumreihen anlagebedingt = 0,26 '
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Griunland baubedingt = 2,12

anlagebedingt = 4,35
davon extensiv genutztes baubedingt = 1,07 530
Griinland anlagebedingt = 2,32 '
Sonstige naturnahe baubedingt = 0,01 197
Biotope anlagebedingt = 0 '
Gesamtsumme 6,96
(Wald, Geholze, Griinland, davon baubedingt = 2,28 5,86
sonst. naturnahe Biotope) davon anlagebedingt = 4,68

Baubedingt beanspruchte Vegetationsbestande werden nach Fertigstellung der
Malnahme gemalf ihres Ausgangszustandes rekultiviert. Folglich werden damit auch
die klimarelevanten Vegetationsstrukturen wiederhergestellt.

Dem anlagebedingten (und damit dauerhaften) Verlust von klimarelevanten
Landnutzungen mit einer Gesamtgrof3e von 4,68 ha steht die Gesamtflache der
Kompensationsmafl3hahmen mit 5,86 ha gegentber.

cc. Abwagung und Ergebnis

Durch das Bauvorhaben kommt es zu Treibhausgasemissionen aufgrund des
Lebenszyklus der Mal3Bnahme.

Die Verkehrsemissionen des Vorhabens bedingen keine Zusatzbelastung.

Die Emissionen durch die baubedingten Flacheninanspruchnahmen sind nur
voribergehender Natur und entfallen nach Wiederherstellung des urspriinglichen
Zustands. Die Klimaschutzfunktionen der Boéden und der Vegetation auf diesen
Flachen entfalten dann wieder ihre Wirkung.

Die Zunahme der THG-Emissionen durch die anlagebedingten

Flacheninanspruchnahmen wird durch eine Reduzierung von THG-Emissionen durch

die Verbesserung der Klimaschutzfunktionen (CO2-Speicherung) aufgrund der
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Kompensationsmal3hahmen ausgeglichen. Die Kompensationsflache ist mit 5,86 ha
deutlich groR3er als der Verlust von Flachen mit klimarelevanten Landnutzungen. Dabei
ist zu beriicksichtigen, dass das Plangebiet keine besonderen klimatischen Funktionen
erfullt (Unterlage 1.1, Ziff. 5.5.1 (S. 50); Unterlage 19.1.1, Ziff. 2.2.1 (S. 18) und Ziff.
2.2.2 (S. 20)).

Die Gesamtbilanz der vorhabenbedingten THG-Emissionen kann nachstehender

Tabelle enthommen werden.

Tabelle 16: Gesamtbilanzierung der klimaschutzrelevanten Emissionen

Gesamtbilanz der vorhabenbedingten THG-Emissionen

Sektor Industrie

Lebenszyklusemissionen 62.802 kg CO2-eg/a

Sektor Verkehr

Verkehrsemissionen (vorhabenbedingte Zusatzbelastung) 0 kg CO2-eqg/a

Sektor Landnutzung, Landnutzungsédnderung und

Forstwirtschaft

Kompensations-
Inanspruchnahme
maflnahmen

Inanspruchnahme von

Boden mit
. 4,45 ha
klimaschutzrelevanten 10 A/E. 11E. 12 AJE
Funktionen 13E
Inanspruchnahme von
klimaschutzrelevanten 5,86 ha
6,96 ha

Biotopen /

Vegetationskomplexen

In der Abwagung zeigt sich in Bezug auf die nachteilige Beeinflussung des globalen

Klimas durch vorhabenbezogene THG-Emissionen, dass zwar nachteilige Beitrage
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vorliegen, diese jedoch weniger gewichtig sind als das (planerisch notwendige)
Vorhaben. Dies gilt hinsichtlich Anlage, Bau und Betrieb.

Betriebsbedingt wird auf der StraBe zwar auch Fahrzeugverkehr mit
Verbrennungsmotoren abgewickelt. Dessen CO2-Ausstof3 ist jedoch den
emittierenden Fahrzeugen zuzuordnen und nicht der baulichen Anlage. Die
Zurechnung erfolgt daher konsequenterweise zum Sektor ,Verkehr*.

Da die Ortsumgehung gemalf der Verkehrsuntersuchung nur zu einer Verlagerung des
Durchgangsverkehrs und nicht zu einer vorhabenbedingten zusatzlichen
Verkehrsbelastung fihrt, bleibt die rein verkehrliche Belastung fir das Vorhaben von
untergeordnetem Gewicht.

Soweit ein Verkehrszuwachs — auch ohne Ausbau — zu erwarten ware, wirde eine

THG-Emission ohne das Vorhaben auf der bisherigen Strecke erfolgen.

Baubedingt kommt es zu THG-Emissionen, die dem Vorhaben direkt zuzuordnen sind
und gegen dessen Verwirklichung sprechen, auch wenn der StralRenkoérper als solcher
kein CO2-Aquivalent ausstoRt.

Die zu erwartenden Lebenszyklusemissionen der Strale wurden durch den
Vorhabentrager nachvollziehbar berechnet. Die pauschalierende Berechnung ist dabei
zumutbar und angemessen, da baustellenbezogene Abweichungen im Gesamtbild der
von der Bundesrepublik Deutschland zu erfullenden Verpflichtungen nach oben und
unten gleichermallen abweichen koénnen. Eine besonders herausgehobene
Vertraglichkeit oder Schadlichkeit ist weder ersichtlich noch nachvollziehbar
vorgetragen.

Die THG-Emissionen erreichen baubedingt eine beachtliche und dementsprechend
gewichtige Grol3enordnung. Da der StralBenbau jedoch — wie der Klimaschutz —
gesetzlich verankert ist, muss vom Vorhaben nicht abgesehen werden, wenn es eine
Klimabelastung auslost. Vielmehr missen Anstrengungen unternommen werden, die
Belastung zu vermeiden und zu minimieren. Reicht das nicht aus, kbnnen immer noch
Kompensationen erfolgen. Reichen auch diese nicht, muss das Vorhaben zur

Verwirklichung eine gewichtige Notwendigkeit aufweisen.
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Vorliegend bleiben diese Emissionen, gerechnet auf die Nutzungsdauer der Stralie,
vernachlassigbar gering bzw. werden durch Kompensationsmalinahmen

ausgeglichen.

Zuletzt wirkt sich auch die Flachenumnutzung klimarelevant aus: Soweit durch das
Vorhaben zusatzliche Flachen beansprucht und soweit Bodenfunktionalitdten derart
beeinflusst werden, dass THG-Emissionen erfolgen oder THG-Speicherméglichkeiten
(z.B. von Mooren) verringert werden, kommt es zu nachvollziehbaren, aber nicht
abschlieRend bezifferbaren nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf das Globalklima.
Derartige Eingriffe mussen daher moglichst durch landschaftsgestaltende
Malnahmen in einem in etwa gleichwertigen Umfang kompensiert werden. Aufgrund
der vorgesehenen Kompensationsmal3inahmen schlagt das Gewicht des

verbleibenden Belangs ,Klima“ im Ergebnis nicht gegen das Vorhaben durch.

vi. Gewadasserschutz, wasserrechtliche Erlaubnisse

Das planfestgestellte Vorhaben steht bei Beachtung der unter Teil A. Abschnitt Ill. Ziff.
8., Abschnitt IV. ziff. 1. lit. b) und Abschnitt IV. Ziff. 2. lit. b) festgelegten
Nebenbestimmungen mit den Belangen des Gewasserschutzes und der
Wasserwirtschaft in Einklang. Die zustandigen Fachbehérden haben die
Planunterlagen im Rahmen des Anhérungsverfahrens geprift und unter Beachtung
der festgesetzten Nebenbestimmungen ihr Einverstdndnis mit den geplanten
MalRnahmen erklart. Auf die Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes
Regensburg vom 25.01.2021 sowie vom 08.11.2023 und auf die Stellungnahmen des
Landratsamts Cham vom 04.01.2021 sowie vom 26.10.2023 wird verwiesen.

Dies gilt sowohl hinsichtlich der von der planfeststellungsrechtlichen
Konzentrationswirkung umfassten Entscheidungen (lit. aa.) als auch bzgl. der
gesondert auszusprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse (lit. bb.) und der

zwingend zu beachtenden Bewirtschaftungsziele (lit. cc.).
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aa. Entscheidungen im Rahmen der Konzentrationswirkung

Von der planfeststellungsrechtlichen Konzentrationswirkung werden auch die
erforderlichen wasserrechtlichen Entscheidungen — mit Ausnahme der Erlaubnis nach
8 19 Abs. 1 WHG - erfasst, bspw. der Ausbau von Gewassern oder Stral3enbau im
Uberschwemmungs-/Wasserschutzgebiet. Die Umweltauswirkungen sind zusammen
mit denen der Stral3e abgehandelt und bewertet worden. Die Auswirkungen dieser
MalRnahme auf Offentliche und private Belange sind bertcksichtigt. Die
wasserrechtliche Planfeststellung ist zulassig, da die MalBnahme dem Wohl der

Allgemeinheit dient und Rechte anderer nicht nachteilig betroffen werden.

(i) Gewasserausbau

Diese Planfeststellung umfasst auch die wasserrechtliche Planfeststellung nach § 19
Abs. 1 i.V.m. §8 68 Abs. 1 WHG fur die mit der Baumalinahme verbundenen

AusbaumalRnahmen.

Nach 8§ 68 Abs. 1 WHG bedarf ein Vorhaben des Gewasserausbaus der
(wasserrechtlichen) Planfeststellung. Gewasserausbau ist nach § 67 Abs. 2 S. 1 WHG
die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung eines Gewassers

oder seiner Ufer.

Im Zuge des Vorhabens sind die folgenden Gewasserausbauten erforderlich:

Zur Verringerung des Sedimenteintrags wird im Zuge der Ausgleichsmal3hahme
12 A/E innerhalb des Flurstiicks am unbenannten Graben stdlich Himmelreich ein
Sedimentfangbacken gestaltet und punktuelle Uferaufweitungen geschaffen, deren

konkrete Lage vor Ort durch die Umweltbaubegleitung festzulegen ist. Die Fliel3strecke
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auf dem Flurstick betragt ca. 370 m. Auf eine naturnahe Gestaltung bei

Berucksichtigung der Moglichkeit zur Sedimentraumung wird beim Ausbau geachtet.

Austausch der bestehenden Durchlasse des unbenannten Grabens sudlich

Der unbenannte Graben sudlich Himmelreich quert im Bestand die Zufahrt zum
Himmelreich und die St 2132. Im Zuge der MalRBhahme werden die bestehenden
Durchlasse durch Durchlasse DN 1600 (Lange der Durchlasse 2 x 20 m, Gesamtlange

ca. 50 m) ersetzt.

Querung _des __unbenannten__Grabens _sudlich __Traidersdorf _mit__einem

Der Graben sudlich Traidersdorf wird bei Bau-km 34569 durch einen
Rahmendurchlass 1,95 m x 1,95 m auf ca. 32 m unter der St 2132 durchgefuhrt.

Die Querung des unbenannten Grabens sudlich Kieslau wird auf einer Lange von ca.

60 m verlegt, um die Verrohrung DN 1600 auf ca. 22 m begrenzen zu kdnnen.

Zur Gestaltung eines Sedimentfangbeckens ist eine Umverlegung des Sollerbaches

auf eine Lange von ca. 80 m notwendig.

Ebenfalls von der planfeststellungsrechtlichen Konzentrationswirkung umfasst sind die
den vorstehend genannten Gewasserausbauten dienenden Mal3nahmen (8 9 Abs. 3
S. 1 WHG), im konkreten Fall die Entnahme von Oberflachenwasser fur

Gewasserverlegungen und deren Wiedereinleitung in Graben und Bache.

145



Fur die Gewasserverlegungen erfolgt die Entnahme direkt oberhalb, die
Wiedereinleitung direkt unterhalb der fir den Gewdasserausbau vorgesehenen
FlieRgewasserstrecke. Die Entnahmewassermenge entspricht dem ankommenden
Wasserdargebot und wird an der Einleitstelle vollstandig dem Gewasser wieder
zugefihrt. Die Dauer der Gewasserverlegungen kann jeweils bis zu acht Wochen

erforderlich werden, soll jedoch mdglichst kurzgehalten werden.

(i) Uberschwemmungsgebiete / Wasserschutzgebiete

Fur das betroffene Gebiet sind keine Uberschwemmungsgebiete nach § 76 WHG
festgesetzt. Weiter werden durch das planfestgestellte Vorhaben keine
Wasserschutzgebiete i.S.d. 8§ 51 WHG beeintrachtigt.

bb. Begriindung der wasserrechtlichen Erlaubnisse

Die Erlaubnis gewéhrt die widerrufliche Befugnis, ein Gewasser zu einem bestimmten
Zweck in einer nach Art und Mafl} bestimmten Weise zu benutzen (88 10 Abs. 1,
18 Abs. 1 WHG). Besteht hierfur ein offentliches Interesse oder ein berechtigtes
Interesse des Gewasserbenutzers, kann die Erlaubnis als gehobene Erlaubnis erteilt
werden (8 15 Abs. 1 S. 1 WHG). Gemal § 19 Abs. 1 WHG wird die Erlaubnis von der
Konzentrationswirkung der Planfeststellung nicht erfasst und deshalb unter Teil A.
Abschnitt IV. des Beschlusstenors gesondert ausgesprochen. Die Erlaubnis ist zu
versagen, wenn schadliche, auch durch Auflagen nicht vermeidbare oder nicht
ausgleichbare Gewasserveranderungen zu erwarten sind (8 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG)
oder andere Anforderungen nach offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfillt
werden (8 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Schadliche Gewasserveranderungen sind gemaf
83 Nr. 10 WHG Veranderungen von Gewassereigenschaften, die das Wohl der
Allgemeinheit, insbesondere die 6ffentliche Wasserversorgung, beeintréachtigen oder
die nicht den Anforderungen entsprechen, die sich aus diesem Gesetz, aus auf Grund

dieses Gesetzes erlassenen oder aus sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften
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ergeben. Gewassereigenschaften sind dabei nach 8§ 3 Nr. 7 WHG die auf die
Wasserbeschaffenheit, die Wassermenge, die Gewasserdkologie und die

Hydromorphologie bezogenen Eigenschaften von Gewassern und Gewéasserteilen.

Im Einzelnen gilt hinsichtlich der im Rahmen des festgestellten Plans vorgesehenen

Benutzungen im Sinne von 8§ 9 WHG Folgendes:

() Einleiten von Stoffen in Gewéasser

Derzeit erfolgt die Entwésserung der bestehenden St 2132 durch Versickerung tber
die Dammschultern und Uber straRenbegleitende Mulden oder Grében, die Uber
Durchlasse zu den Seitengraben und -Bachen des Gruberbachs fuhren. Insgesamt
vier Graben und Bache werden momentan als Vorfluter genutzt und sollen teilweise
auch zukunftig als Vorfluter dienen (unbenannter Graben sudlich Himmelreich,
unbenannter Graben sudlich Traidersdorf, Sollerbach mit Nebengraben, Silbersbach
mit Nebengraben vor Matzelsdorf). Rickhalte- und Reinigungsanlagen sind derzeit

nicht vorhanden.

Die geplante Entwasserung entspricht dem aktuellen Stand der Technik.
Bericksichtigt wurden dabei das Arbeitsblatt DWA — A 117 ,Bemessung von
Regenruckhalteraumen®  (12/2013), das Merkblatt DWA - M 153
»,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser” (08/2007) sowie die bei
Antragstellung gultigen RAS-Ew 2005, welche mit Rundschreiben StraRenbau Nr.
06/2022 des BDV vom 04.03.2022 durch die REwS 21 ersetzt wurden.

Fur die schadlose Beseitigung des auf den Verkehrsflachen anfallenden
Regenwassers sind fur die geplante Ortsumgehung Traidersdorf insgesamt zwolf
Entwésserungsabschnitte vorgesehen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen
Entwasserungsabschnitte ist der planfestgestellten Unterlage 18.1 (dort Ziff. 2.3, S. 3
ff.) zu entnehmen. Die genaue Lage der einzelnen Abschnitte einschlie3lich der funf
Regenriuckhalterdume, Einleitungsstellen und Vorfluter sind in den planfestgestellten

Unterlagen 8/1 und 8/2 dargestellt.
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In sechs Entwasserungsabschnitten (Ill, Va, Vb, VII, 1X, XII) wird auch kiinftig tber die
belebte Oberbodenschicht der Bdschungen versickert. Die Entwasserung im
Entwasserungsabschnitt Xl erfolgt tiber die Ableitung und Versickerung in bestehende

Mulden und Graben am Wurzerweg.

Die Entwasserung der folgenden Entwésserungsabschnitte erfolgt Giber eine Ableitung

in Regenruckhaltebecken und Einleitung in die Vorfluter (vgl. Unterlagen 8/1 und 8/2):

- unbenannter Graben stdlich Himmelreich:
Entwasserungsabschnitt 1, lla in RRB 1, Entwasserungsabschnitt Ilb in
Sedimentationsanlage, Einleitungsstelle E1+E2

Entwésserungsabschnitt IV in RRB 2, Einleitungsstelle E3

- unbenannter Graben sudlich Traidersdorf:

Entwasserungsabschnitt VI in RRB 3, Einleitungsstelle E4

- unbenannter Graben sidlich Kieslau zum Sollerbach:

Entwasserungsabschnitt VIII in RRB 4, Einleitungsstelle E5

- unbenannter Graben zum Silbersbach:

Entwésserungsabschnitt X in RRB 5, Einleitungsstelle E6

Die Regenriickhaltebecken werden in Erdbauweise mit Dauerstau fir den
Sedimentationsriickhalt errichtet. Einzig die Sedimentationsanlage fir den

Entwasserungsabschnitt 1lb (E2, Bau-km 3+000) ist in Schachtbauweise geplant.

Eine direkte Einleitung von StraBenwasser in ein berichtspflichtiges

Oberflachengewasser ist nicht vorgesehen.

Bezlglich der naheren Einzelheiten wird auf die detaillierten Beschreibungen und
Darstellungen in den planfestgestellten Unterlagen, insbesondere Unterlage 18.1 und

18.2, verwiesen.
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Die Einleitungen sind gemaR 88 8 f. WHG gestattungspflichtig, da es sich um eine
Benutzung gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG handelt. Insbesondere darf gesammeltes
Niederschlagswasser nicht erlaubnisfrei versickert werden, wenn es von Stral3en
stammt, die Gegenstand einer stralenrechtlichen Planfeststellung sind
(8 2 Nr. 3 NWFreiV). Die Gestattungen werden von der Konzentrationswirkung der
Planfeststellung gemaR 8 19 Abs. 1 WHG nicht erfasst, sondern unter Teil A. Abschnitt

IV. Ziff. 1 dieses Beschlusses gesondert ausgesprochen.

Die Gestattungen kénnen gemafd 88 12, 15, 55, 57 WHG in Form der gehobenen
Erlaubnis erteilt werden. Bei Beachtung der unter Teil A. Abschnitt I1V. Ziff. 1. lit. b)
dieses Beschlusses angeordneten Nebenbestimmungen sind schadliche
Gewasserveranderungen (8 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG) oder die Nichterfullung anderer
offentlich-rechtlicher Anforderungen (8 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG) sowie
Rechtsbeeintrachtigungen und Nachteile fur Dritte (8 15 Abs. 2 i.V.m. § 14 Abs. 3 und
4 WHG) nicht zu erwarten. Die Nebenbestimmungen beruhen auf § 13 WHG. Es liegt
auch im offentlichen Interesse, die Gewasserbenutzung infolge des auf Dauer
angelegten Betriebs der Ortsumgehung ggu. privatrechtlichen Ansprichen verstarkt
abzusichern. Somit liegen die Voraussetzungen fir die Erteilung einer gehobenen
Erlaubnis nach 88 10, 15 Abs. 1 S. 1 WHG vor. Das erforderliche Einvernehmen der
unteren Wasserbehotrde wurde erteilt (8 19 Abs. 3 WHG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 S. 2
BayWaG).

(i) Bauwasserhaltung

Die Bauwasserhaltung wird wie folgt geregelt:

Fir in den zu erstellenden Baugruben und Leitungsgraben anfallendes
Oberflachenwasser, Sickerwasser und Grundwasser ist eine breitflachige
Versickerung mit Oberbodenpassage auf den Grundstiicken, auf denen die Wasser
anfallen, oder auf den direkt benachbarten Grundstiicken vorgesehen. Die Einleitung

erfolgt, soweit erforderlich, in den Grundwasserkorper ,1_G080 Kristallin — Zwiesel.
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Ist eine Versickerung nicht moglich, sind Ableitungen zu den Einleitstellen vorgesehen.
Anfallendes Wasser wird gesammelt und abgepumpt. Hierbei wird das abzuleitende
Wasser, soweit moglich, Uber die bestehenden Absetz- und Rickhaltebecken geleitet
oder durch Zwischenschaltung eines Absetzbehalters bzw. -Beckens zur
Sedimentation von Feststoffen und einer Wasserfuhrung uber Strohballen von
Feststoffen gereinigt und auf max. 1/6 von Qormax Nach DWA M 153, gedrosselt

eigeleitet.

Die Versickerung stellt eine Einleitung (8 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) und damit eine
gestattungspflichtige Benutzung gemal 88 8 f. WHG dar. Die Erlaubnis hierfir wird
nicht von der Konzentrationswirkung der Planfeststellung gemafl § 19 Abs. 1 WHG
erfasst, sondern unter Teil A. Abschnitt IV. Ziff. 2 dieses Beschlusses gesondert

ausgesprochen.

Die Erlaubnis kann, wie beantragt, gemal 88§ 10, 12, 57 WHG iV.m.
Art. 15 Abs. 1 BayWG in Form der beschrankten Erlaubnis erteilt werden. Bei
Beachtung der unter Teil A. Abschnitt IV. Ziff. 2. lit. b) dieses Beschlusses
angeordneten Nebenbestimmungen sind schéadliche Gewasserveranderungen
(812 Abs. 1 Nr. 1 WHG) oder die Nichterfullung anderer offentlich-rechtlicher
Anforderungen (8 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG) nicht zu erwarten. Die Nebenbestimmungen
beruhen auf 8§ 13 WHG. Das erforderliche Einvernehmen der unteren Wasserbehérde
wurde erteilt (8 19 Abs. 3 WHG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 BayWG).

cc. Bewirtschaftungsziele der 88 27 und 47 WHG

Zu den zwingend zu beachtenden wasserrechtlichen Vorschriften gehéren
insbesondere die in 88 27 und 47 WHG festgelegten Bewirtschaftungsziele fur
oberirdische Gewasser und das Grundwasser, die die entsprechenden Vorgaben der
europaischen Wasserrahmenrichtlinie (Art. 4 Abs. 1 WRRL) in deutsches Recht
umsetzen. Die OGewV enthalt die Vorgaben aus der WRRL und der EU-Richtlinie
2008/105/EG (UQN-Richtlinie) fur die Bestimmung des 6kologischen und chemischen
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Zustands von oberirdischen Gewassern. Weiter ist die GrwV zu beachten. Diese setzt
ebenfalls die WRRL sowie die EU-Richtlinie 2006/118/EG um.

§ 27 WHG

Nach § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach § 28 WHG

als kiinstlich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften,

- dass eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands
vermieden wird (Nr. 1) und

- ein guter Okologischer sowie ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden (Nr. 2).

Kinstliche oder erheblich veranderte oberirdische Gewéasser sind nach
8 27 Abs. 2 WHG so zu bewirtschaften,

- dass eine Verschlechterung ihres okologischen Potenziales und ihres
chemischen Zustandes vermieden wird (Nr. 1) und
- ein gutes Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten

oder erreicht werden (Nr. 2).

Ob ein Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands eines
Oberflachenwasserkorpers bewirken kann, beurteilt sich nach dem allgemeinen
ordnungsrechtlichen Mal3stab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines
Schadenseintritts. Eine Verschlechterung muss daher nicht ausgeschlossen, aber
auch nicht sicher zu erwarten sein (BVerwG, Urteil vom 11.07.2019, Az. 9 A 13/18,
NVwZ 2020, 788 (802), Rn. 154). Eine Verschlechterung des Zustandes eines
Gewasserkorpers liegt nicht nur dann vor, wenn sich die chemische bzw. 6kologische
Zustandsklasse verschlechtert, sondern auch dann, wenn sich der Zustand
mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des Anhangs V der WRRL um eine
Klasse verschlechtert; ist die betreffende Qualitatskomponente bereits in der

schlechtesten Klasse eingeordnet, stellt jede weitere Beeintrdchtigung eine
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Verschlechterung des Zustands dar (EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Az. C-461/13, ZUR
2015, 546 (551), Rn. 70). Eine ,Erheblichkeitsschwelle“ erkennt der Europaische

Gerichtshof dabei nicht an.

§ 47 WHG

Das Grundwasser ist nach 8 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass

- eine Verschlechterung seines mengenmalligen und seines chemischen
Zustands vermieden wird (Nr. 1);

- alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender
Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher
Tatigkeiten umgekehrt werden (Nr. 2);

- ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden; zu einem guten mengenmalfigen Zustand gehort insbesondere
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und

Grundwasserneubildung (Nr. 3).

Die Einhaltung des § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG wird bei StralRenbauvorhaben bereits durch

die Anwendung der maf3geblichen technischen Regelwerke sichergestellt.

88 27 und 47 WHG erfordern dabei eine wasserkdrperbezogene Prifung, anders als

die Umweltvertraglichkeitsprifung, die schutzgutbezogen durchgefiihrt wird.

Die Prufung, ob die Bewirtschaftungsziele der 88 27 und 47 WHG eingehalten werden,

erfordert daher folgende Uberprifungen:

- Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des
Okologischen Zustands (bzw. Potenzials) der Oberflachengewasser zu

erwarten? (Verschlechterungsverbot)
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- Sind Verschlechterungen des mengenmaligen und chemischen Zustandes des
Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten? (Verschlechterungsverbot)

- Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen fir die
betroffenen Wasserkorper? Bleiben ein guter chemischer Zustand und ein guter
Okologischer Zustand (bzw. Potenzial) der Oberflachengewésser erreichbar?
Bleiben ein guter mengenmaliger Zustand und ein guter chemischer Zustand
des Grundwassers erhalten? (Verbesserungsgebot)

Die Genehmigung eines konkreten Vorhabens ist zu versagen, wenn es eine
Verschlechterung des Zustands eines Oberflachengewassers verursachen kann oder
wenn es die Erreichung eines guten Zustands eines Oberflachengewassers bzw.
seines guten 6kologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustands eines
Oberflachengewassers zu dem nach der EU-Richtlinie maf3geblichen Zeitpunkt
gefahrdet (BVerwG, Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8/17, NVwZ 2019, 1202 (1204 1.),
Rn. 22).

Eine ordnungsgemalie Prifung des Verschlechterungsverbots setzt regelméafRig
sowohl eine Ermittlung des Ist-Zustands als auch eine Auswirkungsprognose fur die
einzelnen zu bewertenden Gewasser, also eine wasserkorperbezogene Prifung,
voraus (BVerwG, Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8/17, NVwZ 2019, 1202 (1204 f.), Rn.
22; BVerwG, Urteil vom 11.07.2019, Az. 9 A 13/18, NVwZ 2020, 788 (803), Rn. 160).
Hinsichtlich des chemischen Zustands der Oberflachengewdsser und des
Grundwassers sind regelmafig quantitative Angaben zur Grundbelastung mit Chlorid
erforderlich (BVerwG, Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8/17, NVwZ 2019, 1202 (1207),
Rn. 41), hinsichtlich der Oberflachengewasser auch zu den Stoffen Benzo(a)pyren und
Cyanid. Bezugspunkt der Prifung nach 88 27, 47 WHG ist jeweils der gesamte
Wasserkorper und nicht nur ein r&umlich abgegrenzter Teil. Lokal begrenzte
Veranderungen sind daher nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten
Grundwasserkorper auswirken (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8.17,
NVwZ 2019, 1202 (1207), Rn. 39).

Vom geplanten Vorhaben sind der Grundwasserkdrper GWK 1_G081 ,Kristallin —

Zwiesel” und der Flusswasserkorper FWK 1_F324 ,Rimbach, Gruberbach® betroffen.
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Hinsichtlich der einzelnen Wasserkorper hat die Prifung — zusammenfassend — das
nachstehende Ergebnis ermittelt. Auf die detaillierten Darstellungen in der

planfestgestellten Unterlage 18.2 wird Bezug genommen.

(i) Grundwasserkoérper GWK 1 G081  Kristallin — Zwiesel*

Ist-Zustand

Als Bewertungsgrundlage wurde die Beschreibung des Ist-Zustandes (Stand
22.12.2021) zugrunde gelegt (Unterlage 18.2 und Anlagen). Der zu betrachtende
Grundwasserkorper GWK 1 G081 ,Kristallin — Zwiesel® weist einen ,guten®
mengenmaligen und ,guten” chemischen Zustand auf. Signifikante Vorbelastungen
durch Altlasten bzw. durch N&hrstoffeintrag infolge landwirtschaftlicher Nutzung sind

nicht vorhanden.

Dauerhafte nachteilige Wirkungen kdnnen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

ausgeschlossen werden.

Dies gilt auch hinsichtlich betriebsbedingter Chlorideintrage in das Grundwasser.

Die  Entwasserungsplanung sieht in  insgesamt sechs von  zwolf
Entwésserungsabschnitten die Versickerung des anfallenden Stral3enwassers Uber
die belebte Oberbodenschicht der Dammschulter vor. Es handelt sich dabei jedoch vor
allem um die Ertlichtigung bestehender Mulden um Graben. Eine Neuanlage von
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Versickerungsanlagen ist nicht geplant. Die Menge des zu versickernden

Stral3enwassers wird sich zukinftig im Vergleich zum Ist-Zustand nicht verandern.

Mit  hinreichender  Wahrscheinlichkeit ~ werden  durch  betriebsbedingten
Schadstoffeintrag und Chlorideintrag keine dauerhaften nachteiligen Veranderungen

des chemischen Zustandes des Grundwasserkdrpers eintreten.

Zur Erhohung der Verfahrenssicherheit wurden auch fur den vom Vorhaben
betroffenen Grundwasserkorper die Chlorideintrage berechnet (siehe Unterlage 18.2,
dort Ziff. 5.3 (S. 40 ff.)). An der reprasentativen Messstelle des Grundwasserkorpers
wird die Chloridkonzentration ausweislich der Berechnung bei 3,17 mg/l und damit
deutlich unter dem Schwellenwert von 250 mg/l gemaf Anlage 2 zur GrwV liegen.

Mit den seit 01.05.2020 geltenden Anderungen der Diingeverordnung und der
Ausweisung der mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebiete in Bayern haben sich
die verpflichtend umzusetzenden MalBnhahmen zur Reduzierung von
landwirtschaftlichem Nahrstoffeintrag in das Grundwasser im Vergleich zum 2.
Bewirtschaftungsplan (2016 - 2021) verandert, sodass fur die betroffenen
Grundwasserkdrper im aktuellen 3. Bewirtschaftungsplan keine ergénzenden
wasserschonenden MalRnahmen seitens der Wasserwirtschaftsverwaltung geplant

sind.

Fur den vom Vorhaben bertihrten Grundwasserkorper sind keine Mal3hahmen geman
MalRnahmenprogramm vorgesehen. Der gute chemische und gute mengenmalige
Zustand ist erreicht. Das Verbesserungsgebot des 8§ 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG wird

eingehalten.
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Die Vorschriften des § 47 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 WHG werden damit eingehalten.

(i) Flusswasserkdrper FWK1 F324 ,Rimbach, Gruberbach®

Ist-Zustand

Als Bewertungsgrundlage wurde die Beschreibung des Ist-Zustandes (Stand
22.12.2021) zugrunde gelegt (Unterlage 18.2 und Anlagen). Der zu betrachtende
Flusswasserkérper FWK 1_F324 ,Rimbach, Gruberbach® weist einen insgesamt
.,guten® chemischen Zustand (ohne ubiquitare Stoffe in  Form von

Quecksilberverbindungen) und einen ,maRigen” dkologischen Zustand auf.

Vom Vorhaben sind nur Nebenbache und -Graben des Gruberbachs direkt betroffen,
also keine ,berichtspflichtigen Gewasser mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10

km2.

Dauerhaft nachteilige Wirkungen auf den betroffenen Flusswasserkdrper konnen unter
Berucksichtigung der im wasserrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 18.2) genannten
MalRnahmen wahrend der Bauphase mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

ausgeschlossen werden.

Auch nach Abschluss der Bauphase sind dauerhafte nachteilige Wirkungen auf den
betroffenen Flusswasserkorper vor dem Hintergrund der hydraulischen Berechnungen

gemal Unterlage 18.1 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.
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Chlorid

Dies gilt auch hinsichtlich des Eintrags von Chlorid in den Flusswasserkorper.

Nach Fertigstellung der Ortsumgehung Traidersdorf wird das anfallende
Strallenwasser Uber insgesamt funf Regenrlckhalteraume (einschlieRlich
Regenriickhaltebecken mit Dauerstau) und insgesamt sechs Einleitungsstellen in die
Vorfluter eingeleitet. Eine Einleitung von Stral3enwasser in den Flusswasserkorper des

Gruberbachs erfolgt nicht.

Grundsatzlich ist es moglich, dass Tausalze im StraRenwasser Uber die als Vorfluter
genutzten Graben und Béache in den gemeldeten Wasserkorper des Gruberbaches
gelangen und dort z.B. die elektrische Leitfahigkeit verandern. Dadurch sind potenziell
negative Wirkungen auf die unterstiitzenden Qualitatskomponenten (allgemeine
chemisch-physikalische Parameter und flussgebietsspezifische Schadstoffe) und die
biologischen Qualitatskomponenten denkbar. Wirken diese dauerhaft, ist eine
nachteilige Veranderung des 6kologischen Zustandes des gemeldeten Wasserkorpers

maoglich.

Daher wurde eine Berechnung der zukinftigen  vorhabenbedingten
Chloridkonzentration im Flusswasserkoérper vorgenommen. An der fur den
Flusswasserkdrper des Gruberbachs zutreffenden Messstelle wurde eine mittlere
jahrliche Chloridkonzentration von 14,56 mg/l berechnet (vgl. Unterlage 18.2, Ziff.
5.4.1.1 (S. 41 ft.)). Dieser Wert liegt deutlich unter dem Orientierungswert gemaf
Anlage 7 Nr. 2.1.2 zur OGewV von 200 mg/l.

Auch mogliche nachteilige Wirkungen auf die chemischen Qualitatskomponenten des
Flusswasserkorpers durch den Eintrag von Cyanid sind mit hinreichender

Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.
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Im Stral3enverkehr finden Cyanide (gebunden in stabilen Eisencyanid-Komplexen z.B.
Fe(CN)s) Anwendung in Auftausalzen. Die Toxizitat dieser chemischen Verbindungen
(wahlweise z.B. mit Kalium oder Natrium) ist aufgrund der hohen Stabilitdt des
Komplex-Anions so gering, dass sie u.a. auch fur Speisesalz verwendet werden. Die
Komplexverbindungen sind gut wasserloslich. Deshalb kann davon ausgegangen
werden, dass sie in Regenwasserbehandlungsanlagen nicht zuriickgehalten werden.
Grundsatzlich kénnen die Komplexe unter Lichteinwirkung (UV-Strahlung) zerfallen.
Entsteht dadurch Ferrocyanid und kommt dieses in geloster Form in Kontakt mit

Sonnenlicht, zerfallt es zu freiem, toxisch wirkendem Cyanid.

Mogliche nachteilige Wirkungen auf die chemischen Qualitatskomponenten des
Flusswasserkorpers durch den Eintrag von Cyanid werden im Sinne einer
Abschétzung prognostiziert. Hierzu wurden die Berechnungsergebnisse der
Chloridkonzentrationen im Stral3enabfluss zugrunde gelegt, da Cyanide in Form von
Eisencyanid-Komplexen Bestandteil des Tausalzes sind. Genaue Messwerte fur den
Eisencyanidgehalt im Tausalz sind fur das vorliegende StraRenbauvorhaben nicht
bekannt, somit ist auch keine exakte Berechnung des freien Cyanids mdglich.

Wie vorstehend ausgefuhrt, wurde an der fir den Flusswasserkdrper des Gruberbachs
zutreffenden Messstelle eine mittlere jéahrliche Chloridkonzentration von 14,56 mg/l
berechnet (vgl. Unterlage 18.2, Ziff. 5.4.1.1 (S. 41 ff.)), welche deutlich unter dem
Orientierungswert der Anlage 7 Nr. 2.1.2 zur OGewV von 200 mg/l liegt. Da Cyanide
im StralBenverkehr vor allem als Bestandteile des Tausalzes auftreten, kann deshalb
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fir den betroffenen Flusswasserkorper
angenommen werden, dass auch die JD-UQN fur freies Cyanid nicht Gberschritten
wird. Des Weiteren ist nicht zu erwarten, dass es vorhabenbedingt durch geringfiigige
Konzentrationserh6hungen von Cyanid zu einer Zustandsverschlechterung einer
biologischen Qualitditskomponente kommen wird. Eine Verschlechterung des
Okologischen Zustandes des Gruberbachs kann deshalb bereits an dieser Stelle mit

hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
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Bei Benzo(a)pyren und Fluoranthen handelt es sich um Stoffe, die zu den
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen zahlen und bei der unvollstandigen
Verbrennung organischer Stoffe entstehen. Im Strafl3enverkehr sind sie unter anderem
in Autoabgasen enthalten. Aromatische Verbindungen wie das Benzo(a)pyren und das
Fluoranthen sind unpolare lipophile (fettloésliche) Verbindungen, die sich nicht in
Wasser losen. Das bedeutet, dass sich die Stoffe im Fettgewebe anreichern kénnen
und durch Stoffwechselprozesse im Organismus krebserregende Eigenschaften
entwickeln. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften sind sie sehr bestandig, werden

nicht abgebaut und sind nahezu ubiquitar in der Umwelt vorhanden.

In den planfestgestellten Unterlagen werden die betriebsbedingten Wirkungen durch
einen potenziellen Eintrag dieser beiden prioritaren Schadstoffe in den
Flusswasserkdrper des Gruberbachs untersucht. Auf Unterlage 18.2, Ziff. 5.4.1.3.1 (S.
44 ff.) und Ziff. 5.4.1.3.2 (S. 47 ff.), wird verwiesen. Es wird zunachst eine Abschatzung
hinsichtlich potenzieller Uberschreitungen der Stoffkonzentration im
Jahresdurchschnitt und der zuldssigen Hoéchstkonzentration durchgefuhrt. Fir die
Stoffkonzentration im Jahresdurchschnitt erfolgt zusatzlich eine Berechnung der
vorhabenbedingten Konzentrationserh6hung im Vergleich zum Ist-Zustand des
Gruberbachs.

Fur beide Schadstoffe wurde im Rahmen der Abschatzung einer moglichen
Uberschreitung der Stoffkonzentration im Jahresdurchschnitt ein weitgehend
grol3zligiger Ansatz bzgl. der Zahlenwerte fir Abfluss und Stral3enflache verfolgt. Der
abgeschéatzte Wert wurde zur Sicherheit durch die Berechnung der

Konzentrationserhéhung geprift.

Diese Berechnung zeigt, dass sich — unabhé&ngig von der Ausgangskonzentration im
Flusswasserkorper — die Schadstoffkonzentration von Benzo(a)pyren durch das
geplante Vorhaben um 0,0046 ng/l erh6hen wird, die Schadstoffkonzentration von
Fluoranthen um 0,014 ng/l. Beide Werte liegen damit aul3erhalb des labortechnisch
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messbaren Bereichs, welcher laut Fachliteratur ab einer Erhdhung von 0,034 ngl/l

beginnt.

Fur den vom Vorhaben indirekt berlhrten Flusswasserkorper sind im aktuellen
Malnahmenprogramm  zahlreiche = MalBnahmen  zur  Verbesserung  der
Gewasserstruktur und der Wasserqualitat formuliert (siehe Unterlage 18.2, Ziff. 3.4.2
(S. 27 ff.)). Erganzend zur MalRBhahmenplanung des Bewirtschaftungsplanes konnte
der Entwurf eines Gewasserentwicklungs- und Umsetzungskonzepts recherchiert
werden und ein abgeschlossenes Umsetzungskonzept (siehe Unterlage 18.2, Ziff. 3.5
(S. 28 ff.)). Weitere Informationen zu gewassertkologischen Mafinahmen sind auch
dem FFH-Managementplan zu entnehmen. Die Prifung des Verbesserungsgebotes
bezieht sich auch auf die Planungen des Gewasserentwicklungs- und
Umsetzungskonzepts, des Umsetzungskonzepts und des FFH-Managementplans.
Direkte Eingriffe in den Gruberbach sind durch das geplante Vorhaben nicht
vorgesehen. Bauzeitliche Eingriffe in den angrenzenden Bachen und Graben, die
potentielle nachteilige Wirkungen auf den Zustand des Gruberbachs entfalten kénnen,
werden durch Vermeidungsmaflinahmen minimiert. Der Bau der Ortsumgehung
Traidersdorf steht der Umsetzung weiterer gewasserokologischer Malinahmen zur
Zielerreichung des guten Zustands nicht entgegen. Das Verbesserungsgebot nach
§ 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG wird eingehalten.

Die Vorgaben des § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 WHG werden damit eingehalten.
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dd. Abwagung

Den Belangen der Wasserwirtschaft wird durch die verfahrensgegenstéandliche
Planung sowie durch die in Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 8., Abschnitt IV. zZiff. 1. lit. b) und
Ziff. 2. lit b) dieses Beschlusses erganzend angeordneten Nebenbestimmungen
hinreichend Rechnung getragen. Insgesamt entfalten die wasserwirtschaftlichen
Belange kein entscheidendes Gewicht gegen die beantragte Strallenbaumalinahme.
Sie sind daher nicht geeignet, die fir das Vorhaben sprechenden Belange zu

Uberwiegen.

vii. Landwirtschaft

Das Vorhaben ist mit den Belangen der Landwirtschaft vereinbar.

Das Vorhaben beansprucht Flachen, die bisher landwirtschaftlich genutzt sind. Im
Einzelnen wird auf die Grunderwerbsplane und das Grunderwerbsverzeichnis
(Unterlagen 10.1/1, 10.1/2 und 10.2) verwiesen.

Fur das StralRenbauvorhaben einschlie3lich erforderlicher sonstiger Wege- und
Stralenbeziehungen werden ca. 7 ha Flache bendtigt, davon ca. 3,32 ha
landwirtschatftliche Flache. Auch wenn die agrarstrukturellen Belange nur im Rahmen
der KompensationsmalBhahmen positiv rechtlich normiert sind (siehe hierzu die
Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. d) iv. cc. dieses Beschlusses), kann
die Wertigkeit der in Anspruch genommenen Boden fir die Malinahme selbst dennoch
im Rahmen der Abwé&gung nicht aufRer Betracht bleiben. Es ist festzuhalten, dass die
Ackerzahlen der beanspruchten Grundstiicke zwar Uber dem Durchschnittswert des
Landkreises Cham liegen, diese Grundstiicke jedoch nicht mehr fur eine sinnvolle

landwirtschaftliche Nutzung geeignet sein werden.

Der Querschnitt sowie die Fahrbahnbreite sind im Hinblick auf die Verkehrsprognose,
den Schwerverkehrsanteil sowie zur Anpassung an die bestehenden

Anschlussstrecken erforderlich. Der Landverbrauch kann auch nicht durch Verzicht auf
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Teile der MalRnahme, insbesondere die naturschutzrechtlichen
AusgleichsmalRnahmen, verringert werden, wie sich aus den Erlauterungen zur
Ausgleichspflicht (Teil B. Abschnitt 11. Ziff. 3. lit. d) iv. cc. dieses Beschlusses) ergibt.

Die Nullvariante und modifizierte Nullvariante wirden zwar flachenmalfiig weniger in
die Belange der Landwirtschaft eingreifen, jedoch lassen sich die Planungsziele mit
diesen Varianten nicht erreichen. Auf die Beurteilung der Varianten unter Teil B.
Abschnitt II. Ziff. 3. lit. b) wird verwiesen.

Uber die Inanspruchnahme von Flachen hinaus sind die Belange der Landwirtschaft
noch durch weitere mittelbare Auswirkungen des Vorhabens (An- oder
Durchschneidungen und Umwege) betroffen. Diese Beeintrachtigungen sind jedoch
so weit als moglich auf das Mindestmal? reduziert und nicht so erheblich, dass sie

zusammen mit den Flachenverlusten der Zulassigkeit des Vorhabens entgegenstehen.

Bei der Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flachen fir Ausgleichs- und
Ersatzmallnahmen wurde auf agrarstrukturelle Belange Ricksicht genommen
(815 Abs. 3 S. 1 BNatSchG). Insoweit wird auf die Ausfihrungen unter Teil B.
Abschnitt II. Ziff. 3. lit. d) iv. cc. dieses Beschlusses verwiesen.

Existenzgefahrdungen landwirtschaftlicher Betriebe in einem Umfang, dass
Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struktur in dem von der geplanten
Baumal3nahme betroffenen Raum auftreten kdnnten, sind nicht erkennbar und wurden

auch nicht vorgebracht.
Das landwirtschaftliche Wegenetz wird wieder angepasst.

Die Beeintrachtigungen landwirtschaftlicher Belange sind insgesamt auf ein
Mindestmal} reduziert und nicht so gewichtig, dass sie der Zulassigkeit des Vorhabens
entgegenstehen. Die Abwagung aller betroffenen Interessen ergibt, dass das
plangegenstandliche Vorhaben gegentuiber den Belangen der Landwirtschaft vorgeht.
Dies gilt sowohl im Hinblick auf die vorhabenbedingte Belastung der Landwirtschaft
allgemein als auch hinsichtlich der individuellen Betroffenheit einzelner Betriebe. Eine

weitere Minderung der Eingriffe in die Belange der Landwirtschaft ist wegen der
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verkehrlichen Notwendigkeit und bei sachgerechter Bewertung anderer Belange nicht

maoglich.

viii.  Forstwirtschaft

Das Vorhaben ist mit forstwirtschaftlichen Belangen vereinbar.

Nach Art. 9 Abs. 2 S. 1 BayWaldG bedarf die Beseitigung von Wald zu Gunsten einer
anderen Bodennutzungsart (Rodung) der Erlaubnis. Diese wird von der
Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses erfasst
(Art. 9 Abs. 8 S. 1 BayWaldG). Art. 9 Abs. 4 bis 7 BayWaldG sind im
Planfeststellungsverfahren sinngemalf zu beachten (Art. 9 Abs. 8 S. 2 BayWaldG).

Im Zuge des Vorhabens werden Rodungen im Umfang von 752 m2 erforderlich. Der
betroffene Wald stellt jedoch keinen Bann- oder Schutzwald dar und besitzt laut dem
Waldfunktionsplan keine Schutz-, Nutz- oder Erholungsfunktionen. Auf die
diesbeziglichen Ausfuhrungen im Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1, Ziff. 6.6 (S. 72
f.)) wird verwiesen. Laut Stellungnahme des Amtes fur Erndhrung, Landwirtschaft und
Forsten Regensburg vom 21.01.2021 besteht aus forstlicher Sicht Einverstandnis mit

den vorgelegten Planungen.

Aufgrund der geringfigigen dauerhaft 0Uberbauten Waldflache sowie des
vorgesehenen Waldumbaus im Rahmen der Kompensationsflachen 13 E und 14 E in
einer GroRenordnung von ca. 0,6 ha wird kein zusétzlicher Bedarf einer
Neuaufforstung angenommen. Eine Erlaubnis fur eine Erst- und Wiederaufforstung
nach Art. 15 f. BayWaldG wird demnach nicht erforderlich.

Die Inanspruchnahme von Waldflachen fiir das planfestgestellte Vorhaben ist Giberdies
als Abwagungsbelang zu beriicksichtigen. Die entsprechenden Beeintrachtigungen
sind insoweit auf ein Mindestmald reduziert und nicht so gewichtig, dass sie der

Zulassigkeit des Vorhabens entgegenstehen. Die Abwagung aller betroffenen
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Interessen ergibt, dass das plangegenstandliche Vorhaben gegeniiber den Belangen

des Waldschutzes vorgeht.

ix. Jagd- und Fischereiwesen

Belange des Jagdwesens werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Unter Berlcksichtigung der Auflagen unter Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 8. dieses
Beschlusses sind auch keine Beeintrachtigungen des Fischereiwesens zu erwarten.

X. Denkmalschutz

Belange des Denkmalschutzes stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Das Vorhaben
kann auch unter Berucksichtigung des Denkmalschutzes, insbesondere des Schutzes

von Bodendenkmalern, zugelassen werden.

Im Umfeld der geplanten Trasse befinden sich verschiedene Baudenkmaler (vgl.
Unterlage 1.1, Zziff. 5.2.1 (S. 46 f.); Unterlage 19.1.1, ziff. 1.4.3 (S. 8)) und
Bodendenkmadler (vgl. Unterlage 1.1, S. 47; Unterlage 19.1.1, Ziff. 1.4.3 (S.8)); die zum
Schutz solcher Denkmaéler bestehenden gesetzlichen Vorschriften (Art. 4 ff.
BayDSchG bzw. Art. 7 ff. BayDSchG) werden jedoch eingehalten.

Auf die Stellungnahme des Bayerischen Landesamts fur Denkmalpflege vom
08.12.2020 sowie auf die Auflagen unter Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 5. dieses
Beschlusses wird verwiesen.

Sollten im Zuge der Bauausfiihrung auch in der Stellungnahme des Bayerischen
Landesamtes fir Denkmalpflege nicht aufgezeigte Bodendenkmaéler mit nationaler
Bedeutung auftreten, deren Schutz durch die vorgesehenen Auflagen nicht
hinreichend gewahrleistet ware, hat die Planfeststellungsbehtérde nach
Art. 75 Abs. 2 S. 2 BayVwVfG die Moglichkeit, tber dann moglicherweise gebotene

erganzende Schutzauflagen zur Abwendung unvorhergesehener Nachteile fur die
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Belange der Denkmalpflege zu entscheiden. In allen anderen Fallen umfasst dagegen
die vorliegende Entscheidung die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach
Art. 7 Abs. 1 BayDSchG sowohl hinsichtlich der bekannten (Bau-/Boden-)Denkmaler,
der bezeichneten Verdachtsflachen als auch eventueller Zufallsfunde unter Beachtung
der durch die Auflagen unter Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 5. dieses Beschlusses

vorgesehenen Mal3gaben.

xi.  Trager von Versorgungsleitungen

In der Planfeststellung ist nur Uber das ,Ob und Wie“ der Leitungsanderung zu
entscheiden, nicht jedoch Uber die Kosten. Da sich die Leitungstrager mit den im
Regelungsverzeichnis enthaltenen MaRnahmen einverstanden erklart haben, missen
keine ndheren Regelungen getroffen werden. Auf die Auflagen in Teil A. Abschnitt 111

Ziff. 1. dieses Beschlusses wird verwiesen.

e) Wiurdigung der Stellungnahmen der Behérden

Die nachfolgend aufgelisteten Behorden haben im Anhorungsverfahren entweder
keine Stellungnahme abgegeben oder es konnte eine vollumfangliche Einigung
hinsichtlich ihrer Einwande erzielt werden, insbesondere durch Zusagen des

Vorhabentragers:

Amt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung Cham

- Industrie- und Handelskammer Regensburg

- Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr

- Regionaler Planungsverband Regensburg

- Bayerisches Landesamt fur Umwelt

- Amt fir Landliche Entwicklung Oberpfalz

- Amt fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg
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- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 24 (Raumordnung, Landes- und
Regionalplanung)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 50 (Technischer Umweltschutz)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 51 (Naturschutz)

- Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 52 (Wasserwirtschaft)

- Bayerisches Landesamt fir Denkmalpflege

- Wasserversorgung Bayerischer Wald ,Waldwasser*

Auf die Niederschrift zum Erdrterungstermin vom 12.03.2024, die Blaueintragungen
sowie auf die Auflagen im vorliegenden Beschluss (Teil A. Abschnitt Ill., Abschnitt IV.
Ziff. 1. lit. b) und Ziff. 2. lit. b)) wird verwiesen.

Die Stellungnahmen der Behdrden wurden — soweit erforderlich — bereits in
vorstehenden Ausfilhrungen behandelt. Im Folgenden werden deshalb nur
wesentliche Forderungen derjenigen Behorden behandelt, welche nicht bereits
Gegenstand der bisherigen themenkomplexbezogenen Abwagung waren. Soweit
diesen Forderungen nicht durch Auflagen in diesem Beschluss Rechnung getragen
wurde oder sie sich nicht auf andere Weise (bspw. durch Erklarung im
Erorterungstermin oder durch Vereinbarungen mit dem Baulasttrager) im Laufe des
Planfeststellungsverfahrens erledigt haben, werden sie zurtickgewiesen.

i. Stadt Bad Kotzting

Die Stadt Bad Koétzting hat mit Schreiben vom 08.01.2021 zum Vorhaben Stellung

genommen und am Erdrterungstermin teilgenommen.

Die Stadt Bad Kotzting hat moniert, dass die Schnittstellen des Vorhabens mit
stadtischen Infrastruktureinrichtungen nicht in den Planunterlagen behandelt wirden.
Jedoch werden die Schnittstellen in diesen Unterlagen bertcksichtigt; insoweit wird
auf Unterlage 5/1 und Unterlage 5/2 verwiesen. Hinsichtlich der tberbauten bzw.

kreuzenden Leitungen wird auf die Mal3hahmen im Regelungsverzeichnis (Unterlage
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11), konkret die Nr. 402, Nr. 405 und Nr. 407, verwiesen. Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

Weiter hat die Stadt Bad Kotzting vorgetragen, Kosten fir notwendige Um- und
Neuverlegungen der stadtischen ErschlieBungsanlagen seien vom Vorhabentrager zu
tragen.

Diesbezuglich ist festzustellen, dass die Kostentragung grundsatzlich aul3erhalb des
Planfeststellungsverfahrens geregelt wird und sich im Ubrigen nach den
geschlossenen Nutzungsvereinbarungen richtet. Auf die planfestgestellte Unterlage

11, ziff. 7., wird insoweit verwiesen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Zu den mit Schreiben vom 16.10.2023 mitgeteilten geé&nderten Planunterlagen ist

keine Stellungnahme der Stadt Bad Koétzting mehr erfolgt.

ii. Landratsamt Cham

Das Landratsamt Cham hat mit Schreiben vom 04.01.2021 zum Vorhaben Stellung

genommen.

Nach Ansicht des Landratsamts Cham drangt sich im Rahmen des
Variantenvergleichs eine weitere Variante in Form einer Kombination der Varianten 2
und 3 auf. Durch diese Variante sollen die infolge der Planvariante entstehenden
Immissionen im Bereich der Anwesen Traidersdorf 4 und 6 vermieden werden. Die
Variante soll westlich zuerst wie Variante 3 und ab dem Schnittpunkt aller Varianten
wie Variante 2 verlaufen.

Diese Variante wirde jedoch zu erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild
und den unbenannten Graben sidlich Himmelreich fihren, ferner ware die Trafostation
zu verlegen. Zum Schutz der Anwohner des Anwesens Traidersdorf 4 sind passive
LarmschutzmalRnahmen vorgesehen (vgl. Unterlage 1.1, Ziff. 6.1 (S. 54)). Das
Anwesen Traidersdorf 6 befindet sich bereits im Eigentum des Freistaates Bayern und

wird aus Grunden der Verkehrssicherheit abgebrochen.
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Die vom Landratsamt Cham angefiihrte Variante konnte daher ohne detailliertere
Betrachtung im Rahmen des Variantenvergleichs verworfen werden. Der Einwand

wird daher zurickgewiesen.

Der Forderung, wonach Einmindungen so zu gestalten seien, dass die
Sichtweiten von 200 Metern fur den einmundenden Verkehr gewahrleistet
werden konnen, wird, soweit maoglich, entsprochen; bei Einmindungen mit
grolBerer Verkehrsbedeutung ist ein Tropfen in der untergeordneten Stral3e
vorgesehen.

Der Forderung nach Anbau von Linksabbiegespuren an den Einmundungen wird
entsprochen; insoweit wird auf die planfestgestellte Unterlage 1.1, dort Ziff. 4.5.1
(S. 34), verwiesen. Hiernach sind Linksabbiegespuren als Standardausbildung fur die

Knotenpunkte vorgesehen.

Das Landratsamt Cham hat in seiner Stellungnahme vom 04.01.2021 bemangelt, dass
die nach der WPBYV erforderlichen Plane und Beilagen fir die Gewasserausbauten in
den Antragsunterlagen nicht enthalten seien und dass die konkrete Lage der
Sedimentfangbecken und  Uferaufweitungen erst vor Ort durch die
Umweltbaubegleitung festgelegt werde. Den vom Vorhabentrager mit Schreiben vom
16.10.2023 u.a. vorgelegten Unterlagen 18.3/1.1, 18.3/1.2, 18.3/2, 18.3/3.1, 18.3/3.2,
18.3/4.1, 18.3/4.2 und 18.3/4.3 sind die Standorte der Gewasserausbauten jedoch zu

entnehmen. Dem Einwand wurde daher entsprochen.

Das Landratsamt Cham hat zurecht darauf hingewiesen, dass in Unterlage 19.4, Ziff.
3. (S. 7) eine Tabelle versehentlich nicht eingefligt wurde. Besagte Tabelle, die eine
Darstellung der nach § 30 BNatSchG / Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG geschitzten
Flachen enthélt und auch im vorliegenden Beschluss als Tabelle 13 enthalten ist, kann
jedoch der planfestgestellten Unterlage 19.1.1, dort Ziff. 1.4.1 (S. 4 f.), enthommen
werden. Insofern wirkt sich die unterlassene Abbildung in Unterlage 19.4 im Ergebnis

nicht aus. Der Einwand wird daher im Ergebnis zuriickgewiesen.
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Der Forderung, die auf der Fl.-Nr. 81, Gemarkung Traidersdorf, befindliche
Wasserkraftlage sowie die mdglichen Auswirkungen des Vorhabens auf diese
Anlage und die Unterhaltung des Gewassers im Planfeststellungsverfahren zu
berticksichtigen, wird entsprochen. Auswirkungen auf die Wasserkraftanlage
konnen aufgrund der Dimensionen der Durchlasse ausgeschlossen werden. Die
Unterhaltung der neuen Durchlédsse obliegt gemafll dem Regelungsverzeichnis
(Unterlage 11, dort Nr. 200 und Nr. 201) dem Freistaat Bayern.

Mit weiterem Schreiben vom 26.10.2023 hat das Landratsamt Cham zu den wahrend
des Verfahrens geanderten Planunterlagen Stellung genommen und im Wesentlichen
auf Widerspriiche zwischen den Angaben im wasserrechtlichen Fachbeitrag

(Unterlage 18.2) und den Wasserrechtsantragen (Unterlage 18.3.5) hingewiesen.

Bzgl. der Einleitungen von Niederschlagswasser ist richtigerweise, wie im
wasserrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 18.2, dort Zziff. 2.1.2. (S. 17)), eine
gehobene Erlaubnis nach 8 15 WHG und keine beschrankte Erlaubnis nach Art. 15
BayWG zu beantragen (vgl. insoweit auch die Ausfiihrungen unter Teil A. Abschnitt IV.
Ziff. 1. lit. a) dieses Beschlusses). Die Unterlage 18.3.5 wurde entsprechend durch

Blaueintrag korrigiert. Dem Einwand wurde daher entsprochen.

Das Landratsamt Cham hat im Schreiben vom 26.10.2023 weiter darauf hingewiesen,
dass im wasserrechtlichen Fachbeitrag (dort Ziff. 5.1.1 (S. 32)) davon gesprochen
werde, beim geplanten Vorhaben seien keine Bauwasserhaltungen vorgesehen,
wahrend in den Wasserrechtsantragen (Unterlage 18.3.5) ein entsprechender Antrag
auf Erteilung einer beschrankten wasserrechtlichen Erlaubnis enthalten sei. Der
Vorhabentrager hat hierzu ausgefuihrt, dass der Antrag vorsorglich gestellt worden sei,
um eine nachtragliche Antragstellung im Rahmen der Bauausfihrung (fur
unvorhergesehene, erforderlich werdende Bauwasserhaltungen) zu vermeiden. Diese
Vorgehensweise ist aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde nicht zu beanstanden.
Insbesondere ist der in den Wasserrechtsantrdgen (Unterlage 18.3.5) enthaltene

Antrag auch bestimmt genug. Der Einwand wird daher zurlickgewiesen.
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iii. Bezirk Oberpfalz, Fachberatung fir Fischerei

Der Bezirk Oberpfalz, Fachberatung fur Fischerei, hat mit Schreiben vom 05.01.2021

zum Vorhaben Stellung genommen.

Die Berlcksichtigung der gegebenen Hinweise und Forderungen wurde seitens des

Vorhabentragers weitgehend zugesagt.

Der Forderung, keine Aufweitungen der Gewdassersohle vorzunehmen, wird
grundsatzlich entsprochen. Auf die entsprechende Nebenbestimmung unter Teil A.
Abschnitt 111 Ziff. 8. lit. d) dieses Beschlusses wird verwiesen. Lediglich im Bereich des
Sedimentfanges  erfolgt eine  Sohlaufweitung  mit  Reduzierung  der

FlieRgeschwindigkeit, die fur dessen Wirksamkeit erforderlich ist.

Der Forderung, Arbeiten im Gewasser zum Schutz der Fischfauna nur auf3erhalb
der Laich- und Aufwuchszeiten der vorkommenden Arten durchzufithren seien,
wird entsprochen (vgl. die Auflage in Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 8. lit. f) dieses
Beschlusses). Soweit der Vorhabentrager argumentiert, im Untersuchungsraum seien
keine Fischarten nachgewiesen worden, bezieht er sich auf eine Aussage im
Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.3, Ziff. 4.1.2 (S. 11)), welche jedoch nur die in
Anhang IV a) FFH-RL genannten Fischarten umfasst. Im Untersuchungsraum wurden
aber andere (nicht von Anhang IV a) FFH-RL erfasste) Fischarten nachgewiesen
(siehe z.B. Unterlage 19.2.1, Ziff. 4.3.3 (S. 26 f.)), zu deren Schutz die Auflage nach
Auffassung der Planfeststellungsbehérde erforderlich ist.

Der Bezirk Oberpfalz hat weiter gefordert, den Fischereiberechtigten, auch am
Gruberbach, am Verfahren zu beteiligen. Die Fischereiberechtigung liegt beim
Eigentimer des Dbetreffenden Gewdassers, soweit nicht auf besonderen
Rechtsverhaltnissen beruhende Rechte dritter Personen bestehen (Art. 3 S. 1
BayFiG). Die Behorden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berihrt wird,
wurden von der Planfeststellungsbehdrde von Amts wegen im Rahmen des
Anhoérungsverfahrens beteiligt. Eine proaktive Beteiligung Privater am Verfahren ist

demgegenuber nicht vorgesehen. Der Einwand wird daher zurickgewiesen.
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Zu den mit Schreiben vom 16.10.2023 mitgeteilten ge&nderten Planunterlagen ist

keine Stellungnahme des Bezirks Oberpfalz mehr erfolgt.

iv. Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg hat mit Schreiben vom 25.01.2021 zum

Vorhaben Stellung genommen.

Die Berucksichtigung der gegebenen Hinweise und Forderungen wurde seitens des

Vorhabentragers weitgehend zugesagt.

Der Forderung, dem StraRenbaulasttrager den Unterhaltungsaufwand in den
Durchlassbereichen sowie 5 m oberhalb bis 5 m unterhalb der Durchlasse zu
Ubertragen, wird entsprochen. Auf die entsprechende Auflage unter Teil A. Abschnitt
[ll. Ziff. 8. lit. ) dieses Beschlusses sowie — erganzend — auf die Bestimmungen zu
den Rahmendurchlassen im Regelungsverzeichnis (Unterlage 11), dort konkret Nr.

206 und Nr. 211, wird verwiesen.

Der Forderung, bei den MalRnahmen zur Gewadasserverlegung die Amphibien-
Laichzeit zu beachten, wird entsprochen (vgl. die entsprechende Auflage in Teil A.
Abschnitt 11l. Ziff. 8. lit. d) dieses Beschlusses). Der Vorhabentrager argumentiert unter
Bezugnahme auf eine Aussage im Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.3, S. 11), im
Untersuchungsgebiet seien keine der in Anhang IV FFH-RL genannten
Amphibienarten nachgewiesen worden. Im Untersuchungsraum wurden aber andere
(nicht von Anhang IV FFH-RL erfasste) Amphibienarten nachgewiesen (siehe z.B.
Unterlage 1, Anlage 1, S. 5), zu deren Schutz die Auflage nach Auffassung der

Planfeststellungsbehérde erforderlich ist.

Der Forderung, tiefe und lange Senken innerhalb des Sohllangsprofils zu
vermeiden, wird grds. entsprochen (vgl. die entsprechende Auflage in Teil A.
Abschnitt Ill. Ziff. 8. lit. d) dieses Beschlusses), sofern keine Anlagen zum

Sedimentriuckhalt betroffen sind.
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Der Forderung, austretendes Grund- und Quellwasser nicht zusammen mit dem
Niederschlagswasser Uber die Becken zur Regenwasserbehandlung abzuleiten,
wird grds. entsprochen (vgl. die entsprechende Auflage in Teil A. Abschnitt IV. Ziff.
1. lit. b) iv. dieses Beschlusses), sofern eine separate Fassung technisch maglich ist.

Der Forderung, die Regenriuckhaltebecken naturnah als begriinte Nassbecken
zu gestalten, wird grds. entsprochen (vgl. die entsprechende Auflage in Teil A.
Abschnitt IV. Ziff. 1. lit. b) vi. dieses Beschlusses), sofern nicht der Dauerstaubereich
betroffen ist.

Mit weiterem Schreiben vom 08.11.2023 hat das Wasserwirtschaftsamt Regensburg
zu den wahrend des Verfahrens geanderten Planunterlagen Stellung genommen und
sein Einverstandnis mit den geplanten Malinahmen der Gewasserverlegungen
und -Kreuzungen sowie der Niederschlagswasserableitung erklart. Die Beachtung der
hinsichtlich der geplanten Bauwasserhaltungen und Wassereinleitungen geforderten

Auflagen wurde vom Vorhabentrager zugesagt.

v. Bayerischer Bauernverband

Der Bayerische Bauernverband hat mit Schreiben vom 15.01.2021 zunachst keine
Einwande ggu. dem Vorhaben geltend gemacht, jedoch im Rahmen des
Erorterungstermins am 12.03.2024 Einwéande vorgetragen.

Aufgrund der geplanten Anbindung des Mooswiesenwegs mittels eines
Bruckenbauwerks und des damit verbundenen Umwegs fir Landwirte, die nunmehr
ausschlief3lich tber die Ortsdurchfahrt Traidersdorf auf den Mooswiesenweg gelangen
kénnten, hat der Bayerische Bauernverband den Wunsch formuliert, den sogenannten
.Pfingstrittweg*“ fir eine Befahrung mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen freizugeben,
also den zum beschrankt 6ffentlichen Weg abgestuften Teil der alten Staatsstralie
zwischen ,Eisernem Tor“ und Traidersdorf.

Diesem Wunsch kann aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht entsprochen werden.

Die spitzwinkelige Einmindung des Weges ist nach aktueller Planung nicht
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verkehrssicher, zudem wird der Weg nur im Zuge des traditionellen in Bad Kotzting
stattfindenden Pfingstritts bei gleichzeitiger Sperrung der Staatsstral3e fur die
Prozession freigegeben. Aufgrund des Hohenunterschieds der bestehenden Stral3e
zur neuen Trasse gestaltet sich auch eine Neuanbindung schwierig. Auch im
Erlauterungsbericht ist festgehalten, dass eine tber den Pfingstritt hinausgehende
verkehrliche Nutzung des Weges aufgrund der fehlenden Sichtweiten auszuschliel3en

ist (Unterlage 1.1, Ziff. 4.2 (S. 27)). Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der Bayerische Bauernverband hat auch die Frage aufgeworfen, ob vorliegend
sogenannte PIK-MaRRnahmen moglich seien. PIK-MalRBhahmen sind Bewirtschaftungs-
und PflegemalRnahmen im Sinn von 8§ 15 Abs. 3 S. 2 BNatSchG, die in die land- oder
forstwirtschaftliche Produktion integriert sind und Natur oder Landschaft dauerhaft
aufwerten (8 9 Abs. 3 S. 2 BayKompV). Sie kommen gemaR 8§ 9 Abs. 4 S. 2 BayKompV
in Betracht, wenn durch den Eingriff land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flachen in
Anspruch genommen werden, wenn es zu einer Funktionsbeeintrachtigung der
Schutzguter auf diesen Flachen kommt und die Bereitstellung der erforderlichen
Flachen fur den jeweiligen Unterhaltungszeitraum nach § 10 BayKompV gewahrleistet
ist. Vorrangig zu prufende PIK-Mal3hahmen sind insbesondere den Anlagen 4.1 und
4.2 zur BayKompV zu entnehmen.

Vorliegend sind PIK-MaflRnahmen jedoch nicht méglich, da kein artenschutzrechtlicher
punktueller Ausgleich, sondern ein rein flachenbezogener Ausgleich erforderlich ist.
Uberdies sollen mit den vorgesehenen MafRnahmen Beeintrachtigungen des
Schutzguts  Landschaftsbild  kompensiert werden (vgl. Unterlage 9.3,
MalRnahmenblatter 10 A/E, 11 E, 12 A/E, 13 E und 14 E (S. 25 ff.)); ausweislich Anlage
4.2 zur BayKompV sind PIK-Malinahmen in diesem Fall nicht geeignet. Der Einwand

wird daher zuriickgewiesen.

Vi. Reqgierung der Oberpfalz — Sachgebiet 10 (Sicherheit und Ordnunq)

Das Sachgebiet 10 der Regierung der Oberpfalz hat mit Schreiben vom 01.12.2020

zum Vorhaben Stellung genommen.
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Die Berucksichtigung der gegebenen Hinweise und Forderungen wurde seitens des

Vorhabentragers weitgehend zugesagt.

Der Forderung, zu priufen, dass es durch die BaumalBnahmen zu keiner
Beeintrachtigung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen fur die
Rettungsdienste kommt, wird entsprochen. Insoweit wird auf die Auflage unter Tell

A. Abschnitt Ill. Ziff. 6. dieses Beschlusses verwiesen.

vii. Regierung der Oberpfalz — Sachgebiet 60 (Agrarstruktur und

Umweltbelange in der Landwirtschaft)

Das Sachgebiet 60 der Regierung der Oberpfalz hat mit Schreiben vom 14.01.2021

zum Vorhaben Stellung genommen.

Soweit das Sachgebiet eine  Verletzung des  naturschutzfachlichen
Vermeidungsgebots durch die Planvariante gerlgt hat, wird auf die Ausfihrungen
unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. b) sowie auf die Ausfuhrungen unter Teil B.
Abschnitt II. Ziff. 3. lit. d) iv. dieses Beschlusses verwiesen. Die vom Sachgebiet fur
vorzugswurdig erachtete Nullvariante bzw. modifizierte Nullvariante scheiden aus den
unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. b) i. und ii. dieses Beschlusses naher dargelegten

Grunden aus. Der Einwand wird daher zurickgewiesen.

Das Sachgebiet hat weiter die fehlende Abhandlung der konkreten Betroffenheit von
landwirtschaftlichen Betrieben in den Planunterlagen gerigt. Eine solche
einzelfallbezogene Ermittlung ist jedoch im Rahmen der Vorlage umweltfachlicher
Unterlagen fur ein Planfeststellungsverfahren nicht vorgesehen. Auf die Vorgaben zu
umweltfachlichen Untersuchungen in den PlafeR 19, deren Anwendung flr
StaatsstraBen empfohlen wird, wird verwiesen. Der Einwand wird daher

zuriickgewiesen.

Ferner hat das Sachgebiet die Erganzung des MalRnahmenblatts 1 V um die DIN-Norm
19731 und die DIN-Norm 19639 gefordert. Dies ist vorliegend jedoch nicht erforderlich,
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da die Beachtung der beiden DIN-Normen bereits im Wege von Auflagen festgesetzt
wurde. Insoweit wird auf die Ausfihrungen unter Teil A. Abschnitt 1ll. Ziff. 4. lit. ) und
Zifft. 7. lit. d) dieses Beschlusses verwiesen. Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

Das Sachgebiet hat verschiedene Hinweise zur Vermeidungsmal3nahme 2 V gegeben.
Der Forderung, alle landwirtschaftlichen Flachen, die temporar befahren werden
mussen, mit Baustral3en / Lastverteilungsmatten zu schitzen, wird entsprochen.
Auf die entsprechende Auflage unter Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 7. lit. a) dieses
Beschlusses wird verwiesen. Erganzend wird auf die vom Vorhabentrager erwahnte,
im Rahmen der Ausschreibung vereinbarte Geltung der VOB/C und der ZTV-E-StB 17

verwiesen.

Weiter hat das Sachgebiet darauf hingewiesen, den Aspekt der Verwertung des
Massenuberschusses von 35.000 m3, bspw. fir den Wegebau im Forst oder
Auffullungen auf landwirtschaftlichen Flachen, besser zu untersuchen. Diesbeziglich
wird auf die planfestgestellte Unterlage 1.1, dort Ziff. 4.11 (S. 38 f.), verwiesen.
Hiernach sind sudlich Traidersdorf Aufflllungen in einer Gro3enordnung von ca.
25.000 m3 vorgesehen. Nicht alle anfallenden Béden der Uberlagerung sind aufgrund
ihrer organischen Beimengungen als Dammbaustoff bzw. als Hinterfillmaterial
geeignet. Uberschiissiges Material, das nicht im Rahmen der BaumaRnahme
wiedereingebaut wird, wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt. Der

Einwand wird daher zurickgewiesen.

Das Sachgebiet hat weiter bemangelt, dass im Erlauterungsbericht eine Auflistung der
Anzahl der durchschnittenen Flurstiicke bzw. eine nach Variante differenzierte
Auflistung an fir die Bewirtschaftung kaum mehr tauglichen Schlaggréf3en unter
0,33 ha fehle.

Eine solche Auflistung ist im Erlauterungsbericht jedoch nicht zwingend erforderlich.
Insoweit wird auf die PlafeR 19 verwiesen. Im Ubrigen wurden dem Sachgebiet
entsprechende Informationen nach eigener Aussage vom Amt fir Erndhrung,
Landwirtschaft und Forsten Cham zugeleitet. Diesen Informationen zufolge ist die Zahl

der bei der plangegenstandlichen Variante tangierten landwirtschaftlichen
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Grundsticke jedenfalls nicht hoher als bei den anderen in die Variantenauswabhl

eingestellten Alternativen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Das Sachgebiet hat ferner eine Formulierung im Erlauterungsbericht moniert, wonach
der Eintrag von organischen und mineralischen Dingemitteln und
Pflanzenschutzmitteln auf landwirtschaftlichen Nutzflachen als Vorbelastung des
Schutzguts Boden berucksichtigt wird (Unterlage 1.1, dort Ziff. 5.3.1 (S. 48)).

Diese Passage  Dbetrifit die im  Erlauterungsbericht u.a. untersuchten
Umweltauswirkungen des Vorhabens, also unmittelbare und mittelbare Auswirkungen
des Vorhabens auf die in 8 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgiter
(8 2 Abs. 2 S. 1 UVPG), zu denen auch der Boden zahlt (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG).
Landwirtschaftliche Nutzung wird in Ziff. 16.1.4.2 der UVPVwV explizit als mégliche
Vorbelastung fur die Umwelt genannt. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Hinsichtlich der vom Sachgebiet gemachten Anmerkungen betreffend die Acker-
/Grunlandzahlen der fur die Kompensationsmafinahmen 10 A/E, 11 E, 13 Eund 14 E
angedachten Flurstiicke wird auf die Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit.

d) iv. cc. dieses Beschlusses verwiesen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Eine fruhzeitige Information der betroffenen Landwirte wird seitens des
Vorhabentrdgers angestrebt, ein konkreter Stichtag fur Auskinfte (bspw. bis zum
1. Mai des entsprechenden Jahres) kann jedoch nicht garantiert werden. Der Einwand

wird daher im Ergebnis zurickgewiesen.

Soweit das Fehlen einer Tabelle zu den Acker-/Grinlandzahlen, gewichtet auf die
jeweiligen ha im Vergleich aller Varianten, gertgt wird, ist darauf hinzuweisen, dass
die Acker-/Grinlandzahlen bei Eingriffsermittiung und Variantenvergleich keine Rolle

spielen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Hinsichtlich der seitens des Sachgebiets geriigten fehlenden Bertcksichtigung von
PIK-MalRRnahmen wird auf die Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. €) v.

verwiesen. Der diesbeziglich formulierte Einwand wird daher zuriickgewiesen.
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Im EroOrterungstermin  vom 12.03.2024 hat das Sachgebiet auch die Frage
aufgeworfen, ob eine Verschiebung des Regenrlickhaltebeckens 2 nach Norden
mdoglich sei. Der Vorhabentrager hat auf den mit einer solchen Verschiebung
verbundenen gréRReren Flachenverbrauch sowie auf die Erforderlichkeit langerer
Leitungen verwiesen und aus diesem Grund die Madoglichkeit einer solchen
Verschiebung verneint. Aus Sicht der Planfeststellungsbehoérde ist dies
nachvollziehbar. Auf die planfestgestellte Unterlage 8/1 wird verwiesen. Der Einwand

wird daher zurtickgewiesen.

f) Private Belange und Wirdigung der Einwendungen Privater

Fur die Baumallnahme wird privates Eigentum in Anspruch genommen. Die
betroffenen Grundstucke und der Umfang der daraus bengtigten Flachen sind dem
Grunderwerbsplan und dem Grunderwerbsverzeichnis (Unterlagen 10.1/1, 10.1/2 und

10.2) zu entnehmen.

Bei den fir das Vorhaben einschlief3lich Ausgleichsflachen bendétigten Grundstiicken
handelt es sich vorwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Die durch das Vorhaben entstehenden Auswirkungen auf das Grundeigentum zahlen
in hervorgehobener Weise zu den abwagungserheblichen Belangen und wurden
insbesondere bei der Frage der Planrechtfertigung und des Ausbaustandards
bericksichtigt (BVerwG, Urteil vom 23.01.1981, Az. 4 C 4/78, NJW 1981, 2137 (2138)).

Um die Planungsziele zu erreichen, ist der stralenbaubedingte Eingriff in das
Grundeigentum unvermeidbar. Andere Trassen, die bei gleichwertiger Erreichung der
Planungsziele mit geringeren Eingriffen in Grundeigentum einhergehen, stehen nicht

zur Verfigung.

Die fur das Vorhaben erforderlichen Eingriffe in das Privateigentum werden im Wege
der Entschadigung ausgeglichen. Uber die Inbesitznahme, die Abtretung und die Hohe

der Entschadigung wird jedoch nicht im Planfeststellungsverfahren, sondern in einem
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gesonderten Verfahren entschieden (vgl. Art. 40 Abs. 1 BayStrWG; BVerwG, Urtell
vom 28.01.1999, Az. 4 A 18-98, NVwZ-RR 1999, 629 (630); BayVGH, Urteil vom
10.11.1998, Az. 8 A 96.40115, BeckRS 1998, 19514, Rn. 91).

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom
24.07.1990, Az. 1 BVR 1244/87, NVwZ 1990, 1162 (1162 f.)) wirde die Angabe der
Namen der Einwendungsfihrer sowie deren Eigentumsverhaltnisse im
Planfeststellungsbeschluss deren grundrechtlich gewdahrleistetes Recht auf
informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG verletzen.
Eine davon abweichende Praxis ist vom Bayerischen Landesbeauftragten fur den
Datenschutz beanstandet worden. Die Planfeststellungsbehoérde sieht sich deshalb
veranlasst, die personenbezogenen Daten in diesem Beschluss dahingehend zu
pseudonymisieren, dass jedem Einwendungsfiuhrer eine Nummer zugeteilt wird. Die
Zuordnung der individuellen Einwendungen zum jeweiligen Einwendungsfuhrer ist
damit bestimmbar und gewahrleistet. Die Bezeichnung ,Einwendungsfiuhrer® wird,
unabhéngig vom Geschlecht und unabhangig davon, ob es sich um eine

Personenmehrheit handelt, stets in der ménnlichen Form (Singular) verwendet.

i. BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (Landesfachgeschaftsstelle Nirnberg) (BUND)
hat mit Telefax vom 21.01.2021 Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben.

Der BUND hat sich fur einen veranderten Trassenverlauf ausgesprochen, bei dem die
Umfahrung unmittelbar ostlich der Einmindung der Stralle ,Am Kirchenfeld*
einschwenkt und das FFH-Gebiet nicht im dstlichen Abschnitt durchfahren wird. Alle
Mdoglichkeiten eines bestandsnahen Ausbaus seien zu nutzen, Parallelfihrungen von
Stral3en hingegen zu vermeiden. Durch einen bestandsnahen Ausbau wirden weniger
Flachen in Anspruch genommen, zudem konnten die Regenrtickhaltebecken infolge

der geringeren Versiegelung kleiner dimensioniert werden.
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Gegen die vom BUND angefuihrten Argumente sprechen die bereits unter Teil B.
Abschnitt 1l. Zziff. 3. lit. b) ii. genannten Grinde. Insbesondere kénnen die
Planungsziele mit einer solchen Variante nicht erreicht werden. Der vom BUND
vorgeschlagene Trassenverlauf wiirde zu einem unstetigen Verlauf, unzureichenden
Sichtweiten, starken Eingriffen in das Landschaftsbild und Engstellen zwischen
bestehender Bebauung flihren. Die vom BUND kritisierte Parallelfiihrung liegt lediglich
im Erschlielungsbereich Steinbihl vor und ist hier v.a. der besseren Einpassung der
Gradiente in die bestehende Topographie geschuldet. Die Dimensionierung der
Regenriickhaltebecken schlie3lich ist nicht allein von der angeschlossenen
versiegelten Flache abhangig; insoweit wird auf DWA-A 117 ,Bemessung von

Regenrlickhalteraumen® verwiesen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der BUND hat weiter die Errichtung von Durchlassen im Rechteckprofil mit
Trockenbermen an allen Querungen von FlieRgewassern gefordert, um die hiermit
einhergehende Barrierewirkung abzumildern. Die Durchlasse muissen nach
Auffassung des BUND tierokologisch gestaltet werden, um der durchgehenden
Funktionalitat der TalrAume bzw. der Gewasser als Vernetzungskorridor mit regionaler
bis lokaler Bedeutung gerecht zu werden, ferner seien sie auf die Anspriiche des
Fischotters auszurichten.

Hinsichtlich der Forderung des BUND ist auf die Unterlage 19.4, dort Ziff. 5.2 (S. 10),
hinzuweisen, wonach insbesondere die Durchlasse beim unbenannten Graben stdlich
Himmelreich mit einem wesentlich groBeren Durchmesser (DN 1600) hergestellt
werden, als dies bei beiden Bestandsdurchldssen der Fall ist. Hierdurch wird die
Anlage von seitlichen Trockenbermen im Durchlass neben dem Gewasser ermaéglicht.
Den naturschutzfachlichen Anforderungen wird so ausreichend Rechnung getragen.

Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Weitere Kritikpunkte des BUND beziehen sich auf AusgleichsmalRnahmen auf
inselartig isolierten Restflachen, namentlich die MalRnahmen 10.1 A/E bis 10.3 A/E.
Diese hatten nach BUND aufgrund der Lage im Nahbereich bzw. den umgebenden

Verkehrsflachen keine nennenswerte Ausgleichswirkung.
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Hiergegen ist vorzubringen, dass auch agrarstrukturelle Belange im Rahmen der
Planung von Kompensationsmafl3nahmen zu berticksichtigen sind, was u.a. durch die
Verwendung von Flachen mit fur die landwirtschaftliche Nutzung unginstigen
Zuschnitten erfolgt. Auf die Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. d) iv. cc.
dieses Beschlusses wird verwiesen. Die im Rahmen der Mal3nahmen 10.1 A/E bis
10.3 A/E herangezogenen Flachen stehen im Kontext zu weiteren Gehdolzstrukturen,
Obstwiesen und strukturreichen Gérten in und um Traidersdorf. Schlief3lich wurden bei
der Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich die Vorgaben der BayKompV beachtet.
Insoweit wird auch auf die planfestgestellte Unterlage 9.4 verwiesen. Die Mal3nahmen
wurden mit den Naturschutzbehérden abgestimmt und erfullen damit die fachlichen
Anforderungen an eine wirksame Kompensation der Eingriffe. Der Einwand wird

daher zurtuckgewiesen.

Der BUND fordert, die Bushaltestellen in der Ortsdurchfahrt zu belassen, um den
Flachenverbrauch zu verringern und die Verkehrssicherheit zu erhéhen.

Hiergegen ist einzuwenden, dass der Wegfall der Bushaltestellen entlang der neuen
Trasse fur den Linienverkehr Richtung Zwiesel mit Umwegen (Uber Kieslau bzw.
Steinbihl) verbunden ware. Die Lage der neuen Haltestelle wurde mit der Regionalbus
Ostbayern GmbH abgestimmt. Ein Abfahren von der Hauptstrecke ist demnach mit
dem Betrieb der Regionalbuslinien nicht vereinbar. Auf freier Strecke sind aus
Verkehrssicherheitsgrinden separat ausgebildete Busbuchten erforderlich. Der

Einwand wird daher zurickgewiesen.

Im Hinblick auf die mdgliche Betroffenheit seltener FlieRgewdasserarten wie Koppe und
Flussperlmuschel wird vom BUND eine starkere Konkretisierung der
Schutzmalinahmen sowie ein Katastrophenmanagementplan fir die Bauzeit
gefordert, ferner werden erh6hte Anforderungen an die Vorkehrungen zur
Verhinderung der Verschlammung der Gewassersohlen fir erforderlich gehalten.

Im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung (vgl. die Auflage unter Teil A. Abschnitt
[l. Ziff. 8. lit. g) dieses Beschlusses) ist ein Stérfallmanagement vorgesehen, hierdurch
kénnen entsprechende Beeintradchtigungen im Rahmen des Voraussehbaren reduziert

werden. Zudem wird auf der Baustelle entsprechend geschultes Personal zur
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Umsetzung der vorsorglichen Schutzmalinahmen eingesetzt. Aul3erdem werden die
Arbeiten am Gewasser mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt; auf die
entsprechende Auflage unter Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 8 lit. a) dieses Beschlusses wird

verwiesen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der BUND hat weiter verschiedene raumordnerische Einwénde ins Feld gefuhrt:

Mangels im Planungsbereich befindlicher Klein- und Unterzentren fehle es an einer
Rechtfertigung flr einen massiven Ausbau der StraReninfrastruktur fir die ortlichen
Siedlungsbereiche und fur die damit verbundenen Eingriffe in Natur und Landschatt.
Hiergegen ist einzuwenden, dass die Staatsstral3e nicht nur dem Planungsbereich,
sondern dem uberdrtlichen Verkehr zu dienen bestimmt ist (vgl. insoweit die
Definitionen der StraRenklassen in Art. 3 Abs. 1 BayStrWG). Der Einwand wird daher

zuriickgewiesen.

Nach Auffassung des BUND kénne die Nahe zum Mittelbereich Bad Koétzting allein
keine Rechtfertigung fur den Ausbau darstellen. Zur Erreichung der im Regionalplan
der Region Regensburg (11) — Anpassungsfortschreibung Uberfachlicher Teil A an das
LEP 2006 - unter Ziff. 4.3.1 genannten Grundsatze sei das Vorhaben nicht
erforderlich; insoweit ist vorgesehen, die in den Mittelbereichen Cham, Furth i. Wald
und Bad Kotzting aus ihrer bisherigen Randlage bedingten Nachteile durch
bevorzugten Ausbau Uberregionaler Verkehrsverbindungen sowohl nach Westen als
auch zur Tschechischen Republik hin und durch eine bessere Verkehrsanbindung an
das Oberzentrum Regensburg auszugleichen. Nach Auffassung des BUND koénne die
St 2132 auch unter Uberregionalen Aspekten keine Verkehrsfunktion nach Tschechien
oder Regensburg wahrnehmen. Die  diesbezlglichen  Aussagen im
Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1, dort Ziff. 2.3.1 (S. 10 f.)) werden deshalb vom
BUND fir unbegriindet und unzutreffend erachtet.

Entgegen der Auffassung des BUND handelt es sich bei der St 2132 um eine
Uberregionale Verkehrsverbindung, woftr nicht lediglich die Einstufung als
Staatsstral3e spricht (vgl. Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG), sondern auch der tatséachliche

Strallenverlauf, da die St 2132 Cham uber Bad Kotzting, Bodenmais, Zwiesel,
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Grafenau und Freyung mit der Osterreichischen Landesgrenze bei Passau verbindet.
Wie bereits unter Teil B. Abschnitt 1l. Ziff. 3. lit. d) i. dieses Beschlusses naher
dargelegt, erfullt das Vorhaben die im Regionalplan unter Teil B. Abschnitt IX. Ziff.
3.3.3 festgelegte Zielsetzung, wonach Ortsumgehungen zur Umfahrung von
Engstellen und zur Verbesserung der innerortlichen Verkehrs- und Umweltsituation
geschaffen werden sollen. Auf die Stellungnahme des Sachgebiets 24 der Regierung
der Oberpfalz vom 11.01.2021 wird verwiesen; seitens der hoheren
Landesplanungsbehdrde wurden keine Bedenken gegen das Vorhaben erhoben. Der

Einwand wird daher zurickgewiesen.

Der BUND hat ferner kritisiert, dass die in der ,Zusammenfassenden Erklarung“ zur
Siebten Anderung des Regionalplans der Region Regensburg (11) benannte
Einbeziehung von Umwelterwagungen keinen Niederschlag im Erlauterungsbericht
gefunden habe.

In der erwahnten ,Zusammenfassenden Erklarung® wird u.a. eine nachhaltige
raumstrukturelle Entwicklung der Region angesprochen; die seinerzeit erfolgten
Anderungen konnten dazu beitragen, starker zersiedelte Landschaftsstrukturen zu
vermeiden, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte kamen in der angestrebten Optimierung
zum Tragen und Freirdume sollten von einem Siedlungsdruck entlastet werden.

Der Kritik des BUND ist entgegenzuhalten, dass die Planung den genannten Zielen
nicht widerspricht. Eine nochmalige ausdrickliche Bezugnahme hierauf im
Erlauterungsbericht war daher nicht erforderlich. Der Einwand wird daher

zurlickgewiesen.

Die vom BUND angesprochene fehlende Erwdhnung des Vorhabens im Regionalplan
kann der MalRBhahme auch nicht entgegengehalten werden, zumal das Vorhaben im 7.
Ausbauplan fir StaatsstralBen in Bayern vom 11.10.2021 in der ersten
Dringlichkeitsstufe enthalten ist (Projekt-Nr. R060-07). Insoweit wird auf die
Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. a) verwiesen. Der Einwand wird

daher zurtickgewiesen.
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Der BUND hat die aus seiner Sicht fehlende raumordnerische Rechtfertigung fur die
Verkehrsverbindung u.a. aus der nicht in der Karte zur Raumstruktur eingezeichneten
Uberregionalen Entwicklungsachse fiir Bad Koétzting in Richtung Zwiesel hergeleitet.
Konkret bezieht er sich auf Karte 1 zur Zweiten Verordnung zur Anderung des
Regionalplans der Region Regensburg (11) vom 26.01.2011.

Gegen die Argumentation des BUND ist vorzubringen, dass die St 2132 keine neue
Verkehrsverbindung herstellen, sondern bestehende Verbindungen verbessern soll.
Im Ubrigen wird auf die vorstehenden Ausfihrungen zum Vorliegen einer
Uberregionalen Verkehrsverbindung verwiesen. Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

Hinsichtlich der raumordnerischen Einwdnde des BUND wird zusatzlich zu
vorstehenden Ausfuhrungen auf die Stellungnahme des Sachgebiets 24 der

Regierung der Oberpfalz vom 11.01.2021 verwiesen.

Der BUND hat die vorgelegte Verkehrsuntersuchung angezweifelt, insbesondere die
darin enthaltene Verkehrsprognose. Kiritisiert wird u.a. die unterstellte
Verkehrszunahme um 15 % bis zum Jahr 2030. Aus Sicht des BUND sei insbesondere
aufgrund der Bevolkerungsentwicklung in den betroffenen Landkreisen mit einer
Abnahme des motorisierten Individualverkehrs zu rechnen.

Soweit der BUND einen Prognosehorizont 2030 zitiert hat, scheint sein Einwand
veraltet, da das Verkehrsgutachten einen Prognosehorizont 2035 ausweist (vgl.
Unterlage 16, Zziff. 3.2 (S. 5)). Gegen die Plausibilitdit der vorgelegten
Verkehrsuntersuchung bestehen Uberdies keine Bedenken: Nach Einschatzung der
Planfeststellungsbehérde wurde die Verkehrsuntersuchung mit den verfligbaren
Erkenntnismitteln fachgerecht erstellt, auch das Ergebnis der Verkehrsuntersuchung
wurde vom Vorhabentrager einleuchtend und nachvollziehbar begrindet. Zudem
handelt es sich beim Verkehrsgutachter, Herrn Prof. Dr. Kurzak, um einen anerkannten
Gutachter, dessen Eignung und Fachkunde durch zahlreiche Referenzen
nachgewiesen werden kann. Im Ubrigen wird darauf hingewiesen, dass die

Planrechtfertigung fir das Vorhaben auch unabhangig von der prognostizierten
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Verkehrszunahme besteht (siehe die Erlauterungen unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3.
lit. a) dieses Beschlusses). Schliellich zeigt auch der abweichend von den RAL 2012
gewahlte Querschnitt, dass bei Dimensionierung des Vorhabens nicht ausschlieflich
auf die prognostizierte Verkehrszunahme abgestellt wurde (siehe die Erlauterungen
unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit c) i. dieses Beschlusses). Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

Der BUND hat beméangelt, dass Ziff. 2.4 des Erlauterungsberichts (Unterlage 1.1, dort
S. 14) nicht die Larmbelastigung fur einen Teil der Anlieger bertcksichtige, welche
durch die geplante Umfahrung von zwei Seiten entstehe.

Dem ist entgegenzuhalten, dass sich besagtes Kapitel ausschliellich auf die
Veranderung der bestehenden Immissionen bezieht (siehe insoweit auch die
Uberschrift ~ ,Verringerung  bestehender = Umweltbeeintrachtigungen®). Die
Erforderlichkeit von LarmschutzmalBnahmen wird dagegen in Ziff. 6.1 des
Erlauterungsberichts (Unterlage 1.1, dort S. 54) erortert, ferner wird auf die
immissionstechnischen Untersuchungen in den planfestgestellten Unterlagen 17.1
und 17.2 verwiesen, insbesondere die schalltechnischen Berechnungen fir diverse

Immissionsorte. Der Einwand wird daher zurtickgewiesen.

Der BUND hat sich im Rahmen des Variantenvergleichs fir die modifizierte
(optimierte) Nullvariante ausgesprochen. Dabei handele es sich um die unter allen
Aspekten einzig sinnvolle und aufgrund der Berlcksichtigung des gesetzlichen
Eingriffsminimierungsgebotes auch um die optimale Ausbauvariante. Hiergegen ist
einzuwenden, dass die Planungsziele mit einer solchen Variante nicht erreichbar sind.
Auf die Ausfihrungen unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. b) ii. wird nochmals

verwiesen. Der Einwand wird daher zurlickgewiesen.

Der BUND hat unter Bezugnahme auf Tabelle 4 im Erlauterungsbericht (Unterlage 1.1,
dort Ziff. 4.3.3 (S. 30)) moniert, dass die zulassigen Dimensionen bei Kuppen- und
Wannenhalbmessern sowie beim Kreisbogenradius nicht genutzt worden seien. Die
grof3zuigigere Dimensionierung hangt jedoch mit den einzuhaltenden Sichtweiten

zusammen. Auf Unterlage 1.1, Ziff. 4.3.4 (S. 30), wird verwiesen. Die Anwendung der
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minimal zuldssigen Parameter hatte in Kombination zu einer Unterschreitung der
einzuhaltenden Sichtweiten filhren koénnen. Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

Der BUND hat weiter eine Stelle im Erlauterungsbericht kritisiert, welche den Nutzen
der Ausbaumalnahme mit der ,an der unteren Grenze liegenden
Reisegeschwindigkeit® begriinde. Da die planfestgestellte Unterlage 1.1 keinen
entsprechenden Passus enthalt, ist auch bezuglich dieses Einwands davon
auszugehen, dass er sich nicht auf das gegenstandliche Verfahren bezieht. Der

Einwand wird daher zurickgewiesen.

Da die erforderlichen Halteweiten der vorgelegten Planvariante zum Teil geringfiigig
unterschritten werden (siehe insoweit die Ausfihrungen unter Teil B. Abschnitt 11. Ziff.
3. lit. ¢) ii. dieses Beschlusses), hat der BUND die Frage aufgeworfen, wieso nicht auch
andere Planungsparameter — insbesondere der Regelquerschnitt — unterschritten
werden, um einen Ausbau auf Bestand zu realisieren. Der BUND verweist in diesem
Zusammenhang auf den Neubau der A 71 in Unterfranken im Abschnitt Schweinfurt —
Landesgrenze Bayern/Thiringen, hier sei zur Eingriffsreduzierung ein sogenannter
~oparquerschnitt” realisiert worden.

Dem ist entgegenzuhalten, dass bei Abweichung von den in den Richtlinien
enthaltenen Parametern die Aspekte der Verkehrssicherheit besonders bertcksichtigt
werden missen. Der mogliche Ermessensspielraum wurde so weit wie maoglich
ausgeschopft. Da die Planung nicht nach den RAL 2012 erfolgte (welche einen
Regelquerschnitt RQ 11 mit einer Fahrbahnbreite von 8 m vorsdhen), sondern nach
den RAS-Q 96 (mit einem Regelquerschnitt RQ 9,5 und einer Fahrbahnbreite von 6,5
m), kann auch vorliegend von einer Eingriffsreduzierung (,Sparquerschnitt®)
gesprochen werden. Auf die Ausfihrungen unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. ) iii.
dieses Beschlusses wird verwiesen.

Die Trassierung auf Bestand héatte eine zu starke Abweichung von den Vorgaben des
technischen Regelwerkes mit nachteiligen Wirkungen auf die Verkehrssicherheit zur
Folge. Es wird insoweit ergdnzend auf die Ausfiihrungen unter Teil B. Abschnitt II. Ziff.

3. lit. b) ii. dieses Beschlusses verwiesen. Ferner ist ein Vergleich zu anderen
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StralRenbaumaflinahmen allein aufgrund der individuellen topographischen

Gegebenheiten nicht mdglich. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Soweit der BUND im Folgenden erneut den mit der Planvariante einhergehenden
Flachenverbrauch moniert und fur den Abschnitt zwischen dem ,Eisernen Tor“ und
Kieslau 6stlich der Einmindung ,Am Kirchfeld® das Einschwenken auf die
Bestandstrasse und den Ausbau der vorhandenen Stral3e fordert, wird nochmals auf
die vorstehenden Ausfuhrungen zur ,modifizierten Nullvariante® unter Teil B. Abschnitt
ll. Ziff. 3. lit. b) ii., insbesondere die hierdurch nicht zu erreichenden Planungsziele,

verwiesen. Der Einwand wird daher zurlickgewiesen.

Der vom BUND kritisierte Eingriff in das FFH-Schutzgebiet wurde im Rahmen der FFH-
Vertraglichkeitsprifung ndher untersucht. Dabei wurde die Vertraglichkeit des Projekts
mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets DE 6844-371 ,Oberlauf des Weilken
Regens bis (Bad) Koétzting mit Kaitersbachaue® festgestellt. Auf die Ausfiihrungen
unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. d) iv. aa. (i) wird verwiesen. Der Einwand wird

daher zurtuckgewiesen.

Hinsichtlich der GestaltungsmafRnahmen 10.1 A/E — 10.3 A/E kritisiert der BUND die
Berucksichtigung der vorgesehenen Ansaaten im Rahmen der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz. Dies ist jedoch ausweislich der Anlage zum Rundschreiben der
Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 20.06.2013
(Az. 11Z7-4021.3-001/08) =zulassig, dort werden Gestaltungsmal3nahmen auf
Stralenbdschungen (wie die Ansaat) explizit genannt (siehe dort Ziff. 3.1.2 (S. 11)).

Der Einwand wird daher zurtickgewiesen.

Der BUND moniert, dass die Ausfuhrungen zur FFH-Vertraglichkeitsprifung
(Unterlage 19.2.1) keine konkreten Angaben dazu enthielten, wie die Beachtung
folgender unter Ziff. 3.3 (S. 18) erwdhnter SchutzmalRnahmen im Rahmen der

VermeidungsmalRnahme 4 V FFH gewahrleistet werden soll:

sInsbesondere bei Verlegungen von FlieBgewéssern wird darauf geachtet, dass

kein erhohter Sedimenteintrag erfolgt, entsprechend werden ausreichende
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Anwachsphasen beriicksichtigt und Mafl3inahmen zur Erosionssicherung

getroffen.”

~Wéahrend der gesamten Bauzeit werden geeignete SchutzmalBnahmen gegen

Schad- und Schwebstoffeintrag in die Oberfldchengewésser getroffen.”

Die genannten MalRnahmen werden jedoch in den MalRRnahmenblattern des
Landschaftspflegerischen Begleitplans in angemessenem Rahmen behandelt.
Insoweit wird auf Unterlage 9.3, dort S. 7 f., verwiesen. Die Umsetzung bzw.
Bericksichtigung der vorstehend zitierten SchutzmalRnahmen wird durch eine
sorgsame Bauausfuhrung und o6kologische Baubegleitung gewahrleistet. Durch
Baumafinahmen (z.B. Abdecken des Bodens mit Matten und Vliesen, langsames
Auffullen der neuen Fliel3gewasserstrecken mit Wasser) wird angestrebt, dass im
Zuge der Bauausfiihrung kein zuséatzlicher Sedimenteintrag entsteht. Die vorgesehene
Okologische Baubegleitung sieht auch ein Stérfallmanagement vor, auf der Baustelle
wird entsprechend geschultes Personal eingesetzt und im Ubrigen werden die
Arbeiten am Gewasser mit dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg abgestimmt. Der

Einwand wird daher zurickgewiesen.

Der BUND fordert eine Aussetzung des Verfahrens bis zur substantiellen
Uberarbeitung der Unterlagen zur FFH-Vertraglichkeitspriifung, insbesondere hins.
der Ausfuihrungen zur Betroffenheit der Koppe. Die Herstellung eines gleichwertigen
Lebensraums fir die Koppe sei nur innerhalb einer langeren Zeitspanne realisierbar,
die nicht mehr als ,sehr geringe Beeintrachtigung“ eingestuft werden kénne. Das
Vorhandensein von Ausweichlebensrdumen in ausreichendem Mafl3e wird
angezweifelt. Ferner fehlten Untersuchungen zur Populationsgrof3e der Koppe.
Kritisiert wird ferner die fehlende Bertcksichtigung der Tausalzproblematik im Rahmen
der Ausfiihrungen zur Koppe.

Der Kritik des BUND ist entgegenzuhalten, dass vorliegend nur sehr kurze Strecken
des FlieBRgewassersystems beansprucht werden und daher genlgend
Ausweichmoglichkeiten bestehen. Auf die Ausfiihrungen in Ziff. 6.2.3 der Unterlage
19.2.1 (S. 47 f) wird verwiesen. Die Koppe ist auch erwiesenermal(en zu

.,Kompensationswanderungen® fahig (vgl. hierzu u. a. Niederséchsische Strategie zum
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Arten und Biotopschutz — Vollzugshinweise zum Schutz von Fischarten in
Niedersachsen — Koppe, Groppe oder Mihlkoppe (Cottus gobio), Stand November
2011, ziff. 1.2 (S. 2)). Die Thematik des Tausalzeintrags wurde detailliert fur die
Flussperlmuschel abgehandelt und kann analog auf die Koppe Ubertragen werden. Im
wasserrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 18.2, dort Ziff. 5.4.1.2 (S. 44)) wird zudem
festgestellt, dass betriebsbedingte Wirkungen auf den 6kologischen und chemischen
Zustand des Gruberbachs durch den Eintrag von Tausalzen mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden konnen. Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

Bezugnehmend auf die Ausfihrungen zur Flussperimuschel fordert der BUND
(nochmals) einen Katastrophenmanagementplan fur mdogliche Unfalle mit
Baufahrzeugen. Insoweit kann auf das bereits vorstehend erwahnte
Storfallmanagement im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung verwiesen werden.

Der Einwand wird daher zurtickgewiesen.

Schlie3lich fordert der BUND, die Regenriickhaltebecken fir mehr als 5-jahrige
Hochwasserereignisse auszulegen. Aufgrund der Tausalzproblematik dirften die
Becken nicht zu klein dimensioniert werden. Dabei ist zu berticksichtigen, dass die
Regenrickhaltebecken anhand der einschlagigen technischen Regelwerke
(insbesondere DWA-A 117) unter Zugrundelegung eines 5-jahrigen Regenereignisses
bemessen und die in Absprache mit dem BayLfU und dem Wasserwirtschaftsamt
Regensburg vorgegebenen MindestgrofRen eingehalten wurden (vgl. Unterlage 18.1,

Ziff. 2.7 (S. 7 1.)). Der Einwand wird daher zurtiickgewiesen.

Zu den mit Schreiben vom 16.10.2023 mitgeteilten geanderten Planunterlagen ist

keine Stellungnahme des BUND mehr erfolgt.

Im Erorterungstermin  am 12.03.2024 hat der BUND neben den vorstehend
behandelten Einwanden weitere Punkte moniert: Erneut wurde ein bestandsnaher
Ausbau diskutiert und auf die zwischenzeitich vom BayStMB und BayStMI
herausgegebene Broschure ,Umwelt- und ressourcenschonendes Planen und Bauen;

Leitfaden fur bestandsnahen Stralenbau aul3erorts® (dort Ziff. 3.1 (S. 12)) verwiesen,
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welche Abweichungen vom fur Planung und Bau von Stral3en geltenden Regelwerk
aus Griunden der Flachenminimierung gestatte.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass Abweichungen vom Regelwerk stets zu begriinden
sind und demgegenuber eine Planung, welche die Vorgaben des Regelwerks einhalt,
nicht zu beanstanden ist. Bezuglich der gegen die (modifizierte) Nullvariante
sprechenden Argumente ist (erneut) auf die Ausfiihrungen unter Teil B. Abschnitt II.
Ziff. 3. lit. b) i. und ii. zu verweisen, hinsichtlich der zugrunde gelegten technischen
Richtlinien auf die Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. ¢) i. dieses

Beschlusses. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der BUND hat weiter die in den Planfeststellungsunterlagen fehlende
Sichtweitenanalyse moniert. Unabhangig davon, dass diese nicht allein fir die
Ablehnung der (modifizierten) Nullvariante entscheidend war, ist eine solche Analyse
nicht in den Planfeststellungsunterlagen darzustellen. Auf die PlafeR 19 wird insoweit

verwiesen. Der Einwand wird daher zurlickgewiesen.

Der BUND hat im Erérterungstermin die Moglichkeit angesprochen, im Bereich der
Durchlasse entlang der Fahrbahn Schutzzaune fir den Fischotter anzubringen. Da der
maf3gebliche Lebensraum des Fischotters durch das Vorhaben nicht berthrt wird,
besteht hierfur jedoch keine rechtliche Notwendigkeit. Es wird insoweit auf die
Ausfuhrungen unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. d) iv. aa. (ii) dieses Beschlusses

verwiesen. Der Einwand wird daher zurlickgewiesen.

ii. Einwendungsfiihrer 101

Der Einwendungsfuhrer ist durch Grundabtretung unmittelbar vom Vorhaben betroffen.
Er hat mit Schreiben vom 04.01.2021 Einwendungen erhoben. Am Erdrterungstermin
vom 12.03.2024 hat der Einwendungsftihrer nicht personlich teilgenommen, sondern

sich mit entsprechender Vollmacht vertreten lassen.
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Kritisiert wird die Linienfihrung, insbesondere im Bereich des Anwesens des
Einwendungsfuhrers. Der Einwendungsfihrer fordert einen bestandsnahen Ausbau
zum Schutz vor Larm und Abgasen.

Gegen diesen bestandsnahen Ausbau sprechen jedoch die bereits im Rahmen der
Untersuchung der ,modifizierten Nullvariante® (Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. b) ii.)
angefuhrten Grinde, insbesondere konnen die Planungsziele durch einen
bestandsnahen Ausbau nicht erreicht werden. Die im Bereich des Anwesens des
Einwendungsfuhrers gewahlte Linienfihrung ergibt sich zwingend aus
trassierungstechnischen Grunden. Durch die vom Einwendungsfuhrer préferierte Linie
musste zudem — in geringem Mal3e — in das sudlich der bestehenden Trasse liegende
FFH-Gebiet eingegriffen werden. Auch bei der plangegenstandlichen Variante ist ein
sicheres Einbiegen von der Gemeindeverbindungsstral’e ,Zum Himmelreich® auf die
StaatsstralRe gewahrleistet; insoweit wird auf die Ausfiihrungen unter Teil B. Abschnitt
[I. Ziff. 3. lit. ¢) ii. und vi. dieses Beschlusses verwiesen. Zudem handelt es sich beim
Anwesen des Einwendungsfihrers nicht um das einzige Grundstiick, bei dem sich der
Abstand der geplanten Trasse zur Grundstiicksgrenze verkleinert. Der Einwand wird

daher zurtuckgewiesen.

Der Einwendungsfuhrer fordert Schall- und Larmschutz insbesondere zum Schutze
von Kindern. Nach den mit Hilfe des Programms Cadna/A durchgefiihrten
immissionstechnischen Berechnungen werden jedoch die maf3geblichen Grenzwerte
der 16. BImSchV nicht Uberschritten, weswegen kein Anspruch auf
LarmschutzmalRnahmen besteht (vgl. insoweit BVerwG, Urteil vom 17.03.2005, Az. 4
A 18/04, NZV 2005, 549 (550)). Der Vorhabentrager hat allerdings in Aussicht gestellt,
in angemessenem Umfang bei der Baumafinahme anfallende
UberschussmaRnahmen zur Verfligung zu stellen, damit der Einwendungsfihrer fir
eine geeignete Abschirmung seines Grundstlicks zur Stral3e hin sorgen kann. Der

Einwand wird daher zurickgewiesen.

Soweit der Einwendungsfiihrer eine Geschwindigkeitsbeschrankung von 60 km/h fir
den Abschnitt zwischen Barndorf und Traidersdorf fordert, ist darauf hinzuweisen, dass

derartige verkehrsrechtliche Anordnungen nicht Gegenstand des
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Planfeststellungsverfahrens sind, sondern bei Bedarf nachtraglich durch die
zustandige StralRenverkehrsbehdrde vorgenommen werden kénnen. Der Einwand

wird daher zurickgewiesen.

Auf die Forderung nach einer Ausgleichsflache sowie einer Entschadigung fur die
Inanspruchnahme des Grundsticks ist zu erwidern, dass enteignungsrechtliche
Fragen betreffend die Entschadigung wegen unmittelbarer Eingriffe in das
Grundeigentum dem Entschadigungsverfahren vorbehalten sind, welches sich an das
Planfeststellungsverfahren anschlie3t. Demnach ist Entschadigung fur den
eintretenden Rechtsverlust und fur sonstige durch die Enteignung eintretende
Vermogensnachteile zu leisten (Art. 40 Abs. 1 BayStrWG i.V.m. Art. 8 BayEG). Art und
Hohe der Entschadigung sind in den Grunderwerbsverhandlungen, die der
Vorhabentrager direkt mit den Betroffenen zu flhren hat, oder im Enteignungs- oder
Entschadigungsfestsetzungsverfahren zu regeln. Die Planfeststellungsbehorde ist
nicht gehalten, bereits im Planfeststellungsverfahren zu entscheiden, welche
Entschadigungen dem Grundstuickseigentiimer zu leisten sind, denn insoweit enthalt
Art. 14 BayEG eine dem Art. 74 Abs. 2 BayVwVIG vorgehende Spezialregelung
(BVerwG, Urteil vom 27.03.1980, Az. 4 C 34/79, NJW 1981, 241; BVerwG, Urteil vom
05.11.1997, Az. 11 A 54.96, BeckRS 1997, 30002273). Nach Art. 14 Abs. 3 BayEG
kann die Enteignungsbehérde sogar nach Billigkeitsgrundsatzen, also denselben
Grundsatzen wie bei fachplanungsrechtlichen Schutzauflagen, Ersatzlandgestellung
anordnen. Die enteignungsrechtliche Vorschrift ist allerdings so ausgestaltet, dass
eine Enteignung nicht unzulassig wird, falls ein bestehender Ersatzlandanspruch, z. B.
wegen Fehlens von geeignetem Ersatzland (Art. 14 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 BayEG),
nicht befriedigt werden kann. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der Einwendungsfiihrer fordert den Bau eines stral3enbegleitenden Radwegs entlang
der ,Zellertalstraf3e” St 2132, um die Verkehrssicherheit insbesondere fur Kinder zu
erhdhen und die Urlaubsregion ,Zellertal® an die Tourismusregion ,Chamerland“ und
»<Arberland“ anzubinden.

Der Bau eines solchen Radwegs ist jedoch aufgrund der gegebenen

Verkehrssituation, wegen der damit verbundenen Grundinanspruchnahme sowie
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wegen des zusatzlichen Eingriffs in die Natur nicht begrindbar. Zudem ist im Talgrund
des Zellertals bereits eine Radwanderroute vorhanden. Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

Der Vertreter des Einwendungsfiihrers hat im Erdrterungstermin  weitere
Einwendungen geltend gemacht: Er hat vorgeschlagen, das Regenrickhaltebecken 1
nordlich der StralRe anzuordnen, um einen bestandsnahen Ausbau zu ermdglichen.
Die Lage des Regenrickhaltebeckens ist jedoch nicht entscheidend fur die bereits an
verschiedenen Stellen naher dargelegte Ungeeignetheit eines bestandsnahen
Ausbaus. Insoweit wird insbesondere auf die Ausflhrungen zur ,modifizierten
Nullvariante® unter Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. b) ii. verwiesen. Der Einwand wird

daher zurtuckgewiesen.

Soweit der Einwendungsfiihrer anregt, einen Verbindungsgehweg von der StralRe
»<Zum Himmelreich“ bis zum nach Steinblhl fihrenden Feldweg zu schaffen, ist darauf
hinzuweisen, dass diese Frage nicht Gegenstand des laufenden
Planfeststellungsverfahrens ist, sondern hierfir die Stadt Bad Kotzting zustandig ist
(vgl. Art. 48 Abs. 1 BayStrWG). Der Einwand wird daher zurtickgewiesen.

Eine Verlegung der Bushaltestellte in die Einmundung der Strale ,Zum Himmelreich®,
wie vom Einwendungsfuhrer gefordert, ist nach den Ausfihrungen des
Vorhabentragers nicht mdglich. Zudem stellt die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Bad
Kotzting im Bereich der Einmiindung bereits eine Verbesserung ggu. dem Bestand

dar. Der Einwand wird daher zurickgewiesen.

iii. Einwendungsfiihrer 102

Der Einwendungsfuhrer ist nicht unmittelbar durch Grundinanspruchnahme betroffen.
Er hat mit Schreiben vom 09.12.2020 Einwendungen erhoben und am

Erorterungstermin teilgenommen.
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Der Einwendungsfuhrer befurchtet eine Stilllegung bzw. Beschadigung seines taglich
genutzten, bei Bau-km 3+250 befindlichen Wasserbrunnens durch die MafRnahme.
Der Vorhabentrager hat insoweit vorsorglich BeweissicherungsmafRnahmen und — fr
den Fall einer nachweisbaren Beeintrachtigung — Ausgleich zugesichert. Im
Erorterungstermin hat der Einwendungsfuhrer ausgefihrt, dass zwischenzeitlich
geklart werden konnte, dass im Bereich der Rohrleitungen seines Brunnens keine
direkten MalRnahmen geplant seien, die Wasserhaltung daher nicht verandert wirde.
Sollte im Zuge des Regenriickhaltebeckens 2 eine Zuleitung betroffen sein, wirde der
Vorhabentrager eine entsprechende Anpassung vornehmen. Der Einwand wird

daher zurickgewiesen.

Der Einwendungsfiihrer befiirchtet Uberschwemmungen seiner Grundstiicke durch
die geplanten Ableitungen des Uberflurwassers tiber die bestehenden Graben (konkret
an den Einleitungsstellen E1 und E3) bzw. durch die mangelnde Pflege der Graben
seitens der Anrainer.

Eine Abflussverscharfung durch das Vorhaben ist jedoch nicht zu erwarten; die
Erhbhung der versiegelten Flache wird durch das Regenrickhaltebecken 1
kompensiert. Die Einleitungsstelle E1 aus diesem Regenrickhaltebecken liegt auch in
einiger Entfernung zu den dem Einwendungsfihrer gehdrenden Flurstiicken, sodass
sich  durch die StraBenentwésserung keine Veranderung ergibt. Eine
Eigentumsgefahrdung infolge von Vernassungsschéaden ist durch das Vorhaben aus
Sicht der Planfeststellungsbehdrde somit nicht zu besorgen. Die Entwasserung erfolgt
nach den anerkannten Regeln der StraBenbautechnik und den einschlagigen
wasserwirtschaftlichen Richtlinien. Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg hat das
geplante Entwasserungskonzept als Behorde geprift und sein Einverstandnis mit den
vorgesehenen Entwasserungsanlagen unter Beachtung der in diesem Beschluss
festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt. Auf die Stellungnahmen des
Wasserwirtschaftsamts Regensburg vom 25.01.2021 sowie vom 08.12.2023 wird

verwiesen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.
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iv. Einwendungsfihrer 103

Der Einwendungsfihrer ist durch Grundabtretung unmittelbar vom Vorhaben betroffen.
Er hat mit Schreiben vom 02.01.2021 Einwendungen erhoben und am

Erorterungstermin teilgenommen.

Kritisiert wird die Linienfihrung insbesondere im Bereich des dem Einwendungsfihrer
gehorenden Flurstiicks. Der Einwendungsfihrer moniert, dass trotz erfolgten
Grunderwerbs beim ,Eisernen Tor“ ein grol3er Bogen bei seinem Flurgrundstick
geplant sei.

Die LinienfUhrung der Planvariante ergibt sich jedoch zwingend aus
trassierungstechnischen Grunden; auf die Ausfiihrungen unter Teil B. Abschnitt II. Ziff.
3. lit. c) ii. dieses Beschlusses wird verwiesen. Bei der vom Einwendungsfiihrer
vorgeschlagenen Alternative in Form eines bestandsnahen Ausbaus konnten die
erforderlichen Sichtweiten nicht eingehalten werden, zudem wirde diese Variante
teilweise hohere Larmimmissionen an anderen Grundstiicken verursachen und einen
Eingriff in das sudlich der Trasse verlaufende FFH-Gebiet bedingen. Der Einwand

wird daher zuriickgewiesen.

Im  Erorterungstermin  hat der Einwendungsfihrer den Standort des
Regenrickhaltebeckens 1 moniert und angeregt, dieses ndrdlich der StralRe
anzuordnen und die Trasse etwas weiter entfernt von der Wohnbebauung zu planen.
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass der Trassenverlauf nicht durch den Standort
des Regenriickhaltebeckens bedingt ist, sondern hierfiir eine infolge des — durch
stralRenplanerische Vorgaben bedingten — Trassenverlaufs entstehende Restflache

genutzt wird. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

V. Einwendungsfihrer 104

Der Einwendungsfuhrer ist durch Grundabtretung unmittelbar vom Vorhaben betroffen.
Er hat zunachst am 08.01.2021 Einwendungen zur Niederschrift erhoben. Im

Erdrterungstermin hat der Einwendungsfihrer sodann angegeben, mit der Erwiderung
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des Vorhabentragers auf seine Einwendungen einverstanden zu sein. Es wurde daher
eine Einigung i.S.d. Art. 74 Abs. 2 S. 1 BayVwVIfG erzielt. Einer Entscheidung durch
die Planfeststellungsbehdrde Uber die ursprunglich geduR3erten Einwendungen

bedarf es insoweit nicht mehr.

vi. Einwendungsfihrer 105

Der Einwendungsfihrer ist durch Grundabtretung unmittelbar vom Vorhaben betroffen.
Er hat am 28.12.2020 Einwendungen zur Niederschrift erhoben und am

Erorterungstermin teilgenommen.

Der Einwendungsfiuhrer befirchtet Beeintrachtigungen der auf seinem Grundstick
befindlichen Kleinklaranlage sowie eines Lagerschuppens durch das Vorhaben. Im
Anhdrungsverfahren konnte insoweit bereits mit dem Vorhabentrager geklart werden,
dass sich fur die Klaranlage keine Beeintrachtigungen ergeben. Der Lagerschuppen
liegt jedoch unmittelbar unter der kiinftigen StraRenflache. Eine Entscheidung Uber die
insoweit zu treffenden MalRnahmen wird zwischen Vorhabentrdger und
Einwendungsfuhrer aul3erhalb des Planfeststellungsverfahrens abgesprochen, wobei
der Vorhabentrager eine frihzeitige Kontaktaufnahme und Mitteilung vor einem
mdoglichen Baubeginn zugesichert hat. Einer Entscheidung durch die

Planfeststellungsbehérde bedarf es insoweit nicht.

vii. Einwendungsfuhrer 106

Der Einwendungsfihrer ist durch Grundabtretung unmittelbar vom Vorhaben betroffen.
Er hat — nach Widereinsetzung in den vorigen Stand — mit Schreiben vom 01.03.2021

Einwendungen erhoben und am Erdrterungstermin teilgenommen.
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Der Einwendungsfuhrer kritisiert die Zerschneidung eines ihm gehdrenden
Flurgrundstiicks durch die MalBnahme. Die entstehende Restflache sei nicht mehr
wirtschaftlich nutzbar.

Die Grundinanspruchnahme ist jedoch aufgrund der Trassierung zwingend
erforderlich. Hinsichtlich der entstehenden Restflache hat der Vorhabentrager im
Erdrterungstermin die Bereitstellung einer Tauschflache oder eine Entschadigung in
Geld in Aussicht gestellt. Zwar ist der Einwendungsfihrer aufgrund der
Grundinanspruchnahme im konkreten Fall in besonderem Mal3e von den
Auswirkungen des Vorhabens betroffen, was mit entsprechendem Gewicht im
Rahmen der Abwagungsentscheidung zu bericksichtigen ist. Nichtsdestotrotz
Uberwiegen die fur das Vorhaben sprechenden Griinde die Belange des
Einwendungsfuhrers. Aufgrund des Trassenverlaufs ist die Grundinanspruchnahme im
konkreten Fall zwingend erforderlich. Zudem hat die Planfeststellung zwar
enteignungsrechtliche Vorwirkung, d.h. sie lasst den Rechtsentzug grundsatzlich zu,
regelt aber den Rechtsiibergang als solchen nicht. Die unmittelbaren Folgen des
planfestgestellten Vorhabens — wie insbesondere die Entstehung unwirtschaftlicher
Restflachen —werden im Entschadigungsverfahren reguliert (vgl. Art. 6 Abs. 3 BayEG).
Die Planfeststellungsbehodrde darf insoweit keine Regelungen treffen (BVerwG, Urtell
vom 14.05.1992, Az. 4 C 9/89, NVwZ 1993, 477 (478)). Der Einwand wird daher

zuriickgewiesen.

Der Einwendungsfuhrer wendet sich vornehmlich gegen die mit dem Vorhaben
verbundene Rodung von Teilflachen eines ihm gehdérenden Waldgrundstlicks, welche
fur die Einmindung der Anbindung an die GVS Kieslau-Bonried bendtigt werden. Bei
den betroffenen B&umen handele es sich um einen wertvollen, vor 30 Jahren
aufgeforsteten Eichenbestand. Im Erdrterungstermin hat der Einwendungsfuhrer in
diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen, ob die Einmindung nicht verschoben
werden kénne, um den Baumbestand zu schonen. Hiergegen spricht jedoch die neben
der Bestandsstral3e vorhandene steile Boschung. Zudem hat das Amt fur Ernahrung,
Landwirtschaft und Forsten Regensburg dem Eingriff zugestimmt; auf die
Stellungnahme  vom  21.01.2021 wird verwiesen, ebenso auf die

Vermeidungsmalnahmen 3 V und 8 V und auf die Ausfuihrungen unter Teil B.
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Abschnitt 1I. ziff. 3. lit. d) viii. dieses Beschlusses. Der Einwand wird daher

zurickgewiesen.

viii.  Einwendungsfihrer 107

Der Einwendungsfuhrer ist durch Grundabtretung unmittelbar vom Vorhaben betroffen.
Er hat mit Schreiben vom 09.01.2021 Einwendungen erhoben und am

Erdrterungstermin teilgenommen.

Der Einwendungsfihrer stellt die Planrechtfertigung des Vorhabens infrage. Das
Planungsziel der Beseitigung von Gefahrenquellen stehe im Widerspruch zur
tatsachlichen Planung, der Einwendungsfihrer verweist in diesem Zusammenhang auf
Art. 10 BayStrWG. Es sei fraglich, ob die materiellen Schranken der
Plangestaltungsfreiheit, der Planungsrundlagen und das Abwagungsgebot
eingehalten werden.

Entgegen der Auffassung des Einwendungsfihrers ergibt sich die Planrechtfertigung
jedoch aus den Umstanden des Einzelfalls, da durch das Vorhaben insbesondere die
derzeit unzureichenden Verkehrsverhéltnisse sowie die Verkehrssicherheit verbessert
werden. Auf die Ausfihrungen unter Teil B. Abschnitt II. ziff. 3. lit. a) dieses
Beschlusses wird insoweit verwiesen. Die Planung widerspricht auch nicht Art. 10
BayStrWG, da die offentlich-rechtlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der
Technik eingehalten werden; insbesondere erfolgte die Trassierung nach den
maf3geblichen Richtlinien. Auf Teil B. Abschnitt Il. Zziff. 3. lit. ¢) i. und ii. dieses

Beschlusses wird insoweit verwiesen. Der Einwand wird daher zurlickgewiesen.

Der Einwendungsfiihrer zweifelt die vorgelegte Verkehrsprognose an, insbesondere
die prognostizierte Verkehrszunahme um 15 %. Diese Schlussfolgerung sei nicht
belastbar und nicht nachvollziehbar, da fur die untersuchten Knotenpunkte keine
Zeitreihen vorlagen, welche eine Prognose zulief3en. Allein fiir die Zahlstelle Steinbihl
gebe es Daten, die jedoch ein stagnierendes, tendenziell sogar ricklaufiges

Verkehrsaufkommen belegen.
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Dem Einwand ist entgegenzuhalten, dass das fur die prognostizierte
Verkehrszunahme mal3gebliche Kriterium nicht der Untersuchungsbereich an der
Zahistelle Steinbuhl ist, sondern die Entwicklung der gesamten Jahresfahrleistung in
der Bundesrepublik Deutschland (Unterlage 16, ziff. 3.2 (S. 3 ff.)). Beim
Verkehrsgutachter, Herrn Prof. Dr. Kurzak, handelt es sich um einen anerkannten
Gutachter, dessen Eignung und Fachkunde durch zahlreiche Referenzen
nachgewiesen werden kann. Die Verkehrsprognose wurde auf Grundlage komplexer
bayernweiter und somit Uberregionaler Verkehrsmodelle erarbeitet. Die
Planfeststellungsbehérde geht daher auch unter Bericksichtigung der geaul3erten
Kritik von einer Verwertbarkeit der Verkehrsprognose aus, da sie mit den verfiigbaren
Erkenntnismitteln methodisch fachgerecht erstellt und ihr Ergebnis vom
Vorhabentrager einleuchtend und nachvollziehbar begrindet wurde. Der Einwand

wird daher zurickgewiesen.

Der Einwendungsfuhrer fihrt weiter aus, die Unfallstatistik der vergangenen Jahre sei
unauffallig gewesen, daher kdnne eine Planrechtfertigung nicht aus Grinden der
Verkehrssicherheit hergeleitet werden. Nach Ansicht des Einwendungsfuhrers durfte
es im Gegenteil eher durch die Beschleunigung des Verkehrs zu einer Haufung von
schweren Unféllen kommen.

Dieser Einwand Ubersieht, dass die betragsméRige Anzahl der Unfélle in Relation zur
Verkehrsstarke gesetzt werden sollte. Die Unfalle entlang des Verlaufs der St 2132
ereigneten sich in der Vergangenheit v.a. an eng trassierten Bereichen wie dem
.Eisernen Tor". Auf Unterlage 1.1, dort Ziff. 2.3.3 (S. 13 f.), wird verwiesen. Unabhangig
von der Unfallstatistik ist die Planrechtfertigung fur das Vorhaben, wie unter Teil B.
Abschnitt 1l. Ziff. 3. lit. a) dieses Beschlusses ausgefiihrt, gegeben; durch das
Vorhaben wird die Verkehrssicherheit verbessert, da eine Umfahrung der durch
zahlreiche unubersichtliche Kurven und Kuppen sowie durch diverse Knotenpunkte
und Zufahrten gepragten Ortsdurchfahrt ermdoglicht wird. Die erforderlichen
Sichtweiten werden durch die Planvariante eingehalten. Der Einwand wird daher

zuriickgewiesen.
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Der Einwendungsfuhrer moniert, dass sich eine Planrechtfertigung auch nicht aus dem
Regionalplan fur die Region Regensburg ergebe. Die darin fir die Mittelzentren
formulierten Ziele konnten durch das Vorhaben nicht erreicht werden, da die
Staatsstral3e aufgrund ihrer Lage keine Verkehrsfunktion nach Tschechien oder
Regensburg erfillen kénne. Die St 2132 sei in der Auflistung der Baumalinahmen fur
Staatsstrallen im Regionalplan nicht als besonders dringlich aufgefuhrt; dies sei
konsequent, da in der Raumordnung keine Uberregionale Entwicklungsachse fir Bad
Ko6tzting in Richtung Zwiesel vorgesehen sei. Die Begrindung in den Planunterlagen
sei insoweit nicht nachvollziehbar; die fehlerhafte Begrindung wird vorsorglich als
formeller Fehler gertgt.

Dem Einwand ist entgegenzuhalten, dass das Vorhaben die Ziele der Raumordnung
beachtet, insbesondere tragt das Vorhaben zu einer Verbesserung der innerortlichen
Verkehrs- und Umweltsituation bei (Regionalplan Regensburg (11), Teil B. Abschnitt
IX. Ziff. 3.3.3). Das Uberregionale StralRennetz aul3erhalb der Region wird verbessert.
Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen in Teil B. Abschnitt Il. Ziff. 3. lit. d) i. dieses
Beschlusses sowie auf die Stellungnahme des Sachgebiets 24 der Regierung der
Oberpfalz vom 11.01.2021 verwiesen. Dartber hinaus ist das Vorhaben im
7. Ausbauplan fur Staatsstralen in Bayern vom 11.10.2021 in der ersten
Dringlichkeitsstufe enthalten (Projekt-Nr. R060-07); auf die Ausfihrungen in Teil B.
Abschnitt 1. Ziff. 3. lit. a) dieses Beschlusses wird insoweit verwiesen. Der Einwand

wird daher zurickgewiesen.

Weitere Kritikpunkte werden ggu. dem Variantenvergleich vorgebracht. Dieser leide an
Abwagungsfehlern und sei rechtsfehlerhaft. Der Einwendungsfuhrer bezweifelt, dass
eine Uberregionale Raumordnungsplanung ausreichend in der Planung beriicksichtigt
wurde. Der komplette Talraum — als Alternative zur Plantrasse — sei nicht geprift
worden. Mangels Uberregionaler Entwicklungsachse fir Bad Koétzting in Richtung
Zwiesel sei die insoweit ausgefuhrte Begrindung in den Planunterlagen nicht
nachvollziehbar. Der Ausbau der sudlich verlaufenden GemeindeverbindungsstralRe
von Kammern nach Rappendorf ware topologisch leichter zu bewerkstelligen, der
Anschluss nach Thalersdorf einfacher zu gestalten und FFH-Gebiete waren weniger

betroffen. Der Einwendungsfiihrer nimmt Bezug auf ein Brickenbauwerk in einem —
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nicht nadher bezeichneten — Planfeststellungsverfahren der Regierung von
Niederbayern, welches sich aufgrund ggf. fehlender Absprachen als ,Bricke in der
Waiste“ entpuppe. Der vorgesehene Zusammenschluss dieser Trasse mit der
plangegenstandlichen  Trasse sei nur mittels Uberdimensionaler und
unverhaltnismaliger  landschaftszerstorender MalRnahmen moglich. Die
Variantenuntersuchung leide an Abwagungsfehlern, da der sparsame Landverbrauch
als abwagungserheblicher Belang unterbewertet worden sei.

Entgegen den Ausfiihrungen des Klagers wurde bereits zum Vorentwurf eine
Raumempfindlichkeitsuntersuchung fur das Zellertal zwischen Hofern und Matzelsdorf
durchgefiihrt, um den Korridor mit den geringsten Raumempfindlichkeiten zu ermitteln
und mogliche Trassenvarianten zu untersuchen. Auf die Ausfihrungen in Unterlage
1.1, dort ziff. 2.1 (S. 9 f.), wird ergdnzend verwiesen. Fur die Planfeststellung des
hiesigen Abschnitts wurden die daraus hervorgehenden Vorzugslinien weiter
verfeinert und neben der (modifizierten) Nullvariante vier weitere Linien untersucht.
Eine nahere Betrachtung im Talraum liegender Varianten war nicht angezeigt, da
hiergegen mehr Belange als gegen die beantragte Linie sprechen. Das FFH-Gebiet
ware aufgrund des Verlaufs der vom Einwendungsfihrer vorgeschlagenen Alternative
voraussichtlich erheblich betroffen. Die Planfeststellungsbehdrde war daher befugt,
diese sich auf Grund einer Grobanalyse als weniger geeignet erweisenden
Alternativen schon in einem frihen Verfahrensstadium auszuscheiden (BVerwG,
Beschluss vom 24.04.2009, Az. 9 B 10.09, NVwZ 2009, 986 (986), Rn. 5; BVerwG,
Urteil vom 16.08.1995, Az. 4 B 92.95, NVWZ-RR 1996, 68 (68)). Das — nicht néaher
bezeichnete — Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Niederbayern, auf
das der Einwendungsfiihrer Bezug nimmt, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.
Abwégungsfehler, insbesondere eine zu geringe Gewichtung von Belangen, sind

daher insgesamt nicht erkennbar. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der Einwendungsfuhrer fuhrt weiter aus, dass die geplante Bushaltestelle dem
Planungsziel einer Verbesserung der Verkehrssicherheit widerspreche, da hierdurch
neue Gefahrenstellen geschaffen wirden. Zudem sei eine Bushaltestelle in der
vorgesehenen Lage weder angemessen noch erforderlich. Eine Verlegung der

Bushaltestelle ins Ortsinnere musse gepriuft werden. Durch die Bushaltestelle
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aulRerhalb der Ortsmitte wirde unnotigerweise Boden versiegelt und in die Natur
eingegriffen.

Dem Einwand ist zu entgegnen, dass die Lage der Haltestelle mit der Regionalbus
Ostbayern GmbH abgestimmt wurde. Ein Abfahren von der Hauptstrecke ist demnach
mit dem Betrieb der Regionalbuslinien nicht vereinbar. Die im Ortsbereich vorhandene
Stelle kann weiterhin fur die zusatzlich verkehrenden Schulbusse genutzt werden.
Querungshilfen fur FulRganger sind im Bereich der geplanten Bushaltestelle aufgrund
der Ubersichtlichkeit des Bereichs nicht erforderlich. Zudem besteht bei
Querungshilfen aul3erorts die Gefahr, dass Ful3ganger in falscher Sicherheit auf eine

Bevorrechtigung der Querung vertrauen. Der Einwand wird daher zurlickgewiesen.

Der Einwendungsfuhrer wendet sich gegen die Ableitung des Oberflachenwassers der
bestehenden Stralle Uber ein ihm gehdrendes Grundstiick. Die vorgesehene
Verrohrung sei nicht verhaltnismafig. Anstelle der Verrohrung kdme eine Ableitung
Uber den an der Grundstticksgrenze in Richtung ,Eisernes Tor" verlaufenden Bach in
Betracht, der Leitungsweg sei so kirzer und Kkein Einschnitt im dem
Einwendungsfiihrer gehdrenden Flurstiick nétig. Die Verrohrung fuhre zu einer
entschadigungspflichtigen Wertminderung seines Grundstiicks, zudem werde der
natirliche Wasserhaushalt nachhaltig gestort. Aufgrund der entstehenden
Feuchtflachen sei eine Bewirtschaftung der Flache am Rande der geplanten
Verrohrung nicht oder nur noch eingeschrankt mdglich, was wiederum zu
entschadigungspflichtigen EinbuRen fiihre. Die Entschadigungspflichten missten in
den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen werden.

Die vom Einwendungsflihrer angesprochene Verrohrung ist im Regelungsverzeichnis
als Nr. 304 dargestellt. Es erfolgt lediglich eine Anpassung der schon bestehenden
Verrohrung von der St 2132 uber das Grundstiick des Einwendungsfuhrers hin zum
Graben. Es kommt hierdurch zu keinen landwirtschaftlichen Beeintrachtigungen, da
der Ausgangszustand nach dem Ausbau wiederhergestellt wird (vgl. insoweit auch die
Auflagen unter Teil A. Abschnitt 1ll. Ziff. 4. lit. f) und lit. n) dieses Beschlusses).
Entgegen den Ausfiihrungen des Einwendungsfuhrers fihrt die Anpassung nicht zu
einer Storung des natlrlichen Wasserhaushalts, zumal der unbenannte Graben

sudlich Himmelreich bis zu Beginn der 1990er Jahre in seinem naturlichen Zustand
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durch das Flurstick des Einwendungsfuhrers verlief, d.h. es wird eher in gewissem
Umfang der natlrliche Bachlauf rekonstruiert. Ergédnzend wird auf die Stellungnahmen
des Wasserwirtschaftsamts Regensburg vom 25.01.2021 sowie vom 08.11.2023
verwiesen. Hinsichtlich der geforderten Festschreibung der Entschadigungspflichten
fur Wertminderungen wird auf die Auflagen unter Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 4. lit. a) und
lit. b) dieses Beschlusses verwiesen. Im Ubrigen wird darauf hingewiesen, dass nicht
jeder durch ein Planvorhaben ausgeléster Vermogensnachteil per se
entschadigungspflichtig ist (BVerwG, Urteil vom 09.11.2006, Az. 4 A 2001/06, NVwZ
2007, 445 (458), Rn. 144). Dem Einwand wird daher hinsichtlich der geforderten
Festschreibung der Entschadigungspflichten entsprochen, im Ubrigen wird er

zuriickgewiesen.

Der Einwendungsfuhrer spricht sich gegen den Bau des Regenriuckhaltebeckens 1
oberhalb eines ihm gehdrenden Flurgrundstiicks aus, da er beflrchtet, dass dieses bei
Uberlaufen oder Undichtigkeit des Beckens vernasst und ihm hierdurch
entschadigungspflichtige finanzielle Einbul3en entstehen.

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Bemessung und Dimensionierung des Beckens
sowie der Leitungen und Graben entsprechend der einschlagigen Regelwerke und in
enger Abstimmung zwischen den zustandigen Fach- und Landesbehérden erfolgten.
Auf die Ausfihrungen unter Teil B. Abschnitt II. Ziff. 3. lit. c) ix. dieses Beschlusses
wird verwiesen. Eine Vernassung angrenzender Flachen kann aufgrund der den
einschlagigen Regelwerken entsprechenden Abdichtung und der turnusmafigen
Wartung ausgeschlossen werden. Die Entwasserung erfolgt nach den anerkannten
Regeln der StralRenbautechnik und den einschlagigen wasserwirtschaftlichen
Richtlinien, das Wasserwirtschaftsamt Regensburg hat das Entwéasserungskonzept
geprift und sein Einverstandnis mit den vorgesehenen Entwasserungsanlagen unter
Beachtung der in diesem Beschluss festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt. Auf die
Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamts Regensburg vom 25.01.2021 sowie vom

08.11.2023 wird verwiesen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der Wasserdurchlass des Oberflachenwassers unter der Staatsstral3e bei Bau-km

2+800 muss nach Auffassung des Einwendungsfiihrers geandert werden, da das
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zugeleitete Oberflachenwasser zu einer Verndssung des Wiesengrundstuicks fuhre.
Hierdurch kénne die Wiese Uber einen langeren Zeitraum nicht befahren und gemaht
werden. Die infolgedessen entstehenden EinbufRen seien auszugleichen, die
Entschadigungspflicht misse im Planfeststellungsbeschluss festgeschrieben werden.
Die vom Einwendungsfiihrer angesprochene Entwasserung des Oberflachenwassers
kann Uber den Stral3engraben bzw. die Verrohrung zum Regenriickhaltebecken 1
gefuhrt werden. Auf das Regelungsverzeichnis (Unterlage 11), dort Nr. 300, wird

verwiesen. Der Einwand wird daher zuriickgewiesen.

Der Einwendungsfiuihrer verlangt den Erhalt der Zufahrten zu diversen seiner
Flursticke, zudem die Schaffung einer neuen Zufahrt zum Mooswiesenweg aus
Richtung Bad Kotzting kommend. Nach dem Stand der Planungen konne der
Einwendungsfiihrer sein Betriebsgelande ausschlie3lich tber die Ortsdurchfahrt
Traidersdorf erreichen, wodurch neue Gefahrenstellen geschaffen, die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer gefahrdet und eine erhdhte Larmbelastigung fur die Anwohner
entstehen werde. Ferner sei der langere Weg zum Betriebsgelande mit
entschadigungspflichtigen finanziellen Einbul3en verbunden; die
Entschadigungspflicht muisse in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen
werden.

Hinsichtlich der vom Einwendungsfiihrer angesprochenen Zufahrten ist auf Nr. 110
des Regelungsverzeichnisses (Unterlage 11) hinzuweisen, wonach sich bei einzelnen
bestehenden Zufahrten zwar Anderungen ergeben koénnen, diese Zufahrten jedoch
erhalten bleiben. Der Vorhabentrager ist dartiber hinaus nicht verpflichtet, Ersatz zu
schaffen oder Entschadigung zu leisten (Art. 17 Abs. 2 BayStrWG; vgl. BayVGH, Urteil
vom 24.06.2003, Az. 8 A 02.40090, BeckRS 2003, 23006, Rn. 41 f.). Was den
Mooswiesenweg anbelangt, so stellt die aktuelle spitzwinkelige Einmiindung in diesen
eine Gefahrenstelle dar, welche durch die vorgesehene Verlegung und hoéhenfreie
Uberfiihrung beseitigt wird. Uberdies wird die Ortsdurchfahrt bereits jetzt regelmafig
von landwirtschaftlichen Fahrzeugen benutzt, weswegen ein Befahren durch den
Einwendungsfuhrer keine zusatzliche Gefahrdung bzw. Belastigung der Anwohner mit
sich bringt. Fur StraRenanlieger besteht grundsatzlich kein Anspruch darauf, dass das

umliegende Straf3ennetz unverdndert und eine bisherige glinstige Erreichbarkeit
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aufrechterhalten bleibt (Art. 17 Abs. 1 BayStrWG). Es ist ausreichend, dass der fur die
funktionsgerechte Nutzung des Grundstiicks erforderliche Zugang zum 6ffentlichen
Stral3ennetz erhalten bleibt. Dies ist mit der vorliegenden Planung sichergestellt. Der

Einwand wird daher zurickgewiesen.

Der Einwendungsfihrer verlangt die Unterlassung der an eines seiner Grundstiicke
angrenzenden StraRenrandbepflanzung; dies sei in den Planfeststellungsbeschluss
aufzunehmen. Mit der vorgesehenen Bepflanzung kédme es zu einer Beschattung der
Flache und damit zu finanziellen Einbuf3en des Einwendungsfuhrers. Gemal
Art. 30 Abs. 2 S. 2 BayStrWG sollen die StraRenbegleitflachen als Magergrinland
bewirtschaftet werden, was auch ohne schattenwerfende Pflanzen erreicht werden
kénne. Zudem gefahrde die StraRenrandbepflanzung die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs, insbesondere durch Einschrankung der Sichtweiten.

Den Ausfuhrungen des Einwendungsfuhrers ist entgegenzuhalten, dass die
angesprochene Bepflanzung nordlich seines Grundstiicks liegt und aus insgesamt
sieben Einzelbaumen besteht. Die erforderlichen Grenzabstande werden eingehalten.
Die Ansaat / Entwicklung von artenreichen Griunlandbestanden auf den
Magerstandorten der rickzubauenden Teilflachen der bestehenden Staatsstralle
sowie im Nahbereich des Regenrickhaltebeckens von Saum-/Krautfluren ist
vorgesehen. Die erforderlichen Sichtflachen sind bei der Planung der
stral3enbegleitenden Grunflachen berlcksichtigt worden. Fur den Unterhalt des
Stral3enbegleitgriins und fur die Freihaltung der notwendigen Sichtfelder ist der
Stral3enbetriebsdienst zusténdig. Die langfristige Pflege erfolgt entsprechend den
geltenden Regelungen unter Bertcksichtigung der Regelungen des BNatSchG bzw.
BayNatSchG. Auf die Gestaltungsmafinahme 9.3 G in Unterlage 9.3 wird verwiesen.
Da die Stral3enbepflanzung gemaf Art. 2 Nr. 3 BayStrWG zum Zubehdr der Stral3e
gehort, ist sie wesentlicher Inhalt der Stral3enplanung; ein Verzicht auf die Bepflanzung
zugunsten anliegender Grundstiicke ist daher auch unter Berlcksichtigung der
Eigentimerinteressen vorliegend nicht erforderlich. Der Einwand wird daher

zuriickgewiesen.
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Rein vorsorglich fordert der Einwendungsfuhrer, dass die StaatstralRe im Fall der
Realisierung des Vorhabens weiterhin dauerhaft fir den landwirtschaftlichen Verkehr
befahrbar bleibt; dies solle im Planfeststellungsbeschluss festgeschrieben werden.
Aufgrund der (Neu-)Widmung der Umfahrung als St 2132 (siehe Unterlage 11, Nr. 100)
bleibt jedoch der Gemeingebrauch — zu dem auch das Befahren mit
landwirtschaftlichen Fahrzeugen zahlt — ohnehin fir jedermann gestattet
(Art. 14 Abs. 1 S. 1 BayStrWG). Voriubergehende Beschrankungen infolge von
Stral3enbauarbeiten sind zu dulden (Art. 15 S. 1 BayStrWG). Der Einwand hat sich
daher erledigt.

Der Einwendungsfuhrer fordert, die Zufahrten zu seinen landwirtschaftlichen
Grundsticken wahrend der Bauzeit onne Umwege aufrechtzuerhalten; sollte dies nicht
maoglich sein bzw. sollten seine Grundstiicke wahrend der Bauphase befahren werden
muissen, sei eine Entschadigung zu leisten. Die Entschadigungspflicht sei in den
Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen.

Sollten wéhrend der Bauarbeiten Zufahrten oder Zugange unterbrochen werden,
werden vom Vorhabentrager BehelfsmalRnahmen zur Erreichbarkeit der Grundstticke
geschaffen. Auf die Nebenbestimmungen unter Teil A. Abschnitt 1ll. Ziff. 4. lit. i) und
Ziff. 7. lit. b) dieses Beschlusses wird hingewiesen. Eine Entschadigung fur die
Unterbrechung  von  Zufahrten ist unter der  Voraussetzung des
Art. 17 Abs. 3 BayStrWG bei langeren, existenzgefdhrdenden bzw. unzumutbaren
Unterbrechungen zu leisten; wunterhalb dieser Eingriffsschwelle liegende
Erschwerungen der Zufahrt sind dagegen im Rahmen der Sozialgebundenheit des
Eigentums hinzunehmen (BayVGH, Urteil vom 24.06.2003, Az. 8 A 02.40090, BeckRS
2003, 23006, Rn. 41 f.). Dem Einwand wird hinsichtlich der grundsatzlichen
Aufrechterhaltung von Zufahrten entsprochen, im Ubrigen wird er

zurickgewiesen.

Der Einwendungsfuihrer weist darauf hin, dass es wahrend der Bauarbeiten
insbesondere infolge von Umwegen oder durch die voribergehende
Inanspruchnahme von Flachen zu einem Engpass bei der Futterwirtschaft und

darauffolgend zu einer entschadigungspflichtigen Bestandsabstockung kommen
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konnte. Die Entschadigungspflicht sei in den Planfeststellungsbeschluss
aufzunehmen.

Die  vorubergehende Inanspruchnahme  von Grundsticksflachen des
Einwendungsfuhrers beschrankt sich demgegeniber auf ein Minimum und wird
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entschadigt. Auf die Nebenbestimmungen
in Teil A. Abschnitt Ill. Ziff. 4. lit. a) und lit. b) dieses Beschlusses wird insoweit
verwiesen. Art und Ho6he der Entschadigung werden dabei nicht im
Planfeststellungsverfahren, sondern im Enteignungs- oder
Entschadigungsfestsetzungsverfahren bzw. im Rahmen der Verhandlungen zwischen
Vorhabentrager und Grundeigentimer geregelt. Dem Einwand wird hinsichtlich der
Entschadigungspflicht fir Inanspruchnahme von Grundsticken entsprochen,

im Ubrigen wird er zuriickgewiesen.

Neben den bereits schriftlich formulierten Einwendungen hat der Einwendungsfuhrer
im Erdrterungstermin die Frage aufgeworfen, ob nicht eine Gesamtmal3ihahme von
Arnbruck bis Bad Koétzting umgesetzt werden kdnne, da auch eine Ortsumfahrung
Niederndorf gewinscht sei. Eine bezirksubergreifende Abstimmung zwischen der
Regierung von Niederbayern und der Regierung der Oberpfalz misse mdglich sein.
Insoweit ist auf den 7. Ausbauplan fir Staatsstral3en in Bayern vom 11.10.2021 zu
verweisen, in dem die beiden MalBhahmen als separate Projekte enthalten sind
(Projekt-Nr. R060-07 bzw. Projekt-Nr. PA550-07). Der Einwand wird daher
zuriickgewiesen.

Der Einwendungsfihrer hat angeregt, das Wasser aus dem Regenrickhaltebecken 1
nicht Gber die Rohrleitungen zur Einleitungsstelle E 1 abzuleiten, sondern neben der
Zufahrt zur Einleitungsstelle E 2, hierfur seien lediglich ca. 30 m Rohrleitung
erforderlich.

Dies ist jedoch nicht mdglich, da der Auslauf aus dem Regenrtickhaltebecken tiefer
liegt als die Einleitungsstelle E 2. Die Rohrleitungen zur Einleitungsstelle E 1 sind
dagegen auch im Bestand schon vorhanden (vgl. Unterlage 11, Nr. 304). Der Einwand

wird daher zuriickgewiesen.
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g) Zusammenfassende Abwagung der berthrten 6ffentlichen und privaten

Belange (Gesamtergebnis)

Die planungserheblichen o6ffentlichen und privaten Belange wurden in die Abwégung
eingestellt. Unter Berticksichtigung aller dieser Belange lasst sich zusammenfassend
feststellen, dass das geplante Vorhaben am besten die mit der Planung verfolgten

Ziele erreicht und die zweckmalfigste Losung darstellt.

4. Kostenentscheidung

Die Entscheidung Uber die Kosten stitzt sich auf Art. 1 Abs. 1 S. 1, Art. 2 Abs. 1S. 1
KG. Von der Zahlung der Gebuhr ist der Freistaat Bayern gemaf Art. 4 Abs. 1 S. 1 Nr.
1 KG befreit. Auslagen wurden nicht erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner

Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 80589 Miinchen

Postfachanschrift; Postfach 34 01 48, 80098 Miinchen

Hausanschrift: LudwigstralRe 23, 80589 Miinchen

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder

elektronisch in einer fur die den Schriftformersatz zugelassenen Form maglich.
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Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

- Ab 01.01.2022 muss der in 8 55d VwWGO genannte Personenkreis Klagen
grundsatzlich elektronisch einreichen.

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten

infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebuhr fallig.

Hinweis zur Auslegung

Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Trager des Vorhabens, denjenigen, Uber
deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, tUber deren
Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen (Art. 74 Abs. 4 S. 1 BayVwVi{G).
Eine Ausfertigung dieses Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung
sowie eine Ausfertigung des festgestellten Plans werden auf der Homepage der
Regierung der Oberpfalz unter

https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/planfeststellung/strassen/planfests

tellungsbeschluesse/index.html zwei  Wochen zur Einsicht  ausgelegt
(Art. 38 Abs. 7 S. 1 BayStrWG, Art. 27b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayVwVfG). Die Auslegung
wird zuvor — ebenfalls auf der Homepage der Regierung der Oberpfalz — bekannt
gemacht (Art. 38 Abs. 6 S. 1 BayStrWG, Art. 27a Abs. 1 S. 1 BayVwVfG). Die

Bekanntmachung erfolgt zuséatzlich in ortlichen Tageszeitungen, in deren

Verbreitungsgebiet sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken  wird
(Art. 38 Abs. 6 S. 2 BayStrwG).

Wahrend des Auslegungszeitraums konnen die Dokumente zusatzlich
(Art. 27b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayVwVf{G) bei der

Stadt Bad Kotzting
Herrenstral3e 5

93444 Bad Kotzting
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wahrend der Dienststunden eingesehen werden.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenitber den Ubrigen
Betroffenen als zugestellt (Art. 74 Abs. 4 S. 3 BayVwVI{G).

Regensburg, 12.01.2026

Regierung der Oberpfalz
Diese Signatur ist
schriftformersetzend
Gezeichnet am: 12.01.2026

Oberregierungsrat

Herausgeber:

Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8

93047 Regensburg

Telefon: 0941 5680-0

Telefax: 0941 5680-1199

E-Mail: poststelle@reg-opf.bayern.de

209


mailto:poststelle@reg-opf.bayern.de

	Inhaltsverzeichnis
	Vorhabenträger
	Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	A. Entscheidung
	I. Feststellung des Plans
	II. Festgestellte Planunterlagen
	III. Nebenbestimmungen (ohne wasserrechtliche Erlaubnisse)
	1. Unterrichtungspflichten
	2. Regelungen und Maßnahmen im Planfeststellungsverfahren
	3. Ver- und Entsorgungsleitungen
	4. Auflagen zum Grunderwerb und Schutz benachbarter Grundstücke
	5. Belange des Denkmalschutzes
	6. Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
	7. Agrarstrukturelle Belange
	8. Wasserwirtschaftliche Belange

	IV. Wasserrechtliche Erlaubnisse
	1. Einleiten von Stoffen in Gewässer
	a) Gegenstand / Zweck
	b) Wasserwirtschaftliche Nebenbestimmungen

	2. Bauwasserhaltung
	a) Gegenstand / Zweck
	b) Wasserwirtschaftliche Nebenbestimmungen


	V. Widmungen
	VI. Entscheidung über Einwendungen
	VII. Verfahrenskosten

	B. Begründung
	I. Sachverhalt
	1. Planerische Beschreibung
	2. Verfahrensablauf

	II. Rechtliche Würdigung
	1. Verfahrensrechtliche Bewertung
	a) Planfeststellungspflichtigkeit und Zuständigkeit der Regierung der Oberpfalz
	b) UVP-Vorprüfungspflicht
	c) Pflicht zur FFH-Verträglichkeitsprüfung

	2. Standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht
	3. Materiell-rechtliche Würdigung
	a) Planrechtfertigung und Planungsziele
	b) Planungsvarianten und gewählte Lösung
	i. Nullvariante
	ii. modifizierte Nullvariante
	iii. Variante 1 (Länge 2,001 km)
	iv. Variante 2 (Länge 2,008 km) (plangegenständliche Variante)
	v. Variante 3 (Länge: 2,103 km)
	vi. Variante 3A (Kombination der Varianten 2 und 3) (Länge: 2,1 km)
	vii. Variantenvergleich
	aa. Raumstrukturelle Wirkungen
	bb. Verkehrliche Beurteilung
	cc. Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung
	dd. Umweltverträglichkeit
	ee. Wirtschaftlichkeit
	ff. Zusammenfassung


	c) Ausbaustandard
	i. Zugrunde gelegte Richtlinien
	ii. Trassierung
	iii. Querschnitte und Befestigungen
	iv. Gestaltung der Böschungen
	v. Hindernisse in den Seitenräumen
	vi. Kreuzungen und Einmündungen, Änderungen im Wegenetz
	vii. Ingenieurbauwerke
	viii. Massenausgleich
	ix.  Entwässerung

	d) Öffentliche Belange, Belange von allgemeiner Bedeutung
	i. Raumordnung, Landes- und Regionalplanung
	ii. Immissionsschutz
	aa. Lärmschutz
	bb. Luftreinhaltung
	cc. Baubedingte Immissionen

	iii. Bodenschutz
	iv. Naturschutz und Landschaftspflege
	aa. Verbote
	(i) Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft / allgemeiner Artenschutz
	(ii) Besonderer und strenger Artenschutz

	bb. Berücksichtigung der Naturschutzbelange
	cc. Naturschutzrechtliche Kompensation (Eingriffsregelung)

	v. Globalklima
	aa. Rechtsgrundlagen und Prüfmethodik
	bb. Ermittlung der klimarelevanten Faktoren und Auswirkungen des Bauvorhabens
	cc. Abwägung und Ergebnis

	vi. Gewässerschutz, wasserrechtliche Erlaubnisse
	aa. Entscheidungen im Rahmen der Konzentrationswirkung
	(i) Gewässerausbau
	(ii) Überschwemmungsgebiete / Wasserschutzgebiete

	bb. Begründung der wasserrechtlichen Erlaubnisse
	(i) Einleiten von Stoffen in Gewässer
	(ii) Bauwasserhaltung

	cc. Bewirtschaftungsziele der §§ 27 und 47 WHG
	(i) Grundwasserkörper GWK 1_G081 „Kristallin – Zwiesel“
	(ii) Flusswasserkörper FWK1_F324 „Rimbach, Gruberbach“

	dd. Abwägung

	vii. Landwirtschaft
	viii. Forstwirtschaft
	ix. Jagd- und Fischereiwesen
	x. Denkmalschutz
	xi. Träger von Versorgungsleitungen

	e) Würdigung der Stellungnahmen der Behörden
	i. Stadt Bad Kötzting
	ii. Landratsamt Cham
	iii. Bezirk Oberpfalz, Fachberatung für Fischerei
	iv. Wasserwirtschaftsamt Regensburg
	v. Bayerischer Bauernverband
	vi. Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 10 (Sicherheit und Ordnung)
	vii. Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 60 (Agrarstruktur und Umweltbelange in der Landwirtschaft)

	f) Private Belange und Würdigung der Einwendungen Privater
	i. BUND Naturschutz in Bayern e.V.
	ii. Einwendungsführer 101
	iii. Einwendungsführer 102
	iv. Einwendungsführer 103
	v. Einwendungsführer 104
	vi. Einwendungsführer 105
	vii. Einwendungsführer 106
	viii. Einwendungsführer 107

	g) Zusammenfassende Abwägung der berührten öffentlichen und privaten Belange (Gesamtergebnis)

	4. Kostenentscheidung


	Rechtsbehelfsbelehrung
	Hinweis zur Auslegung

		2026-01-13T17:48:37+0100




